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Die Arbeitsförderung in Deutschland soll nach De-
finition des § 1 Sozialgesetzbuch III dem Entste-
hen von Arbeitslosigkeit entgegenwirken, die Dau-
er der Arbeitslosigkeit verkürzen sowie den Aus-
gleich von Angebot und Nachfrage auf dem Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt unterstützen. Dabei ist
durch die Verbesserung der individuellen Beschäf-
tigungsfähigkeit insbesondere Langzeitarbeitslo-
sigkeit zu vermeiden. Die Gleichstellung von Frau-
en und Männern ist als durchgängiges Prinzip der
Arbeitsförderung zu verfolgen. Zudem sollen ein
hoher Beschäftigungsstand erreicht und die Be-
schäftigungsstruktur ständig verbessert werden.
Schließlich ist die Arbeitsförderung auf die be-
schäftigungspolitischen Zielsetzungen der Sozial-,
Wirtschafts- und Finanzpolitik auszurichten. 

Arbeitsmarktpolitik im Sozialstaat

Die deutsche Arbeitsmarktpolitik umfasst insbe-
sondere Maßnahmen, die darauf abzielen, Ar-
beitslose in eine reguläre Beschäftigung wieder
einzugliedern: Fort- und Weiterbildung, Arbeits-
beschaffung, Strukturanpassungsmaßnahmen,
Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber, Förderung
von Existenzgründungen und beruflicher Mobi-
lität, Betreuung und Beratung sowie Vermittlung
von Arbeitslosen. Institutionell sind vor allem die
Bundesagentur für Arbeit, die Bundesländer und
die Kommunen zuständig sowie zunehmend die
Europäische Union (EU). Daneben existieren
zwei weitere Handlungsfelder: die Arbeitsmarkt -
ordnungspolitik, die auf die Gestaltung der Ar-
beitsmärkte und ihrer Rahmenbedingungen zielt,
sowie die passive bzw. kompensatorische Arbeits-
marktpolitik, also die Zahlung von Lohnersatzleis-
tungen, um den Lebensunterhalt bei Arbeitslosig-
keit zu sichern.

Zum einen ist auf die hohe Kontinuität und zum
anderen auf die institutionelle Spezifik der deut-
schen Arbeitsmarktpolitik zu verweisen – das Phä-
nomen des „Politikerbes“.1 Mit dem Gesetz über
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
wurde im Jahr 1927 ein Entwicklungspfad einge-
schlagen, der bis heute das Handlungsfeld prägt.
Zu den wesentlichen Elementen dieser bemer-
kenswert stabilen institutionellen Konfiguration
gehörten: die Organisation als Sozialversicherung
in Form einer Reichsanstalt bzw. später Bundesan-
stalt für Arbeit, die weitgehende Finanzierung
über Beiträge, aus denen die Leistungsansprüche
nach Art und Höhe abgeleitet werden, sowie die
Beteiligung der Sozialpartner an der Leitung. 

Hieraus ergibt sich nicht nur die organisatorische
Komplexität einer großen Bürokratie wie bei der
Bundesanstalt für Arbeit hinlänglich kritisiert wur-
de, sondern auch eine institutionelle Verzerrung
zugunsten der passiven Maßnahmen und zulasten
makroökonomischer Steuerungsformen sowie die
generelle Tendenz zu einer Problemverschiebung
zwischen politischen Ebenen und Feldern.2 Die
politisch-institutionellen Rahmenbedingungen
prägen die Einstellungen der relevanten Akteure
und die öffentlichen Diskurse, was sich etwa in der
Beurteilung der jüngeren Reformen niederge-
schlagen hat. Arbeitsmarktpolitik ist im deutschen
Sozialversicherungsmodell in erster Linie Arbeits-
losenversicherung. Sie entspricht der Typik, die
dem Regime unter Bismarck bzw. dem konservati-
ven Wohlfahrtsstaat zugeschrieben werden. Inso-
fern unterscheidet sie sich von den in liberalen

Kontinuität und Wandel in der Arbeitsmarktpolitik
Prof. Dr. Josef Schmid
Universität Tübingen

Die Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik fällt vor allem in den Zuständigkeitsbereich des Bundes. Seit Ende der 1960er Jahre

haben sich die Bundesländer immer stärker eingebracht. Hinzu kommen seit Ende der 1990er Jahre beschäftigungspoli-

tische Maßnahmen der Europäischen Union.

1 Vgl. dazu Tobias Ostheim/Manfred G. Schmidt, Die Lehre vom Po-
litikerbe, in: Manfred G. Schmidt (Hrsg.), Der Wohlfahrtsstaat: Eine
Einführung in den historischen und internationalen Vergleich, Wies-
baden 2007.
2 Vgl. detaillierter Josef Schmid et al., Wer macht was in der Ar-
beitsmarktpolitik? Maßnahmen und Mitteleinsatz in den westdeut-
schen Bundesländern, Münster 2004.
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oder sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten
praktizierten Formen.3

Arbeitsförderung seit der Weimarer Republik

Die ersten Ansätze zur Etablierung einer umfas-
senden öffentlichen Arbeitsmarktpolitik fanden in
der Weimarer Republik statt und waren geprägt
von den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, der
Novemberrevolution, der Demobilmachung und
der Hyperinflation. Arbeitslosigkeit war ein ge-
samtgesellschaftliches Massenphänomen und des-
halb kollektiv zu bewältigen. Im Jahr 1927 trat das
Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-
versicherung in Kraft. Damit wurde der Pfad in
der Logik des Bismarck’schen Sozialpolitik-Modells
gelegt: „Betrachtet man … den Zeitabschnitt von
der Verabschiedung des Arbeitsnachweisgesetzes
im Jahre 1922 bis zum Aufbau der Reichsanstalt
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche-
rung 1929/30, lässt die Zeit von der Endphase der
Weimarer Republik bis zur Währungsreform von
1948 einmal außer acht und nimmt dann wieder
die 50er Jahre in den Blick, so zeichnet sich ein re-
lativ hohes Maß an Kontinuität, ja sogar Pfadab-
hängigkeit in der deutschen Arbeitsmarktpolitik
ab. Von der Anlage, der Zielstellung und dem Ins -
trumentarium her knüpfte die Arbeitsmarktpolitik
in der frühen Bundesrepublik an die Entwicklung
der Weimarer Republik an, die 1933 abrupt unter-
brochen worden war. Dies wird schon allein daran
deutlich, dass das Gesetz über Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung (AVAVG) von 1927
zur Grundlage des Auf- und Ausbaus der neuen
Bundesanstalt ab 1952 wurde.“4

Auch wurde das Nebeneinander von Arbeitslosen-
unterstützung und Arbeitslosenfürsorge bzw. Sozi-
alhilfe wieder aufgenommen – was aber im Schat-
ten des „Wirtschaftswunders“ wenig Beachtung
fand. Mit dem Arbeitsförderungsgesetz von 1969
kam es nach ersten Wachstumseinbrüchen zu ei-
ner Neuregelung, die für die Folgezeit das Instru-
mentarium der Arbeitsmarktpolitik bzw. Arbeits-
förderung prägte, doch bewegte es sich weitge-
hend in den vorgefundenen Bahnen. Allerdings
dominierte in der Öffentlichkeit eine Rhetorik
der Neuerung, die sich durch Stichworte wie
„Steuerungsoptimismus, aktive Gesellschaft und

der Dritte Weg“5 charakterisieren lässt. Hinzu trat
eine keynesianische Komponente in der Begrün-
dung der Arbeitsmarktpolitik, wonach durch die
Lohnersatzleistungen eine Stabilisierung der
Nachfrage erfolgte. Zugleich gewannen Qualifizie-
rungsmaßnahmen Bedeutung, um den Herausfor-
derungen des technologischen Wandels Rech-
nung zu tragen.

Trotz dieser Modernisierung und Erweiterung des
Instrumentariums zeigten die „ökonomischen Ver-
änderungen der 1970er Jahre … der Arbeits-
marktpolitik bald ihre Grenzen auf. Die Hoff-
nung, Vollbeschäftigung durch staatliches Han-
deln herstellen und sichern zu können, blieb letzt-
lich eine Illusion.“6 Immer wieder stieg die Ar-
beitslosigkeit ebenso wie die Kosten; vor allem die
aktiven Maßnahmen fielen dabei immer wieder fis-
kalischen Überlegungen zum Opfer. Zugleich ent-
hüllen Wirtschaftskrisen die Defizite des Systems:
„Mindestens zweimal, mit dem Haushaltsstruktur-
gesetz von 1975 und dem Arbeitsförderungs-Kon-
solidierungsgesetz 1981/82, ist die aktive Arbeits-
marktpolitik von der Bundesregierung daran ge-
hindert worden, ihren Beitrag zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit antizyklisch auszuweiten. Wa-
rum dies ausgerechnet unter einer sozialliberalen
Koalition geschah, hatte verschiedene Gründe. Ei-
ner davon ist bis heute wichtig geblieben: Letztlich
betrachten alle großen politischen Kräfte, die So-
zialdemokraten, die Gewerkschaften sowieso, aber
auch die Christdemokraten und selbst die Arbeit-
geberverbände, die Einschränkung der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik als das kleinere Übel, das einer
Kürzung der Lohnersatzleistungen oder einer Bei-
tragserhöhung allemal vorzuziehen sei. Wenn es
hart auf hart kommt, so wird der Besitzstand der
Arbeitslosenversicherung geschützt, während man
den ‚Luxus‘ einer aktiven Arbeitsmarktpolitik in
der Krise gerne über Bord wirft.“7

Ein weiterer großer Einschnitt in die Arbeits-
marktpolitik stellte die Deutsche Einheit dar; aber
auch hier wurde durch den schnellen „Institutio-
nentransfer“8 die Kontinuität des etablierten Mo-
dells gewahrt – allerdings bei enormen materiel-

3 Vgl. Josef Schmid, Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. Soziale Siche-
rungssysteme in Europa, Opladen 2002.
4 Hans Walter Schmuhl, Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsverwaltung
in Deutschland 1871–2002, in: Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (Hrsg.), Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (BeitrAB 270), Nürnberg 2003, Seiten 135 ff.

5 So Günther Schmid/Frank Oschmiansky, Arbeitsmarktpolitik und
Arbeitslosenversicherung 1966–1974, in: Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales und Bundesarchiv (Hrsg.), Geschichte der Sozial-
politik in Deutschland seit 1945, Band 5, Baden-Baden 2006, Seite
334.
6 So das Urteil von Hans Walter Schmuhl a. a. O., Seite 255.
7 Ebenda, Seite 6.
8 Gerhard Lehmbruch, Institutionentransfer im Prozess der Vereini-
gung: Zur politischen Logik der Verwaltungsintegration in Deutsch-
land, in: Arthur Benz et al. (Hrsg.), Verwaltungsreform und Verwal-
tungspolitik im Prozess der deutschen Einigung, Baden-Baden 1993,
Seiten 41–66.
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len Herausforderungen und fiskalischen Folgen.
Im Zuge der wirtschaftlichen Transformation kam
es in den neuen Bundesländern zu massenhafter
Arbeitslosigkeit, die in manchen Regionen die 20-
Prozent-Marke überstieg. Die Bundesregierung
und die Arbeitsverwaltung reagierten mit einem
bislang ungekannten Einsatz der arbeitsmarktpoli-
tischen Instrumente: Kurzarbeit sollte den Anstieg
der Arbeitslosigkeit eindämmen, ältere Arbeitneh-
mer sollten durch Frühverrentung dem Arbeits-
markt entzogen und ein Teil der Arbeitslosen soll-
te auf einem zweiten Arbeitsmarkt – etwa in Form
von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Struk-
turanpassungsmaßnahmen – untergebracht wer-
den. Auf diese Weise nahmen zeitweilig mehr als
500 000 Arbeitslose in Ostdeutschland an Fortbil-
dungs- und Umschulungsmaßnahmen teil, was die
sozialen Folgen erheblich abmilderte und zur po-
litischen Stabilisierung beitrug.

Seit Ende der 1990er Jahre – beginnend mit dem
JobActiv-Gesetz der ersten rot-grünen Koalition –
bildet „Aktivierung“ ein neues Strategieelement
der deutschen Arbeitsmarktpolitik. Damit ist zum
einen das Prinzip von „Fördern und Fordern“ ge-
meint: Die Berechtigung zum Bezug wohlfahrts-
staatlicher Leistungen ist an die Bedingung einer
nach bestimmten Kriterien definierten aktiven Ar-
beitssuche, die Teilnahme an Qualifizierungsmaß-
nahmen oder die Annahme einer subventionier-
ten Beschäftigung im Niedriglohnsektor (zum Bei-
spiel Ein-Euro-Job) geknüpft. Zum anderen ist das
damit verbundene neue Ziel nicht mehr allein die
Verringerung der Arbeitslosigkeit, sondern die
Steigerung der Erwerbs- bzw. Beschäftigungsquo-
te, besonders bei Frauen und Älteren. Auf diese
Weise sollen aus passiven Empfängern von staat-
lichen Leistungen aktive Erwerbstätige werden.9
Dadurch verschiebt sich der Fokus der aktivieren-
den Arbeitsmarktpolitik von relativ gut qualifizier-
ten Männern – als Ernährer der Familie, was aus
feministischer Sicht kritisiert worden ist – bzw. ge-
werkschaftlich organisierten Kernbelegschaften
auf alle Erwerbsfähigen, was vor allem die Ziel-
gruppen der Frauen und Langzeitarbeitslosen
betrifft.

Inhalt und Bedeutung der Hartz-Reformen
– Ein Bruch mit dem Politikerbe?

Die Umsetzung der Aktivierungsstrategie in
Deutschland ist zentral mit den Vorschlägen der
Kommission „Moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt“ verbunden, die ihre Ergebnisse im Au-
gust 2002 vorgestellt hat. Mit den vier Gesetzen für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wur-
den die Arbeitsverwaltung und die Arbeitsvermitt-
lung grundlegend umstrukturiert und mit neuen
Instrumenten versehen, um sie durchgreifend zu
verbessern; es war sogar von einer „Zeitenwende
am Arbeitsmarkt“ die Rede. Dabei wurde aus der
Bundesanstalt die Bundesagentur für Arbeit als
kundenorientierter, moderner Dienstleister am
Arbeitsmarkt, und das traditionelle Nebeneinan-
der zweier Leistungen für langzeitarbeitslose Men-
schen – Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe – sollte
ein Ende finden bzw. durch die einheitliche
Grundsicherung für Arbeitssuchende ersetzt
werden. 

Allerdings hat die Gesetzgebung eine Reihe von
zähen Verhandlungen innerhalb der rot-grünen
Koalition sowie zwischen Bundesrat und Bundes-
tag hervorgerufen. So sind zum Beispiel bei
Hartz II die Regelungen zu den subventionierten
Mini-Jobs und zur untertariflichen Entlohnung
der Leiharbeiter umstritten gewesen; ähnlich strit-
tig war bei Hartz IV die Beteiligung der Kommu-
nen an der Arbeitsvermittlung durch eine „Expe-
rimentierklausel“. Allerdings sind letztlich im Ver-
mittlungsausschuss nach schwierigen Verhand-
lungsprozessen Kompromisse gefunden worden,
was Christine Trampusch als „informelle Große Koa-
lition“ in der Arbeitsmarktpolitik interpretiert.
Dieses Vorgehen hat jedoch zur Folge, dass die Ef-
fizienz und Effektivität von Beschlüssen leidet bzw.
deren technisch-administrativer Tiefgang fehlt –
weil sie entweder nicht operational definiert sind
oder schlicht die Zeit für Feinheiten fehlt. Zu-
gleich haben in der Ära Schröder der Politikstil und
wichtige Institutionen erhebliche Veränderungen
erfahren: Staatliche Interventionen und parado-
xerweise ein gleichzeitiges Mehr an Markt gehen
zulasten von korporatistischen Aushandlungsmus-
tern zwischen Staat und Verbänden.10

Vor allem mit den als Hartz IV bekannt geworde-
nen Maßnahmen haben sich eine kritische öffent-

9 Vgl. etwa Susanne Blancke/Josef Schmid, Bilanz der Bundesre-
gierung Schröder in der Arbeitsmarktpolitik 1998–2002, in: Chris-
toph Egle et al. (Hrsg.), Das rot-grüne Projekt, Wiesbaden 2003, Sei-
ten 215–238.

10 Vgl. Christine Trampusch, Sozialpolitik in Post-Hartz-Germany,
in: WeltTrends, Nr. 47, 2005, Seiten 77–90; Josef Schmid, Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik – Große Reform mit kleiner Wir-
kung?, in: Christoph Egle/Reimut Zohlnhöfer (Hrsg.), Bilanz der Re-
gierung Schröder, Wiesbaden 2007, Seiten 271–294.
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liche Resonanz und Widerstand der Betroffenen
ergeben. Besonders die Gewerkschaften kritisier-
ten eine übermäßige Belastung kleiner und mitt-
lerer Einkommen, den drohenden Verlust des Le-
bensstandards bei längerer Arbeitslosigkeit durch
das neue Arbeitslosengeld II sowie mangelndes
Fördern im Verhältnis zum durchgesetzten For-
dern. Man kann das durchaus als Legitimations-
und Motivationskrise des deutschen Sozialstaats-
modells interpretieren. Vor allem die Einführung
des Arbeitslosengeldes II wird als Wechsel des So-
zialstaatsmodells sowie als Verlust des Ziels der Le-
bensstandardsicherung wahrgenommen und steht
den aus dem Beitrags- und Äquivalenzprinzip ab-
geleiteten normativen Erwartungen entgegen. Das
gilt dann als ungerecht. Die Überlegung, dass da-
mit bei den „Outsidern“ – den ehemaligen Sozial-
hilfeempfängern und Langzeitarbeitslosen – die
Integrationschancen bzw. ihre Leistungen erhöht
werden und zugleich ein Einstieg in eine am Bür-
gerstatus orientierte Grundversorgung eingeleitet
wird, hat sich nicht öffentlichkeitswirksam durch-
gesetzt.11

Die vernachlässigte Rolle
der Bundesländer und der EU

Der Bund spielt in der Arbeitsmarktpolitik die zent -
rale Rolle: Die Bundesagentur für Arbeit tätigt
rund 80 Prozent der Ausgaben. Die Bundesländer
haben jedoch mit ihren freiwilligen Aktivitäten so-
wohl in finanzieller als auch in konzeptioneller
Hinsicht enorme Bedeutung gewonnen. Ein Bei-
spiel: Das Land Baden-Württemberg hat seine
Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik seit 1968 von
einer knappen halben Million Euro auf knapp 100
Millionen Euro im Jahr 2006 gesteigert – das ent-
spricht einem Wachstum von 20 000 Prozent und
ist damit ein bemerkenswertes Beispiel für die Ge-
nese und Dynamik eines Politikfeldes.

In ihren Ursprüngen, den 1950er und 1960er Jah-
ren, basierte die Landes-Arbeitsmarktpolitik auf
mehreren Maßnahmen, die sie konzeptionell prä-
gen: die berufliche Bildung, die besonders für ar-
beitslose Jugendliche ausgerichtet war; Beschäfti-
gungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose; sozial-
pädagogische Begleitung und Schaffung von zu-
sätzlichen, gemeinnützigen Arbeitsmöglichkeiten
aus dem Kontext der Sozialhilfe; die Struktur- und

Industriepolitik sowie ihre Beschäftigungswirkun-
gen; die Strategie der Personalausweitung in der
Kommunal- und Landesverwaltung, die in den
1970er Jahren und vor allem in Nordrhein-Westfa-
len stattgefunden hat.12

Der Blick auf beide Ebenen der Arbeitsmarktpoli-
tik zeigt, dass sich typische Handlungsmuster und
Konstellationen eingestellt haben. Die Länder wei-
sen einige Stärken und der Bund weist einige typi-
sche Schwächen auf. Für die Bundesländer spricht
nicht nur die kontinuierliche Erhöhung der Aus-
gaben für aktive Arbeitsmarktpolitik, während sich
die Bundesagentur und der Bund eher prozyklisch
verhalten haben. Wichtiger ist, dass die Länder bei
der Gestaltung ihrer Maßnahmen mehr Flexibilität
zeigen und innovativer sind. Dabei spielt sicherlich
auch eine Rolle, dass sich die Organisation, die
Interessenvermittlung und die Kultur dieser Poli-
tikdomäne auf beiden Ebenen unterscheiden: Die
Bundes-Arbeitsmarktpolitik ist korporatistisch und
als Sozialversicherung aufgebaut; hieraus resultie-
ren erhebliche Zentralisierungs- und Unitarisie-
rungsimpulse – auch gefördert durch die Tarifpar-
teien, die im Rahmen der Selbstverwaltung der
Bundesagentur einflussreich sind. Ein solcher Kor-
poratismus ist in den Ländern kaum anzutreffen;
hier dominiert die Ministerialbürokratie. Freie Trä-
ger im Bereich Qualifizierung oder regionale Ko-
ordinierungsstellen werden erst in der Implemen-
tationsphase eingebunden.

Zusammenfassend könnte man diese Unterschie-
de zwischen Bund und Ländern funktionalistisch
als eine Form der Arbeitsteilung beschreiben, die
allerdings in der Praxis einige Tücken im Detail
aufweist. Vertreter des Bundes tendieren zum Bei-
spiel dazu, die Aktivitäten der Länder – aus der Lo-
gik der Statistiken der Bundesagentur – als „Sons -
tiges“ abzuwerten. Umgekehrt befürchten die Ak-
teure aus den Ländern – ganz im Sinne politischer
Unternehmer –, dass sich der Bund die „Rosinen
pickt“ und die erfolgreichen Innovationen über-
nimmt und sie sich dann im Land neu profilieren
müssen.

Ähnlich wie die Bundesländer in der Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik eine nicht zu
vernachlässigende Rolle spielen, hat sich auch die
Europäische Union auf dieses Feld begeben. Seit
den 1990er Jahren hat es sich von einem „Rand- zu
einem Kernbereich“ der Brüsseler Politik entwi-
ckelt. „Beschränkte sich die Europäische Beschäf-
tigungsstrategie (EBS) anfänglich eher auf Einzel-

11 Diese Spannungslinie zwischen Insidern und Outsidern ist gerade
für sozialdemokratische Parteien prekär, was möglicherweise er-
klärt, warum das Thema so defensiv angegangen wurde; vgl. dazu
David Rueda, Insider-Outsider Politics in Industrialized Democracies,
in: American Political Science Review, Nr. 99/1, 2005, Seiten 61–74. 12 Vgl. ausführlicher Josef Schmid et al., a. a. O.
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maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit, zielt sie heute
auf umfassende Beschäftigungsförderung.“13 Der
Weg verläuft über verschiedene Stationen:

� Der Beschäftigungsgipfel von Luxemburg be-
schließt den gleichnamigen Prozess mit Zielvorga-
ben, Zeitplänen und Monitoring-Verfahren
(1997/1998);

� der Gipfel von Lissabon differenziert die ar-
beitsmarktpolitischen Ziele aus und entwickelt die
Offene Methode der Koordinierung als europäi-
sches Handlungsinstrument (2000);

� der Entwurf des EU-Verfassungsvertrags (Teil I,
Artikel 3 und 11) bestimmt schließlich Vollbe-
schäftigung als Ziel und eine Zuständigkeit der Ge-
meinschaft (2003).

Der Hintergrund und die Motive dieser Europäi-
sierung sind vielfältig: Zum einen spielen die Aus-
wirkungen von Wirtschaftskrisen auf den Arbeits-
markt eine Rolle; zum anderen erfordern die
Binnenmarkt- und Erweiterungspolitik entspre-
chende Anpassungen und Abfederungen bei den
Beschäftigungssystemen; schließlich kann dieses
neue Element eines sozialen Europas Legitimation
für das Projekt der Europäischen Union und sei-
ner Institutionen schaffen. So konstatiert die Eu-
ropäische Kommission: „Letztendlich steht und
fällt die Zukunft Europas damit, inwieweit es uns
gelingt, all unseren arbeitswilligen Bürgern ange-
messene und entsprechend bezahlte Arbeitsplätze
zu bieten.“14

Charakteristisch für die Politikgestaltung und Po-
litiksteuerung der EU in einem heterogenen
Mehr-Ebenen-System ist die offene Methode der

13 Deutsche Bank Research, EU-Arbeitsmarktpolitik, EU-Monitor, Nr.
53, Frankfurt am Main 2008.

14 Nach Antje Stephan, Die Beschäftigungspolitik der EU, Baden-Ba-
den 2008, Seite 19; siehe auch Hans-Wolfgang Platzer (Hrsg.), Ar-
beitsmarkt und Beschäftigungspolitik in der EU. Nationale und eu-
ropäische Perspektiven, Baden-Baden 2008. 

Gesetzgebung zu den Vorschlägen der Hartz-Kommission

Erstes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz I)

Einrichtung von Personal-Service-Agenturen;

Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes;

Änderungen im Leistungsrecht (Wegfall der Dynamisierung, Flexibilisierung der Sperrzeiten,

leichte Verschärfung der Zumutbarkeit);

Einführung von Bildungsgutscheinen

Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz II)

Existenzgründerzuschuss (Ich-AG);

Reform der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse (Mini-Job);

Einführung einer Gleitzone;

Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen

Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt

Reform des Kündigungsschutzes;

Anhebung der maximalen Befristungsdauer bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen in neu gegründeten Unternehmen;

Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes;

Neuregelung (Renten-)Erstattungspflicht des Arbeitsgebers

Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung und zur Förderung von Kleinunternehmen (kleine Handwerksnovelle)

Ausübung einfacher Tätigkeiten, die nicht zum Kernbereich eines Handwerks gehören, durch Nichthandwerksbetriebe

Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz III)

Reform der Bundesanstalt für Arbeit;

Änderung der Altersteilzeit

Drittes Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung und anderer handwerklicher Vorschriften (große Handwerksnovelle)

Vereinigung der Zahl der Gewerbe mit Meisterzwang;

Erleichterung der Übernahme eines Handwerksbetriebs durch erfahrene Gesellen;

Aufgabe des Inhaberprinzips

Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV)

Zusammenlegung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II
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Arbeitsmarkt

Koordinierung. Dies entspricht dem Umstand,
dass trotz der gewachsenen Kompetenzen die EU
im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-
politik weder über eine eigenständige Rechtset-
zungskompetenz noch über finanzielle Ressour-
cen jenseits der begrenzten Möglichkeiten im Rah-
men der EU-Strukturfonds verfügt. Daher
herrscht eine Tendenz zur regulativen Politik be-
ziehungsweise weichen Steuerung vor. Das heißt,
es wird nicht mit Geld oder Macht, sondern mit
Wissen und Überzeugung operiert: Bei der offe-
nen Methode der Koordinierung handelt es sich
um ein mehrstufiges Verfahren der gemeinschaft-
lichen Definition von Zielen sowie der Förderung
ihrer Umsetzung in den Mitgliedsländern. Das
Ziel ist, nationale Reformprozesse sowie die Qua-
lität und Kompatibilität der beschäftigungs- und
sozialpolitischen Strategien der Mitgliedstaaten zu
fördern. Dazu sollen die EU-Länder in permanen-
ten Informations- und Erfahrungsaustausch tre-
ten, Aktionspläne erlassen und Indikatoren entwi-
ckeln, mit denen Fortschritte bewertet und be-
währte Verfahren mit Vorbildfunktion identifiziert
werden können. 

Umstritten ist allerdings, inwieweit die offene Me-
thode der Koordinierung als Reformmotor in der
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik gewirkt
hat, da es widersprüchliche Indizien gibt. „Wäh-
rend ältere Analysen eher geringe politische Ef-
fekte konstatieren, bescheinigen neuere Untersu-
chungen der offenen Methode der Koordinierung
durchaus Wirkkraft.“15 Ein Beispiel dafür ist die
Rolle der EU als Agenda-Setter, was in einigen
Ländern zum Politikwechsel beigetragen hat, wie
zum Beispiel im Fall der Hartz-IV-Reform in
Deutschland.

Zwischen Politikerbe und
neuen Herausforderungen

Die betonte Kontinuität von Weimar bis heute bzw.
die institutionelle Verzerrung werden in der ak-

tuellen Wirtschaftskrise dadurch bestätigt, dass in
der Arbeitsmarktpolitik und der Arbeitsförderung
das Kurzarbeitergeld – eine das Einkommen und
den Status stabilisierende Leistung – hohe Prio-
rität unter den Maßnahmen genießt. Dies erlaubt
die weitere Orientierung am etablierten System
des deutschen Sozialstaats und des Normalarbeits-
verhältnisses und befriedigt die Interessen der ein-
flussreichen Klientel.

Gleichwohl hat sich dieses Modell immer wieder
als anpassungs- und belastungsfähig erwiesen;
Pfadabhängigkeit und Politikerbe meinen keines-
falls Konstanz. Sowohl die Ausweitung des Instru-
mentariums im Zuge des Arbeitsförderungsgeset-
zes, die Umorientierung in Richtung Aktivierung
oder der massive Ressourceneinsatz zur Bewälti-
gung der Folgen der Deutschen Einheit belegen
dies eindrücklich. Das Aktivierungskonzept geht
dabei über eine traditionellere wohlfahrtsstaatli-
che Vollbeschäftigungspolitik hinaus. Sie erfordert
ergänzende Infrastruktur, wie etwa bei der Kinder-
betreuung. Zudem ruft diese neue Strategie er-
hebliche Veränderungen der korporatistisch-büro-
kratischen Implementationsnetzwerke der Arbeits-
marktpolitik hervor, da mehr Flexibilität gefordert
ist. Das muss nicht zwingend als neoliberale Politik
interpretiert werden. 

Allerdings bestehen strukturelle Probleme, durch
die Arbeitsmarktpolitik die Defizite des Marktes zu
beheben – gerade unter den Bedingungen der
Globalisierung, der Wissensgesellschaft und des
technischen Wandels. Gleichwohl geht es gerade
aus der Sicht der Betroffenen um wichtige und un-
verzichtbare Leistungen sowie aus der Sicht der
Gesellschaft um soziale und ökonomische Stabili-
sierung. Dringt man allerdings zum normativen
und institutionellen Kern vor – wie der Beitrags -
äquivalenz als Gerechtigkeitsnorm –, wird die
Grenze der Veränderbarkeit erreicht, wie die hef-
tigen Reaktionen auf Hartz IV gezeigt haben. Gut
gemeint – so eine wohl meinende Interpretation
der Reform – kommt nicht immer gut an. �

15 Deutsche Bank Research, a .a. O, Seite 12.
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Zunächst einmal bedanke ich mich bei Dr. Barbier,
der mich zu dieser Lecture der Ludwig-Erhard-
Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Universitäts-
Club Bonn eingeladen hat. Als Fürsprecher der
Marktwirtschaft – auch in Zeiten der Finanz- und
Wirtschaftskrise – bin ich mit der Ludwig-Erhard-
Stiftung seit vielen Jahren verbunden. Somit habe
ich diese Einladung angenommen – auch wenn es
gelegentlich unterschiedliche Ansichten gibt.

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Fehlent-
wicklungen, die sich in den letzten Monaten und
Jahren international wie auch hierzulande gezeigt
haben, aus Politikversagen, nicht aber aus Markt-
versagen resultieren. Dies zu sagen, ist insbeson-
dere wichtig, da Deutschland aktuell – zwei Tage
nach der Bundestagswahl – am Scheideweg steht.
Meiner Ansicht nach hat das Land drei Möglich-
keiten: erstens den Verbleib beim Status quo; zwei-
tens die Einlösung der zahlreichen Wahlverspre-
chen diverser Parteien, die den Schuldenberg wei-
ter erhöhen werden und dem unmündigen Bür-
ger einen unternehmerischen Staat präsentieren;
oder drittens die Rückbesinnung auf Ordnungs-
politik, also das Denken in Gesamtzusammenhän-
gen, um Deutschlands Wachstums- und Beschäfti-
gungspotenzial auszuschöpfen.

Für Deutschland wäre die erste Alternative folgen-
schwer, die zweite dagegen katastrophal. Ganz
oben auf der politischen Agenda darf jetzt also
nichts anderes stehen als die Durchsetzung von zu-
verlässigen marktwirtschaftlichen Reformen und
Rahmenbedingungen. Doch wie wahrscheinlich ist
das? Nachträglicher Wahlkampf macht wenig Sinn.
Mir geht es vielmehr darum – unabhängig vom
parteipolitischen Geschehen – zu zeigen, was in
Deutschland wirtschaftspolitisch passieren muss,
um das Land auf einen positiven Wachstums- und
Beschäftigungspfad zurückzuführen. Dies wird
nicht nur Aufgabe der nächsten Legislaturperiode:

In nur vier Jahren lassen sich die vielen ordnungs-
politischen Sünden, die unser Staat begangen hat,
nicht beheben. Dies wird eine Daueraufgabe. 

Vier Programme zur Konjunktursteuerung

Tatsache ist, dass es in unserer Volkswirtschaft seit
Langem gravierende Fehlentwicklungen gibt, die
dringend korrigiert werden müssen. Wir haben ei-
nen enormen Schuldenberg angehäuft, den es
gilt, in den nächsten Jahren abzubauen: ohne In-
flation und Steuererhöhungen. Aber ist das über-
haupt möglich und realistisch? Das Hamburgische
WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) sagt eine Horror-
Inflation voraus. Stecken wir nicht viel zu sehr im
Sumpf der ordnungspolitischen Sünden fest?

Politik zur Überwindung der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise hätte bedeutet, die Wachstums-, Be-
schäftigungs- und Investitionsbedingungen zu ver-
bessern sowie der Wirtschaft Freiräume zu schaf-
fen und ihre Belastungen zu reduzieren, damit sie
mit den jetzigen Schwierigkeiten besser fertig wird
und leichter Risiken übernehmen kann. Aber die
letzte Bundesregierung meinte – verfangen in
Machbarkeitsillusionen –, auf längst überwunden
geglaubte keynesianische Nachfragepolitik zu-
rückgreifen zu müssen. Inzwischen sind wir bei
nicht weniger als vier Konjunkturprogrammen –
auch wenn die Nummerierung der Bundesregie-
rung eine andere ist:

� Das erste Konjunkturprogramm wurde bereits
im Jahr 2006 in Genshagen beschlossen – mitten
im Aufschwung. Wer kennt es noch?

� Das zweite Konjunkturprogramm – genannt
Konjunkturprogramm I – datiert aus dem Novem-
ber 2008. Der Sachverständigenrat qualifizierte es
als Sammelsurium.

Ludwig-Erhard-Lecture 2009:
„Nach der Wahl ist vor der Wahl“
Dr. Otto Graf Lambsdorff

„Die ordnungspolitische Bilanz der Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre ist deprimierend. ... Anstatt Freiräume zu

schaffen durch einen liberalen Ordnungsrahmen, der die Kräfte des Marktes zur Entfaltung bringt, vertrauen Politiker

auf unkoordinierte Staatsinterventionen.“



� Das dritte Konjunkturprogramm – genannt
Konjunkturprogramm II – wurde im Januar dieses
Jahres beschlossen. Es brachte die absurde Ab-
wrackprämie und den auf industriepolitische
Intervention zielenden Wirtschaftsfonds. Am 10.
August 2009 titelte Die Welt: „Konjunkturpro-
gramm II kommt nicht in Gang.“ – Kein Wunder!

� Das vierte Konjunkturprogramm kam Ende
Mai. Es enthält mit der Einführung der Ist-Besteu-
erung bei der Umsatzsteuer, den Erleichterungen
beim Verlustausgleich sowie der Teilrücknahme
der völlig verfehlten Zinsschranke und des Ver-
lustvortrages begrüßenswerte Maßnahmen. Aber
zu spät graute selbst dem Finanzminister vor dem
Blick auf unsere öffentlichen Finanzen: „Dies
nährt meine Skepsis gegen weitere Konjunktur-
programme“, sagte er. Hätte er diese Skepsis doch
schon früher gehabt.

Wir haben uns mit der Konjunktursteuerung über-
nommen. Sie stellt sich wegen der vielfältigen Ver-
zögerungen oft als prozyklisch heraus und bewirkt
meist nicht mehr als ein Strohfeuer – hier sei auf
die Abwrackprämie hingewiesen. De facto besteht
eine Asymmetrie des finanzpolitischen Verhaltens
im Konjunkturzyklus. Denn die Politik erweist sich
als unfähig, bei guter Konjunktur zu konsolidie-
ren. Genau dieses Versäumnis kennzeichnete die
Finanzpolitik der vorigen Bundesregierung. 

Der Deutschlandfonds:
Industriepolitik gegen die Krise

Eine weitere ordnungspolitische Sünde war der
geplante „Deutschlandfonds“, um nach der Ret-
tung der Banken weiteren Not leidenden Firmen
zu helfen. Ich betone dabei: Wie die Regierungen
zur Stützung des Finanzsektors reagierten, hielt
ich damals für vollkommen richtig. Alle weiteren
Überlegungen, die uns die enormen Schulden-
berge eingebracht haben, dagegen nicht. Im Ge-
spräch waren neben Bürgschaften auch direkte
Verstaatlichungen. Beides sorgt für Wettbewerbs-
verzerrungen, weil der Fonds einzelne Unterneh-
men subventioniert.

� Eine Beteiligung des Staates an der Commerz-
bank halte ich ordnungspolitisch für nicht hin-
nehmbar. Hier erhielt der Staat eine direkte Betei-
ligung mit Sperrminorität. 

� Einem ordnungspolitischen Gau kam das Ret-
tungsübernahmegesetz gleich. Es dient allein der
Enteignung von Aktionären der Hypo Real Estate.

Die Garantie des Eigentums, die nur in eng be-
grenzten Fällen aufgehoben werden darf, gehört
zu den fundamentalen Prinzipien unserer freiheit-
lichen Wirtschafts- und Gesellschaftsverfassung.
Sie darf nicht infrage gestellt werden – schon gar
nicht durch ein auf einen Einzelfall bezogenes Ge-
setz als Ausdruck staatlicher Willkür.

� Das müssen wir auch im Auge behalten, wenn
es um den Fall Opel geht. Hier ist in eklatanter
Weise in die Marktwirtschaft eingegriffen worden.
Ludwig Erhard hat davor gewarnt, den Staat vom
Schiedsrichter zum Mitspieler zu machen. Bei
Opel ist die Politik in diese Falle gelaufen und
kommt nun nicht mehr heraus. Ich bin nicht der
Überzeugung, dass Opel auf die Weise langfristig
erhalten wird. Die entscheidende Frage ist, ob das
Unternehmen Autos bauen kann, für die es Käu-
fer gibt. Ich habe da meine Zweifel. Und meines
Erachtens hat die europäische Wettbewerbskom-
missarin Neelie Kroes Recht, wenn sie hier eine un-
zulässige Beihilfe sieht.

Der Staat hat mit der Etablierung des Deutschland-
fonds nicht nur ein weites Tor aufgestoßen für in-
dustriepolitische Einflussnahme auf das Wirt-
schaftsgeschehen. Er hat zugleich signalisiert, dass
seine Taschen unter dem Etikett des Samariters und
Helfers in der Not offen sind – dem Wahlkampf sei
es gedankt, und wunderte sich, dass immer mehr in
die Taschen hineingriffen: Schaeffler, Heidelberger
Druck, Porsche, Infineon, Arcandor und wer sonst
noch alles haben sich bereits beim Fonds gemeldet.
Jüngst kam TUI dazu. Inzwischen sollen es über
Tausend Unternehmen sein.

Scheitern gehört zum Wettbewerb

Die ganze Diskussion krankt daran, dass selektiv
auf die Erhaltung der Arbeitsplätze in den betrof-
fenen Unternehmen abgestellt wird. Ausgeblen-
det werden aber die Opportunitätskosten, die be-
trächtlich sein können, möglicherweise größer als
der vermeintliche direkte Nutzen der Staatsinter-
vention. Die Monopolkommission konstatiert zu
Recht, dass gegen alle diese Maßnahmen die Be-
denken ins Feld zu führen sind, die allgemein
gegenüber Subventionen gelten: Die Wettbewer-
ber werden benachteiligt, am Markt nicht wettbe-
werbsfähige Kapazitäten bleiben bestehen, der
notwendige Strukturwandel wird verzögert, Wirt-
schaft und Verbraucher insgesamt haben die Kos-
ten zu tragen. Das beeinträchtigt entweder die
Wettbewerbsfähigkeit oder reduziert die Nachfra-
ge der Konsumenten. Subventionen werden so zu
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einem unmittelbaren Nachteil der betroffenen
Wettbewerber und zum mittelbaren Nachteil der
Volkswirtschaft im Ganzen.

Ob im Endergebnis tatsächlich Arbeitsplätze er-
halten bleiben, ist fraglich. Sicher ist nur, dass der
Steuerzahler für all die Fehlentwicklungen aufzu-
kommen hat. Die Bundesregierung – abgesehen
vom Wirtschaftsminister – schien die Gefahren
nicht zu sehen. Anpassung ist das Gebot allen
Wirtschaftens. Auch das Scheitern gehört zum
wettbewerblichen System. Wer es verhindert, he-
belt eine der tragenden Säulen unseres wirtschaft-
lichen Erfolges aus. Mit Protektion und Subven-
tion gewinnt man nicht die Zukunft.

Orientierungslose Politik

Ordnungspolitische Orientierungslosigkeit ist kein
neues Phänomen. Sie kennzeichnet die Wirtschafts-
politik seit Jahren. Und es wäre verfehlt, die gegen-
wärtige Desorientierung der Politik allein dem
Wahlkampf zuzuschreiben. Wir leisten uns mindes-
tens vier große Umverteilungssysteme: das Einkom-
mensteuersystem, die Rentenversicherung, das Ge-
sundheitswesen und die Arbeitslosenversicherung.
Hinzu kommt die vielfältige Objektförderung. Kein
Mensch weiß heute, wer wie viel gibt und wer was be-
kommt. Das widerspricht allen wirtschaftspoliti-
schen Prinzipien. Der Wohlfahrtsstaat ist bei uns
ausgeufert. Er fördert Anspruchsdenken und Be-
schaffungsmentalität. Er verteilt nicht nur Wohlta-
ten, er verursacht auch erhebliche Fehlsteuerun-
gen. Er bestraft den Erfolg und begünstigt den Miss -
erfolg. Und vor allem: Er entmutigt die Leistungs-
träger und beschädigt die Arbeitsmoral – zumin-
dest, wenn er deutsche Dimensionen erreicht hat.

In der Wettbewerbspolitik ist der Politik die Orien-
tierung völlig verloren gegangen. Erinnert sei an
die unsägliche Ministererlaubnis für die Fusion
von E.ON und Ruhrgas. Die Wettbewerbsintensität
auf den deutschen Energiemärkten hat daraufhin
erheblich abgenommen – mit der bekannten Kon-
sequenz monopolistischer Preisaufschläge auf
Energie. Der Telekom wurden für das neue Breit-
bandtelekommunikationsnetz „Regulierungsfe-
rien“ versprochen und so eine Monopolposition in
dem Bereich gesichert. Der Post wurde das Mono-
pol im Briefbereich trickreich und sozial verbrämt
mithilfe von Mindestlohnvorschriften erhalten.
Und in den Netzindustrien verweigert sich die
Bundesregierung klarer Entflechtungsregeln, die
Voraussetzung für mehr Wettbewerb sind. Mit ih-
rer Gesetzgebung zum VW-Gesetz setzte sich die

Große Koalition unverfroren über die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs hinweg.

Ausgeprägter planwirtschaftlicher Interventio-
nismus offenbart sich in der Forschungspolitik.
Wer kennt schon die sogenannte Zwölf-Milliarden-
High-Tech-Strategie der Bundesregierung? Ganz
im Sinne industriepolitischen Interventionismus
hat die letzte Bundesregierung 17 Zukunftsfelder
identifiziert, in denen sie die begünstigten Berei-
che an die Weltspitze führen, also zu Global Play-
ern machen will. Das ist Anmaßung von Zukunfts-
wissen. Walter Eucken hat das einmal so beschrie-
ben: „Wenn Wirtschaftspolitik punktuell betrieben
wird, Stück für Stück, kasuistisch und fragmenta-
risch, dann handelt der Staat wie ein Mann, der
willkürlich Eisenteile zusammensetzt – so entsteht
keine Maschine.“

Jenseits aller marktwirtschaftlichen Regeln ist die
Gesundheitsreform. Mit der staatlich angeordne-
ten Vereinheitlichung der Beitragssätze, mit der
Schaffung des Gesundheitsfonds oder der staat-
lichen Determinierung der Arzthonorare wurden
die planwirtschaftlichen Elemente sogar verstärkt. 

Deprimierende ordnungspolitische Bilanz

Ein wichtiger Grundsatz marktwirtschaftlicher Po-
litik ist die Respektierung der Tarifautonomie. Der
Arbeitsminister zielte dagegen auf flächendecken-
de, gesetzliche Mindestlöhne ab und hebelte auf
die Weise einen wichtigen Bereich der Tarifauto-
nomie aus. Mindestlöhne erhöhen zudem das Ri-
siko von Arbeitslosigkeit gerade für die Schwächs -
ten der Gesellschaft, werden missbraucht zur Absi-
cherung von Monopolen und befreien die Wirt-
schaft zugleich von ihrer Verantwortung, für den
Niedriglohnbereich vernünftige Lösungen zu fin-
den. Zugleich sollen von Staats wegen die Mana-
gergehälter begrenzt werden. Sicher hat es hier
zum Teil unerträgliche Entwicklungen gegeben.
Aber ist es Aufgabe des Staates vorzuschreiben, wie
viel Manager verdienen dürfen? Liegt das nicht in
der Verantwortung der Eigentümer? Ist das nicht
vielmehr eine Frage des Corporate-Governance-
Systems, das in Deutschland ohne Frage verbessert
werden kann? Es würde helfen, wenn die Verfasser
des Corporate-Governance-Kodex sich selbst an ih-
ren Kodex halten würden.

Finanzpolitisch wäre es geboten gewesen, den
Staat auf den Kern seiner Aufgaben zurückzufüh-
ren. Aber statt die Ausgaben zurückzufahren, hat
die letzte Bundesregierung mit der Anhebung der
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Mehrwertsteuer um drei Prozentpunkte und an-
deren Steuererhöhungen das Gegenteil gemacht.
Sie war offensichtlich der irrigen Meinung, dass
das Geld der Bürger in ihren Händen besser auf-
gehoben sei. Und so könnte man fortfahren. Un-
ser Steuersystem ist zu kompliziert, zu ungerecht,
zu leistungsfeindlich und genügt ordnungspoliti-
schen Grundsätzen schon seit Langem nicht mehr. 

In der Familienpolitik – so stellte der Sachverstän-
digenrat im Jahr 2007 zutreffend fest – hat sich ein
nicht zu durchschauender Wust expliziter und im-
pliziter Fördermaßnahmen ergeben, den niemand
mehr durchblickt. Die Rente wurde zum Spielball
der Politik, indem die Rentenformel wiederholt
ausgesetzt wurde. Unverantwortlich war die Ent-
scheidung, die Renten in Zukunft niemals sinken
lassen zu wollen, auch nicht, wenn das Einkom-
mensniveau sinkt. Besonders kritikwürdig war es,
dass der Bundesfinanzminister und leider auch
der Bundeswirtschaftsminister dieser Regelung im
Kabinett zugestimmt haben, um sie zwei Tage spä-
ter zu kritisieren. Und die begrüßenswerten Refor-
men zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes wur-
den teilweise wieder zurückgenommen.

Das alles auszuführen, dazu reicht die Zeit nicht.
Die ordnungspolitische Bilanz der Wirtschaftspoli-
tik der vergangenen Jahre ist deprimierend. Es mi-
schen sich konjunkturpolitische Machbarkeitsillu-
sionen mit planwirtschaftlichen Politikansätzen,
mit verteilungspolitischem Aktionismus in einem
ohnehin überbordenden Wohlfahrtsstaat und mit
ordnungspolitischer Orientierungslosigkeit. Es
fehlen Visionen, ein Zukunftsziel, zu dem
Deutschland geführt werden soll. Anstatt Freiräu-
me zu schaffen durch einen liberalen Ordnungs-
rahmen, der die Kräfte des Marktes zur Entfaltung
bringt, vertrauen Politiker auf unkoordinierte
Staatsinterventionen.

Für die meisten Missstände sind jedoch leider
nicht die Richtigen verantwortlich gemacht wor-
den. Gehäuft hat sich in den letzten Monaten die
Kritik an der Sozialen Marktwirtschaft als solche
wie auch am Kapitalismus, der angeblich zu einem
Raubtierkapitalismus verkommen sei. Aber wer
diese Schlussfolgerung zieht, liegt falsch. Er ver-
kennt, dass die Funktionsvoraussetzungen für
marktwirtschaftliche Prozesse permanent einge-
engt wurden. Und er verkennt, dass der Markt-
wirtschaft etwas in die Schuhe geschoben wird, für
das nicht sie selbst, sondern die Politik die Verant-
wortung trägt. Die Marktwirtschaft ist nicht das
Zerrbild, das die Feinde der offenen Gesellschaft,
die Gegner des Neoliberalismus von ihr zeichnen.

Sie ist das ethisch, moralisch und wirtschaftlich
überlegene System, das allerdings vom Staat be-
wahrt werden muss – durch einen starken und sou-
veränen Staat, der nicht zur Beute der Interessen-
gruppen und Verbände wird, durch einen Staat,
der Schiedsrichter und nicht Mitspieler ist.

Ein Zehn-Punkte-Programm

Reformen sind daher unabdingbar und dringlich.
Doch was ist konkret zu tun? Wo können wir an-
setzen? Wir können derzeit nicht mehr übersehen,
dass wir einen unglaublichen Schuldenberg ange-
häuft haben. Den wieder abzubauen, gilt als eine
der wichtigsten politischen Aufgaben unserer na-
tionalen Zukunft. Doch wie kommen wir von den
Schulden wieder runter? Sie müssen vom Staat –
am besten ohne inflationäre Wirkung – beseitigt
werden. Dazu ist jedoch wirtschaftliches Wachs-
tum nötig, das so hoch ausfallen muss, dass die
Schulden damit abgebaut werden. Aber Vorsicht:
Auch damit verringern sich die Schulden nicht ab-
solut, sondern nur in der Schuldenquote im Ver-
gleich zum Wachstum. Wie auch immer man die
Verringerung der Schuldenquote bewertet, eins
steht fest: Die neue Regierung muss alles verhin-
dern, was das Wachstum hemmt, und alles tun, was
das Wachstum nachhaltig stärkt. Dazu zählen in
meinen Augen die folgenden zehn Punkte:

� Rückbau staatlicher Aufgaben und Haushalts-
konsolidierung: Die Staatsquote – das Verhältnis
der Staatsausgaben zum Sozialprodukt – bewegt
sich in Richtung 49 Prozent. Das heißt, dass fast je-
der zweite Euro über die staatliche Bürokratie um-
verteilt wird. Politik zur Stärkung der Sozialen
Marktwirtschaft aber bedeutet, den Staat zurück-
zuführen: durch Begrenzung der Staatsausgaben,
durch weniger Belastungen von Verbrauchern
und Unternehmen mit Steuern und Abgaben,
durch Konsolidierung über die Ausgabenseite.
Dies kann nicht über die Einnahmeseite gesche-
hen, wie es in der letzten Legislaturperiode zum
Beispiel durch die Anhebung der Mehrwertsteuer
versucht wurde. Das Ziel des ausgeglichenen Haus-
halts muss weiter verfolgt werden. Nur durch kon-
sequenten Abbau der Nettoneuverschuldung
kann der Staat seine Handlungsfähigkeit zurück-
gewinnen. 

� Stärkung des Wettbewerbs: Im wirtschaftspoliti-
schen Handeln muss langfristig wieder das Leit-
bild eines freien, unverfälschten Wettbewerbs im
Vordergrund stehen. Der Gesundheitsmarkt, der
diesen Namen nach Einführung des Gesundheits-
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fonds weniger denn je verdient, muss unter markt-
wirtschaftlicher Ordnung neu organisiert werden.
Wettbewerbliche Strukturen müssen in vielen In-
dustrien geschaffen werden: allen voran in den
Netzindustrien der leitungsgebundenen Strom-
und Gasversorgung, der Telekommunikation, der
Postdienstleistungen und des Eisenbahnwesens.
Unsere Bundes- und Landesregierungen dürfen
nicht mehr steuernd in das Wirtschaftsgeschehen
eingreifen. Staatliche Fördermittel an einzelne
Unternehmen schaffen keinen Wettbewerb, son-
dern politisch konforme Beteiligungs- und Markt-
strukturen. Das gilt ebenso für eine pauschale Aus-
weitung der politischen Kontrolle über Finanzin-
vestitionen im Außenwirtschaftsgesetz: Dies schafft
keinen funktionierenden Markt, sondern staatli-
che Industriepolitik.

� Staatswirtschaft zurücknehmen und Privatisie-
rungen beschleunigen: Der Bund und seine
Sondervermögen sind an Hunderten von Unter-
nehmen direkt oder indirekt beteiligt. Noch viel
weiter geht die wirtschaftliche Betätigung von Län-
dern und Kommunen bei Landesbanken, Sparkas-
sen, Messen, Flughäfen, Wasser, Verkehr, Elektri-
zität, Wohnungsbaugesellschaften oder Kranken-
häusern. Der Staat wurde immer mehr wirtschaft-
lich tätig, er wurde immer mehr zum Unterneh-
mer. Verschärft hat sich die Situation zuletzt in der
Finanzkrise, als der Staat nicht nur dem Not lei-
denden – systemrelevanten – Bankensektor half,
sondern in Beteiligungen für Not leidende Fir-
men zu versinken drohte. Damit muss Schluss sein:
Wettbewerb und privatwirtschaftliches Engage-
ment müssen zurückkehren. Ein gutes Beispiel wä-
re ein Fortsetzen des seit 2008 gestoppten Privati-
sierungsprozesses der Deutschen Bahn.

� Abbau von Regulierungen und Bürokratismus:
In Deutschland herrscht ein viel zu dichtes Regel-
werk, das vor allem dem Mittelstand schadet.
Überreguliert ist vor allem der Arbeitsmarkt: Ta-
rifkartelle, Mindestlöhne, Tarifvorbehalt, Flächen-
tarif, Anspruch auf Teilzeit und Ausbau der be-
trieblichen Mitbestimmung. All dies steht für die
Verkrustung des Arbeitsmarktes, die es abzubauen
gilt. Ziel einer modernen Arbeitsmarktpolitik
muss sein, mehr auf zeitlich begrenzte Hilfen für
Entlassene zu setzen wie Umschulungen und bes-
sere Qualifikationen. Das unterstützt den Wandel
und stärkt das wirtschaftliche Wachstum.

� Stärkung der Tarifautonomie: Geleistete Arbeit
muss angemessen vergütet werden. Ein gesetz-
licher Mindestlohn führt aber zu Kostensteigerun-
gen im Niedriglohnbereich, die von vielen Betrie-

ben nicht aufgefangen werden können. Die Folge
ist keine geringere, sondern höhere Arbeitslosig-
keit. Unsozialer geht es nicht! Die Ausdehnung
des Mindestlohns auf das Wach- und Sicherheits-
gewerbe, die Entsorgungswirtschaft, die Pflege-
dienste, Großwäschereien und Bergbauspezial-
dienste ist ein Schritt zu mehr Staatseinfluss und
weniger Tarifautonomie. Beim Postmindestlohn
werden sogar Monopole gesichert. Deshalb: Die
Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung bei Tarifverträgen ist abzuschaffen. Alles
muss getan werden, damit neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden, wie zum Beispiel die Lockerung
des Kündigungsschutzes oder eine Einschränkung
der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

� Abbau von Subventionen: Staatliche Förderun-
gen setzen vielfach Fehlanreize. Sie begünstigen –
bei hohen Kosten für die Allgemeinheit – eine Er-
zeugung von Gütern, für die bei der gegebenen
Kostenstruktur keine Marktnachfrage besteht.
Dies führt lediglich zu Überkapazitäten oder ei-
nem Übermaß an angebotserweiternden Investi-
tionen. Staatliche Subventionen halten Unterneh-
men am Leben, die nicht wettbewerbsfähig sind.
So kann kein Strukturwandel in Deutschland er-
folgen. Subventionen müssen daher konsequent
weiter abgebaut werden und dürfen in Zukunft
nur mit größter Zurückhaltung gewährt werden –
eben nur dort, wo der Markt versagt: Aus stagnie-
renden Branchen muss ausgestiegen werden, um
die produktiven Kräfte in wachstumsstarke Berei-
che zu lenken.

� Senkung von Steuern: Ob dies kurzfristig in der
derzeitigen Beschäftigungs- und Schuldensitua-
tion durchführbar ist, bleibt zweifelhaft. Das
Wachstum steigt mit einer Steuersenkung sicher-
lich, doch wie verhält es sich mit den Schulden?
Kann Deutschland sich das überhaupt leisten?
Aber: Nicht jede Steuersenkung führt automatisch
zu einer Schuldenerhöhung. Auch niedrigere
Steuersätze können zu höheren Einnahmen füh-
ren – wir erinnern uns an die Schröder’sche Einkom-
mensteuersenkung aus dem Jahr 2001 oder an die
Reformen Anfang der 1980er Jahre, als Gerhard
Stoltenberg und ich Verantwortung trugen. Steuer-
senkungen sind bei der desolaten Haushaltslage
aktuell sicher nicht möglich. Das Potenzial dafür
muss sich die Politik erst erarbeiten: durch strikte
Ausgabendisziplin. Aber wichtig ist, dass sich die
Politik jetzt zu Steuersenkungen verpflichtet und
sie entsprechende Beschlüsse fasst. Keinesfalls
aber darf man in dieser Lage die Steuern erhöhen,
auch nicht, um Schulden abzubauen. Jede Steuer -
erhöhung hindert das Wachstum der Wirtschaft
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und erschwert den Schuldenabbau. Außerdem er-
laube ich mir eine despektierliche Bemerkung:
Keynes hat die Rolle der Politik falsch eingeschätzt,
die gern Schulden macht, aber ungern zurück-
zahlt. Wer der Politik den Weg zur Steuererhö-
hung eröffnet, verschließt den Weg zum Schul-
denabbau durch Ausgabenkürzung. Politiker ge-
ben gern Geld aus, und ungern konsolidieren sie
auf der Ausgabenseite.

� Stärkung marktwirtschaftlicher Prinzipien im
internationalen Finanzsektor: Die Finanzkrise hat
eine hohe Flexibilität der Notenbanken erforder-
lich gemacht. Die so geschaffene Ausweitung der
Geldmenge gilt es in den nächsten Monaten zu-
rückzunehmen, damit daraus keine weiteren In-
flationspotenziale erwachsen. Ich fürchte, wir ha-
ben längst wieder eine Inflation in Teilen der Ver-
mögenswerte. Der DAX-Anstieg ist gewiss teil-
weise auf zu viel Liquidität im Markt zurückzufüh-
ren. Der vorherige Staatsinterventionismus dient
dem Finanzsektor auf Dauer nicht: Das Finanz-
marktstabilisierungsgesetz muss also an die Zeit
nach der Krise angepasst werden. Auch die Mög-
lichkeit des Bundes, sich in einer stillen Beteili-
gung oder sogar als Aktionär an Unternehmen
des Finanzsektors zu beteiligen, muss rückgängig
gemacht werden.

� Mehr Markt und Eigenverantwortung in den
sozialen Sicherungssystemen: Das auf dem Umla-
geprinzip basierende Sozialversicherungssystem ist
angesichts des demographischen Wandels – im-
mer weniger Beitragszahler müssen für immer
mehr Leistungsempfänger aufkommen – nicht zu-
kunftsfähig. Wer das Gegenteil behauptet, macht
den Menschen etwas vor. Wir brauchen eine kon-
sequente Einführung von Kapitaldeckungsele-
menten in der Gesundheits-, Pflege- und Alters-
vorsorge, damit ein breiter Kapitalstock aufgebaut
werden kann.

� Stärkung von Wirtschaftswissen und Unterneh-
mergeist: Leider ist marktwirtschaftliches und
unternehmerisches Denken auf dem Rückzug. Die
Zustimmung zu unserer Wirtschaftsordnung ero-
diert, die Globalisierung gilt immer noch als
Schreckgespenst. Dies liegt auch an der mangeln-
den Vermittlung von Wirtschaftswissen. Wichtig
ist, das ökonomische Denken junger Menschen zu
fördern, zu mehr Eigenverantwortung und Risiko -
bereitschaft zu animieren sowie Lust auf unter-
nehmerisches Handeln und Leistungsbereitschaft
zu machen. Ohne diese Eigenschaften wird
Deutschland im globalen wirtschaftlichen Wettbe-
werb zurückfallen.

Ordnungspolitisches Gewissen

Wir dürfen gespannt sein, was in dieser Legislatur-
periode passiert. Die Bevölkerung wird einsehen
müssen, dass es nicht so weitergehen kann wie bis-
her. Dies ist unbequem und risikoreich, aber un-
vermeidbar. Ansonsten riskieren wir mit struktur-
konservierenden Maßnahmen nach altem Rezept
eine Stagnation von Einkommen, Beschäftigung
und Staatseinnahmen sowie sinkende Leistungsfä-
higkeit des Sozialstaats und eine immer geringere
Wettbewerbsfähigkeit. Alles andere wäre eine Illu-
sion. Die Zukunft eines rohstoffarmen Landes wie
Deutschland kann nur in der Forschung, in Inno-
vationen und in steigender Arbeitsproduktivität
liegen. Nostalgisches Denken geht nicht einher
mit dem Strukturwandel, ohne den wir keine
Chance haben auf Wachstum und mehr Wohl-
stand für alle.

Wird die neu gewählte Regierung eine Wirt-
schaftspolitik verfolgen, die von klaren marktwirt-
schaftlichen Orientierungen geleitet ist? Dies wäre
eine Wirtschaftspolitik, die der Erhaltung und
Stärkung des Wettbewerbs Priorität einräumte, die
für offene Märkte nach innen und nach außen
sorgte, die dem Privateigentum und der Vertrags-
freiheit Vorrang einräumte, die wirtschaftliches
Handeln verbinden würde mit Verantwortung und
Haftung, die durch solide Finanzen gekennzeich-
net wäre, die durch Konsistenz, Stetigkeit und Ver-
lässlichkeit geprägt wäre. Sprich: eine Regierung,
die sich zurücknimmt. Spes moritur ultima. – Die
Hoffnung stirbt zuletzt. 

Gefordert ist vor allem das Bundesministerium für
Wirtschaft. Es hat darauf zu achten, dass die Re-
formen vorankommen, in sich stimmig sind und
marktwirtschaftlichen Orientierungen folgen. Es
hat den Nexus zwischen marktwirtschaftlichem
Anspruch und wirtschaftspolitischem Handeln
herzustellen und durchzusetzen. Dazu braucht das
Ministerium nicht nur eine überzeugende politi-
sche Führung, sondern auch Kompetenz. Zeit-
weise degenerierte seine Zuständigkeit zu einem
Sammelsurium von Gewerbe, Industrie, Energie,
Technologie und Handelspolitik. Die traditionelle
Funktion des ordnungspolitischen Gewissens, des
marktwirtschaftlichen Wächters kann es so nicht
wahrnehmen. Es darf nicht zum Förderministe-
rium degenerieren. Bei den Grundsatzfragen der
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik sowie bei
Geld und Kredit muss es deshalb die alleinige Zu-
ständigkeit zurückerhalten – wie zu Zeiten Ludwig
Erhards. Dem Verfall des ordnungspolitischen
Denkens muss Einhalt geboten werden. �
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Mit einem erwarteten Wachstum von 1,6 Prozent
im Jahr 2010 positioniert sich der Sachverständi-
genrat am oberen Ende des gegenwärtigen Prog -
nosespektrums. Zu berücksichtigen ist dabei aller-
dings ein erheblicher Überhang aus dem laufen-
den Jahr: Selbst wenn das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) im kommenden Jahr auf demselben Niveau
wie zum Jahresende 2009 bliebe, würde statistisch
bereits ein Wachstum von 0,7 Prozentpunkten ge-
messen. Ursache dafür ist der tiefe Konjunktur-
einbruch zu Jahresbeginn und die allmähliche Er-
holung im Jahresverlauf. Aus diesem Grund liegt
das jahresdurchschnittliche Bruttoinlandspro-
dukt – die Referenzgröße für die Berechnung der
Wachstumsrate – erheblich unter dem Stand am
Jahresende. 

Langsam wieder anziehende
Konjunktur 2010

Den höchsten Wachstumsbeitrag liefert mit 0,9
Prozentpunkten der Außenbeitrag. Die Exporte
werden nach ihrem drastischen Einbruch um
knapp 15 Prozent im laufenden Jahr um voraus-
sichtlich etwas mehr als sechs Prozent im kom-
menden Jahr wachsen. Die etwas weniger kon-
junkturreagiblen Importe, die im laufenden Jahr
um neun Prozent einbrachen, werden dagegen im
kommenden Jahr nur um rund 4,5 Prozent zu-
nehmen. Die Ausrüstungsinvestitionen, die im
Jahr 2009 um mehr als ein Fünftel eingebrochen
sind, werden auch im Jahr 2010 mit 1,5 Prozent
voraussichtlich nur verhalten wachsen. Grund da-
für sind – neben möglichen Finanzierungsproble-
men der Unternehmen – auch Vorzieheffekte auf-
grund des Auslaufens degressiver Sonderabschrei-
bungsmöglichkeiten zum Jahresende. Auch die

Bauinvestitionen werden nur um rund ein Prozent
zunehmen. Die stärksten Impulse kommen hier
vom öffentlichen Bau (+14,9 Prozent), während
der Wohnungsbau nur schwach zulegen kann
(+0,4 Prozent) und der traditionell der Konjunk-
tur nachlaufende Gewerbebau voraussichtlich um
3,1 Prozent schrumpfen wird. 

Auch der private Konsum wird sich – vor dem
Hintergrund sich verschlechternder Arbeitsmarkt-
perspektiven – im nächsten Jahr nicht als Kon-
junkturstütze erweisen können: Nachdem die pri-
vaten Konsumausgaben im Jahr 2009 – unter an-
derem wegen der Abwrackprämie – noch um 0,8
Prozent zulegen konnten, ist für das kommende
Jahr mit einem schwachen Rückgang um circa 0,1
Prozent zu rechnen. Wie im Jahr 2009 werden
auch im kommenden Jahr staatliche Ausgaben ei-
ne wesentliche Konjunkturstütze sein. Der fiskali-
sche Impuls belief sich 2009 auf circa 1,6 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts, 2010 wird er noch 0,4
Prozent ausmachen.

Die Verbraucherpreise werden im Jahr 2010 nur
verhalten ansteigen und mit einer jahresdurch-
schnittlichen Steigerungsrate von 1,2 Prozent
noch weit unterhalb des von der Europäischen
Zentralbank (EZB) angestrebten Schwellenwertes
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von knapp weniger als zwei Prozent liegen. Recht
optimistisch bleibt der Sachverständigenrat für
den Arbeitsmarkt. Zwar wird die Zahl der regis-
trierten Arbeitslosen um rund 533 000 Personen
steigen. Mit einem Gesamtvolumen von knapp vier
Millionen Personen bleibt die Gesamtzahl der Ar-
beitslosen aber erheblich unter früheren Befürch-
tungen, nach denen erneut die Fünf-Millionen-
Schwelle überschritten werden könnte. Nach den
Prognosen des Sachverständigenrates sind vom
Anstieg der Arbeitslosigkeit nahezu ausschließlich
die alten Bundesländer betroffen. Allerdings wei-
sen die Sachverständigen auf die erhebliche Unsi-
cherheit der Arbeitsmarktprognosen hin: Im ver-
gangenen Jahr habe sich aufgrund höherer Flexi-
bilität des Arbeitsmarktes (zum Beispiel Öffnungs-
klauseln in Tarifverträgen) und wegen des ver-
stärkten Einsatzes arbeitsmarktpolitischer Instru-
mente, insbesondere der Kurzarbeit, der Zu-
sammenhang zwischen Konjunktur und Beschäfti-
gung gelockert: „Es ist nur schwer abzusehen, in
welchem Umfang Unternehmen das damit ver-
bundene Horten von Arbeitskräften im Jahr 2010
beibehalten werden“ (TZ 100).

Die Staatsverschuldung wird im laufenden und im
kommenden Jahr drastisch ansteigen. Ohne Be-
rücksichtigung der aktuellen Pläne für weitere
Steuererleichterungen werden die öffentlichen
Haushalte im kommenden Jahr mit einem Defizit
von knapp 125 Milliarden Euro abschließen. 2009
war der negative Finanzierungssaldo mit 72,1 Milli-
arden Euro ungefähr halb so groß. Dies wird die
staatliche Schuldenstandsquote in nur zwei Jahren
von 65,9 Prozent des BIP im Jahr 2008 auf 75,3
Prozent im Jahr 2010 nach oben katapultieren. 

Fiskalpolitik auf Entzug setzen

Angesichts dieser Entwicklung mahnt der Sachver-
ständigenrat eindringlich eine entschlossene Kon-
solidierung der Staatsfinanzen an. In engem Zu-
sammenhang damit steht eine ausführliche Erör-
terung der geldpolitischen Handlungsmöglichkei-
ten und -notwendigkeiten. Sowohl der Fiskal- als
auch der Geldpolitik stehe eine schwierige Grat-
wanderung bevor, um allmählich vom bisherigen
expansiven Kurs auf einen Konsolidierungspfad
einzuschwenken. Bislang diente die stark expansi-
ve Fiskalpolitik nicht nur in Deutschland, sondern
auch in den anderen großen Industrieländern da-
zu, fehlende private Nachfrage zu ersetzen und
das Finanzsystem zu stabilisieren, um weitere Ver-
mögensverluste zu vermeiden. In dieser Situation
kam es trotz der extrem lockeren Geldpolitik nicht

zu inflationären Impulsen. Bei wieder anziehen-
der privater Nachfrage und stark gestiegenen
Staatsschulden sei die Lage gleichwohl anders zu
beurteilen. 

Aufgrund der Unabhängigkeit der wichtigsten No-
tenbanken – der EZB und der US-Notenbank – be-
fürchtet der Rat keine inflationäre Geldpolitik,
auch wenn der politische Druck im Hinblick auf
einen akkommodierenden geldpolitischen Kurs
möglicherweise zunehmen wird. Den Notenban-
ken könnte die Konsolidierung aber erheblich er-
leichtert werden, wenn die Fiskalpolitik die erfor-
derliche Konsolidierung einleiten würde. Sonst
bestünde die Gefahr eines zunehmenden Zielkon-
flikts zwischen Wachstum und stabilitätsorientier-
ter Geldpolitik: Die Geldpolitik sähe sich genötigt,
die Zinsen zu erhöhen, was die Staatsschuldenpro-
blematik verschärfen und wirtschaftliches Wachs-
tum dämpfen, konjunkturpolitische Spielräume
verringern sowie Spielräume für Zukunftsinvesti-
tionen in Bildung und Innovationen senken wür-
de. „Insgesamt würde es zu einem ‚schlechten
Gleichgewicht‘ mit hohen Zinsen und einer stei-
genden Staatsverschuldung bei einem schwachen
Wirtschaftswachstum kommen“ (TZ 115, zum Teil
fremdzitiert).

In die Leistungsfähigkeit des europäischen Stabi-
litäts- und Wachstumspaktes (SWP), der fiskalpoli-
tische Disziplin (Erfüllung der Maastricht-Krite-
rien) auch nach dem Eintritt in die Wirtschafts-
und Währungsunion gewährleisten soll, setzt der
Rat wenig Vertrauen. Explizit verweist das Gutach-
ten auf das Beispiel Griechenlands, dem es „nahe-
zu über ein ganzes Jahrzehnt hinweg gelungen
[sei], eine Neuverschuldung von teilweise deutlich
mehr als 3,0 vom Hundert einzugehen, ohne auch
nur in die Nähe der Sanktionen des SWP gelangt
zu sein“ (TZ 118). Ursache dafür seien Probleme
bei der korrekten statistischen Erfassung der
Haushaltslage und eine ausgeprägte Tendenz zu
kreativer Buchführung. Zudem werden die Konso-
lidierungsanstrengungen der Mitgliedsländer am
Kriterium der Verringerung des konjunkturunab-
hängigen strukturellen Defizits beurteilt: ein
gleichermaßen intransparentes wie mit erheb-
lichen technischen Schwierigkeiten behaftetes
Verfahren. Angesichts ähnlicher Interessenlagen
in vielen großen EU-Staaten bestünde auch aus po-
litökonomischer Sicht die Gefahr, dass keine Straf-
maßnahmen gegen Defizitsünder eingeleitet oder
zumindest alle zeitlichen Spielräume ausgenutzt
werden, um Sanktionen so lange wie möglich hi -
nauszuzögern. Letztlich seien Strafmaßnahmen in
Form von Strafzahlungen auch kontraproduktiv,
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da sie die Lage der Staatsfinanzen weiter ver-
schlechtern würden.

Expansiver Kurs der Geldpolitik
schnell umkehrbar

Aus den genannten Gründen schlägt der Rat vor,
den SWP durch einen zeitlich begrenzten Konsoli-
dierungspakt zu flankieren. Dieses Regelwerk soll-
te verbindliche Ausgabenpfade für die beteiligten
Länder bis zum Erreichen eines Haushaltsaus-
gleichs vorsehen. Zugleich sollte die Steuerpolitik
auf der Einnahmeseite festgelegt werden, damit
Ausgabenregeln nicht durch Steuerrechtsände-
rungen unterlaufen werden. Eine solche ausga-
benorientierte Konsolidierungspolitik wäre leicht
überprüfbar und könnte schneller zu Sanktionen
führen. In diesem Zusammenhang spricht sich der
Rat für mögliche Sanktionen in Form von Steuer -
erhöhungen („Schuldensoli“, TZ 128) anstelle von
Strafzahlungen aus, um die Schuldenproblematik
nicht noch zu verschärfen. 

Gleichwohl sei es fraglich, ob die europäische Staa-
tengemeinschaft die Disziplin aufbringen würde,
sich auf ein entsprechendes Regelwerk festzulegen.
Dies bedürfte einer qualifizierten Mehrheit im Eu-
ropäischen Rat für Wirtschaft und Finanzen, bei ei-
ner Teillösung einer Kooperation von mindestens
acht EU-Mitgliedsländern. Ganz pessimistisch sind
die Sachverständigen nicht: „Eine solche Sicht-
weise unterschätzt allerdings, dass in der aktuellen
Situation auch hohe Anreize für eine verbesserte
Koordination bestehen. Für die Mitglieder besteht
der Vorteil eines solchen Ansatzes vor allem darin,
dass ein glaubhafter Konsolidierungsprozess dazu
beitragen kann, dem Aufkommen von Inflationser-
wartungen der Marktteilnehmer wirksam ent-
gegenzutreten“ (TZ 129).

Der Geldpolitik werde der Ausstieg aus dem ex-
pansiven Kurs voraussichtlich leichter fallen als
der Fiskalpolitik. Die Zentralbanken haben neben
Zinssenkungen auch qualitative Maßnahmen zur
Lockerung der Geldpolitik ergriffen, indem sie
zum Beispiel vermehrt längerfristige Refinanzie-
rungskredite ausgereicht, Aktiva mit schlechter
Bonität gegen solche mit hoher Bonität getauscht
oder selbst Staatsanleihen erworben haben, um
die Anleiherenditen zu senken. Insgesamt werden
diese extrem expansiven Maßnahmen der Geldpo-
litik als richtig angesehen, zumal in der aktuellen
Situation davon (noch) keine inflationären Im-
pulse ausgehen. Die Zentralbanken könnten zu-
mindest in technischer Hinsicht schnell wieder

umsteuern und die Überschussliquidität aus dem
Markt nehmen. 

Besondere Risiken sieht der Sachverständigenrat
in der hohen Verschuldung mittel- und osteuropä-
ischer Länder. Diese Länder könnten Opfer spe-
kulativer Attacken werden, die zu einer Abwer-
tungs- und Schuldenspirale führen könnten. Ein
Ausweg wäre eine stärkere Anbindung dieser Län-
der an den Euro, zum Beispiel im Rahmen des
Wechselkursmechanismus II. Die EZB könnte spe-
kulative Attacken dann durch Devisenmarktinter-
ventionen zugunsten der betroffenen Länder ab-
wehren. Probat sei dieses Mittel aber nur, wenn
von den entsprechenden Ländern verbindliche
Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet würden. 

Wie schon in den Vorjahren diskutiert der Rat wie-
der die Gefahren globaler Ungleichgewichte, in
diesem Fall das drastische Anwachsen der Dollar-
reserven in den asiatischen Schwellenländern. Im
Fall eines zu schnellen Ausstiegs dieser Länder aus
dem Dollar, etwa im Fall zunehmender Inflations-
erwartungen wegen der hohen Staatsverschul-
dung in den USA, käme es zu massiven Turbulen-
zen am Devisenmarkt. Es sollten daher nach Mög-
lichkeit multilaterale Vereinbarungen getroffen
werden, die einem unkoordinierten und über-
stürzten Abbau der US-Dollar-Reserven entgegen-
wirken.

Erheblicher Reformbedarf im Finanzsystem

Nach wie vor bleibt das Finanzsystem eine Groß-
baustelle. Auch warnt der Sachverständigenrat vor
einer zu optimistischen Beurteilung der aktuellen
Situation: Die noch verbliebenen Belastungen aus
toxischen Wertpapieren wie auch die noch für die
Zukunft zu erwartenden Kreditausfälle stellten er-
hebliche Risiken dar. Die jüngst wieder deutlich
gestiegenen Erträge der Banken führt der Rat auf
Sonderfaktoren (Erträge aus dem Eigenhandel)
zurück, die nicht ohne Weiteres in die Zukunft
fortgeschrieben werden dürften.

Detailliert diskutiert das Gutachten den nach wie
vor bestehenden Reformbedarf, um eine erneute
Krise zu verhindern. Die massiven Stützungsmaß-
nahmen des Staates hätten die Anreizprobleme im
Bankensektor erheblich verstärkt und den Hand-
lungsbedarf nochmals vergrößert: „Die wirkliche
Herausforderung besteht im Rückzug aus der im-
pliziten Absicherung privater Risiken durch die
Allgemeinheit“ (TZ 171). Der Rat fordert eine um-
fassende, möglichst international koordinierte
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Neuregulierung des Finanzsektors. Gleichzeitig
verdeutlichen die Ausführungen im Gutachten,
dass trotz aller bisher unternommenen Anstren-
gungen bis dahin noch ein weiter Weg zurückzule-
gen ist, der darüber hinaus auf wohlorganisierten
Widerstand stoßen dürfte: „Wie bei der Finanzpo-
litik werden die Widerstände der Partikularinter-
essen erheblich und mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit sogar besser organisiert sein“
(TZ 171). Nicht zuletzt zeigten die deutlich gestie-
genen Aktienkurse der Banken, dass das Szenario
einer umfassenden Neuregulierung mit geringe-
ren Ertragspotenzialen in der Öffentlichkeit nicht
besonders ernst genommen würde. 

Das Management der Finanzkrise in Deutschland
wird ambivalent beurteilt. Einerseits sei es gelun-
gen, mit dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz
und der Einrichtung des Sonderfonds Finanz-
marktstabilisierung (SoFFin) Schlimmeres zu ver-
hindern. Andererseits kritisiert der Rat die bei der
Stabilisierung der Hypo Real Estate aufgetretenen
Defizite. Auch die Regelungen des „Gesetzes zur
Fortsetzung der Finanzmarktstabilisierung“, das
unter anderem die Einrichtung von Zweckgesell-
schaften für schlechte Bankaktiva (Bad Banks) er-
möglicht, werden als unzulänglich angesehen.
Zwar weise das Bad-Bank-Modell der Bundesregie-
rung eine Reihe von Vorzügen auf, da es die Ban-
ken durch eine zeitliche Verteilung der Risiken
entlaste und die Haftung zugleich bei den Banken
belasse. Allerdings seien nicht alle rechtlichen Un-
sicherheiten hinsichtlich der Bilanzierung der
künftigen Verbindlichkeiten geklärt. Darüber hi -
naus induziere die Gründung eines Bad-Bank-Mo-
dells wegen der damit zutage tretenden künftigen
Lasten möglicherweise Nachteile bei der Eigenka-
pitalbeschaffung und veranlasse die Banken dazu,
überhöhte Risiken einzugehen.

Mit dem Gesetz sei es darüber hinaus nicht ge-
lungen, eine einheitliche Lösung für die Landes-
banken zu schaffen, die nach wie vor über kein
tragfähiges Geschäftsmodell verfügten und be-
trächtliche Risiken in den Büchern hätten, zum
Beispiel in der Schiffsfinanzierung und der Fi-
nanzierung von Gewerbeimmobilien. Die Lan-
desbanken könnten zwar im Rahmen des mit
dem Gesetz zur Fortsetzung der Finanzmarktsta-
bilisierung eingeführten Konsolidierungsbank-
modells nicht-strategienotwendige Geschäftsbe-
reiche abspalten. Ein wesentlicher Konstruk-
tionsfehler dieses Modells sei aber, dass die Ent-
scheidung darüber den Eigentümern der Lan-
desbanken selbst überlassen bleibe.

Detaillierte Reformvorschläge
für das Bankwesen

Eindringlich warnt der Rat vor der „japanischen
Krankheit“, die dann drohe, wenn auf eine grund-
legende Restrukturierung des Bankensektors ver-
zichtet werde und man dann eine jahrelange
Unterversorgung der Realwirtschaft mit Kapital in
Kauf nehme. Die sehr ausführlichen Reformvor-
schläge des Rates konzentrieren sich auf die fol-
genden Bereiche:

� Reduzierung systemischer Risiken: Große und
komplexe Banken mit einer dominanten Markt-
stellung, deren Portfolio hochkorreliert mit dem
anderer Institute ist und die mit anderen Teilen
des Finanzsektors eng vernetzt sind, können als
potenziell systemrelevant eingestuft werden. Je sys-
temrelevanter diese Unternehmen aber sind, des-
to eher können sie damit rechnen, wegen erheb-
licher gesamtwirtschaftlicher Auswirkungen im
Krisenfall gerettet zu werden. Daraus resultieren
Fehlanreize zu riskantem Verhalten. Diese könn-
ten zum Beispiel beseitigt werden, indem auf eu-
ropäischer Ebene ein Stabilisierungsfonds einge-
richtet wird, in den Banken in Abhängigkeit von
der Höhe ihrer Verbindlichkeiten und ihrer Sys-
temrelevanz Beiträge einzahlen. Kernproblem ist
allerdings, den Grad der Systemrelevanz eindeutig
und einheitlich zu messen. Hier könnten zunächst
sogenannte Scoring-Modelle zum Einsatz kom-
men, bevor weiter gehende Verfahren der Mes-
sung systemischer Risiken (Netzwerkanalyse, Va-
lue-at-Risk-Ansätze) praxisreif sind. Auch für be-
stimmte Produktkategorien sollten Maßnahmen
zur Reduzierung der von ihnen ausgehenden sys-
temischen Risiken angestrebt werden. So sollten
zum Beispiel bestimmte Derivate stärker standar-
disiert werden und der außerbörsliche Handel
stärker reguliert, das heißt auf eine zentrale
Gegenpartei oder Börsen überführt werden. 

� Frühzeitige Intervention bei Schieflagen: Die
Bankenaufsicht müsse künftig früher als bisher
eingreifen können, wenn klar definierte Schwel-
lenwerte überschritten werden und wirtschaftliche
Schwierigkeiten einzelner Institute erkennbar wer-
den. Ihr sollte eine breitere Palette an Instrumen-
ten zur Verfügung stehen als bisher, die stärker auf
eine Stabilisierung und Weiterführung des Ge-
schäftsbetriebs abziele. Besonders wichtig sei dabei
auch die internationale Koordination, zu der
ebenfalls der vorgeschlagene europäische Stabili-
sierungsfonds beitragen könnte. „Ohne interna-
tional abgestimmte Mechanismen … werden sich
die jeweiligen Heimatländer immer an ihrem na-
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tionalen Interesse orientieren und die Auswirkun-
gen auf andere Länder und Märkte zu wenig ge-
wichten. Das Resultat ist immer suboptimal,
manchmal auch katastrophal“ (TZ 226).

� Erhöhte Krisenfestigkeit und geringere Prozy-
klizität: In diesem Zusammenhang spricht sich der
Sachverständigenrat bei Vorliegen systemischer
Krisen für eine Umwandlung bestimmter Fremd-
kapitalinstrumente in Eigenkapital aus („contin-
gent debt conversion“). Außerdem sollten die Li-
quiditätsvorschriften für Banken präzisiert und
das Ausmaß der maximal möglichen Fristentrans-
formation vorgeschrieben werden.

� Neuregelung der Finanzmarktaufsicht: Flan-
kiert werden sollten neue Regeln durch eine mög-
lichst international koordinierte oder auf suprana-
tionaler Ebene angesiedelte Aufsicht. Ansätze zu
wirklich tragfähigen neuen Lösungen seien hier
allerdings kaum zu erkennen: Die bisher eingelei-
teten Schritte (Einrichtung eines „Europäischen
Ausschusses für Systemrisiken“) seien angesichts
des fehlenden Zugangs zu Daten einzelner Institu-
te wenig Erfolg versprechend: „Wieder einmal
muss der Eindruck entstehen, dass selbst große
Krisen an der mangelnden Bereitschaft, originäre
Aufsichtskompetenzen auf die supranationale
Ebene zu verlagern, nichts ändern“ (TZ 237). Auf
nationaler Ebene begrüßt der Sachverständigenrat
die Ansiedlung der Bankenaufsicht unter dem
Dach der Deutschen Bundesbank, fordert aber,
auch, die Versicherungsaufsicht, zumindest soweit
dies systemrelevante Institute betrifft, dorthin zu
verlagern. Kurz angesprochen wird auch eine Re-
form der Einlagensicherung, die von einer „zent -
ralen Einlagensicherungsbehörde“ (TZ 239) ver-
waltet werden könnte. In diesem Zusammenhang
bringt der Rat wiederum den schon zuvor disku-
tierten europäischen Stabilisierungsfonds, aber
auch eine dauerhafte Etablierung des SoFFin mit
einem entsprechend veränderten Aufgabenfeld
ins Gespräch.

Gewaltige Herausforderungen
für die Finanzpolitik

Die in den Konjunkturpaketen I und II gegebe-
nen zusätzlichen konjunkturellen Impulse in Hö-
he von 85 Milliarden Euro hält der Sachverständi-
genrat im Großen und Ganzen für angemessen.
Dies solle jedoch keineswegs als Abkehr von sei-
nem üblichen Credo für den Verzicht auf diskre-
tionäre Konjunkturpolitik verstanden werden.
Außergewöhnliche Situationen erforderten auch

außergewöhnliche Maßnahmen: „In der Ökono-
mie ist es (manchmal) wie in der Medizin: Bei
schwerer Krankheit ist die Verabreichung wirksa-
mer Medizin angezeigt. Ist der Patient hingegen
gesund oder nur leicht erkältet, sind starke Medi-
kamente überflüssig und gegebenenfalls schäd-
lich“ (TZ 243). 

Der Preis dieses starken konjunkturpolitischen Im-
pulses ist gleichwohl hoch: „Konsequenz ist aber
eine dramatisch steigende Staatsverschuldung, die
die in den vergangenen Jahren erzielten Konsoli-
dierungsfortschritte zunichte gemacht und die
Konsolidierungspläne für den Bundeshaushalt
über den Haufen geworfen hat“ (TZ 253). Ange-
sichts der verfassungsrechtlich verankerten Schul-
denbremse, nach der bis zum Jahr 2016 auf
Bundesebene nur noch eine strukturelle Neuver-
schuldung von 0,35 Prozent des BIP erlaubt ist
und auf Länderebene ab 2020 gar keine neuen
Schulden mehr gemacht werden dürfen, kommen
nun extreme Herausforderungen auf die Politik
zu: „[D]ie Finanzminister in Bund und Ländern
sind um ihre geradezu herkulesianische Konsoli-
dierungsaufgabe nicht zu beneiden“ (TZ 266).

Orientiert man sich am Konsolidierungsziel der
Schuldenbremse, dann errechnet sich bei einer
angenommenen nominalen Wachstumsrate von
3,25 Prozent im Zeitraum von 2010 bis 2016 ein
Konsolidierungsbedarf von 37 Milliarden Euro.
Die dabei unterstellte reale Wachstumsrate des
Produktionspotenzials von jährlich etwa 1,4 Pro-
zent wird vom Rat noch als optimistisch eingestuft.
Noch gar nicht in dieser Rechnung enthalten sind
die in den Koalitionsverhandlungen diskutierten
zusätzlichen Steuerentlastungen in Höhe von
rund 24 Milliarden Euro pro Jahr.

Auch wenn der Sachverständigenrat die Schulden-
bremse selbst als zu ambitioniert ansieht – aus
wachstumstheoretischer Sicht würde eine Redu-
zierung auf eine Neuverschuldung in Höhe der
staatlichen Investitionen ausreichen –, sei ein kla-
rer Konsolidierungskurs nun unabwendbar. Völlig
verfehlt sei die Hoffnung darauf, dass die Konsoli-
dierung allein über künftiges Wachstum gelingen
könne. Der Konsolidierungsbedarf würde sich bei
einem um 0,75 Prozentpunkte höheren Wachstum
lediglich um circa ein Drittel reduzieren. Weitere
Steuersenkungen würden den Konsolidierungsbe-
darf nur noch weiter erhöhen: „Selbst unter güns -
tigsten modelltheoretischen Bedingungen beläuft
sich der Selbstfinanzierungsgrad von Lohnsteuer-
senkungen auf maximal 50 vom Hundert, mit ei-
nem höheren Wert bei einer Reduzierung der Ka-
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pitaleinkommensbesteuerung“ (TZ 274). Vor die-
sem Hintergrund könnten die in den Koalitions-
verhandlungen in Aussicht gestellten und nicht
gegenfinanzierten Steuersenkungen nur als unse-
riös bezeichnet werden.

Langfristig gehe also kein Weg an Steuererhöhun-
gen oder Ausgabensenkungen vorbei. Der Rat
zeigt hier klare Prioritäten auf: Der wachstumspo-
litisch beste Weg wäre über Ausgabensenkungen
zu realisieren. Eine gute Orientierungslinie für
Ausgabenkürzungen im Bundeshaushalt böte das
von der FDP vorgelegte liberale Sparbuch. Hier
wurde allerdings nach Regierungsantritt die erste
Maßnahme – die Streichung jeweils einer Staatsse-
kretärs-Stelle in den Ministerien – bereits suspen-
diert: „Auf die Umsetzung der restlichen Sparvor-
schläge darf man gespannt sein“ (TZ 276).

Sofern Steuererhöhungen erforderlich seien, sol-
le aus wachstumsorientierter Sicht eher an der
Mehrwertsteuerschraube gedreht werden als an
der Einkommensteuer. Dies berge zwar vertei-
lungspolitische Konflikte, sei aber angesichts des
ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf Lebens-
mittel und der Steuerfreiheit für Mieten auch un-
ter Verteilungsgesichtspunkten vertretbar. 

Reformbedarf im Steuersystem

Deutliche Kritik übt der Sachverständigenrat an
der Reform der Erbschaftsteuer, die er als „rund -
um misslungen“ (TZ 284) bezeichnet. Wenn in
der Erbschaftsteuer alle Vermögensarten nicht
nur gleich bewertet, sondern auch gleich besteu-
ert würden, wäre es möglich, die Steuersätze auf-
kommensneutral erheblich zu senken. Der Illiqui-
dität von Immobilien- und Betriebsvermögen
könnte man durch großzügige Stundungsregelun-
gen Rechnung tragen. Keineswegs sollte man da-
gegen den Weg unterschiedlicher regionaler Steu-
ersätze und Freibeträge beschreiten, um das Steu-
errecht nicht noch komplizierter zu machen und
keine Auswegreaktionen zu induzieren.

Auch in der Unternehmensbesteuerung bleiben
noch wichtige Probleme ungelöst, die gleichwohl
auf kurze Sicht vor dem Hintergrund der Konso-
lidierungserfordernisse nicht angegangen wer-
den können. Nach wie vor werde risikotragendes,
im Unternehmen investiertes Eigenkapital steuer-
lich zu stark belastet, sowohl im Vergleich zu
Fremdkapital als auch im Vergleich zu risikolosen
Bankanlagen. Grund sei die unzureichende Inte-
gration der Abgeltungssteuer in die Einkommens-

besteuerung. Eine Beispielrechnung des Rates
zeigt, dass im Unternehmen angelegtes Eigenka-
pital eine Vorsteuerrendite von 8,56 Prozent er-
zielen muss, um dieselbe Nachsteuerrendite wie
eine risikolose, mit sechs Prozent verzinste Bank-
einlage zu erzielen.

Bei der Umsatzsteuer sollte darüber nachgedacht
werden, die ermäßigten Steuersätze für eine Rei-
he von Gütern abzuschaffen, für deren Begünsti-
gung weder positive externe noch verteilungspo-
litische Aspekte sprächen. Dazu gehört nach An-
sicht des Rates auch die ermäßigte Besteuerung
des öffentlichen Schienennahverkehrs: „Die er-
mäßigte Besteuerung soll die Nahpendler begüns-
tigen, die aber schon die Entfernungspauschale
in Anspruch nehmen können. Für eine doppelte
und dazu noch selektive Begünstigung besteht
kein Grund“ (TZ 297).

Rentengarantie: Ein schwerer Fehler

Erwartungsgemäß findet sich im aktuellen Gut-
achten deutliche Kritik an der Rentengarantie, die
2009 ein eigentlich erforderliches Absinken der
Renten verhindert hat. Die Kopplung der Löhne
an die Renten sei damit gelockert worden. Dies sei
denjenigen, die die Zahllasten tragen müssten,
nur schwer zu vermitteln. Darüber hinaus sei auch
sehr fraglich, ob die als Ausgleich vorgesehenen
Minderungen künftiger Rentensteigerungen tat-
sächlich eintreten würden: „Tatsächlich besteht
wenig Grund zu der Annahme, dass sich zukünfti-
ge Bundesregierungen bei der Rentenanpassung
weniger opportunistisch verhalten als die Große
Koalition“ (TZ 305). Dennoch mahnt der Rat
noch einmal eindringlich an, „bei der Rentenan-
passung bisher ausgesetzte Rentendämpfungen
möglichst schnell nachzuholen und von weiteren
Aufweichungen bestehender Regelungen abzuse-
hen“ (TZ 299).

Nach der ausführlichen Diskussion des Gesund-
heitsfonds im letzten Jahresgutachten ist der Ge-
sundheitspolitik diesmal nur ein recht kurzer Ab-
schnitt gewidmet. Wie schon in den Vorjahren
dringen die Sachverständigen auf eine weiter ge-
hende Abkopplung der Krankenversicherungsbei-
träge von den Löhnen. Sie fordern zudem aber-
mals die Schaffung eines einheitlichen Versiche-
rungsmarktes, in dem keine Selektion der guten
Risiken in die private und der schlechten Risiken
in die gesetzliche Krankenversicherung mehr
möglich ist. Erhebliche Effizienzsteigerungen las-
sen sich nach Ansicht des Rates auch auf der Aus-
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gabenseite realisieren: Hier steht unter anderem
das Mehrbesitzverbot für Apotheken in der Kritik,
das die Entstehung von Apothekenketten mit ent-
sprechenden wettbewerbsfördernden und effi-
zienzsteigernden Effekten verhindere.

Im Hinblick auf die Pflegeversicherung spricht
sich der Sachverständigenrat für einen Pauschal-
beitrag in einem System ohne Versicherungs-
pflichtgrenze aus, der notwendige Sozialausgleich
solle über das Steuersystem erfolgen. Eine Second-
best-Lösung zur Verminderung der intergenerati-
ven Umverteilung würde in gesplitteten Beträgen
für Rentner und Erwerbstätige bestehen. Auch
der vom Rat früher schon ins Spiel gebrachte Um-
stieg auf ein vollkommen kapitalgedecktes System
findet wieder Erwähnung: Eine kapitalgedeckte
Ergänzungslösung, wie sie im Koalitionsvertrag
skizziert ist, wird dagegen nicht befürwortet.

Die Arbeitslosenversicherung schließlich müsse
nachhaltig finanziert werden, um stabile Beiträge
im Konjunkturzyklus zu ermöglichen. Ein nach-
haltiger Beitragssatz für die Arbeitslosenversiche-
rung muss nach Ansicht des Sachverständigenra-
tes über vier Prozent liegen (aktuell 2,8 Prozent).

Orientierungspunkte zur
Industrie- und Innovationspolitik

Ein ausführliches Kapitel des diesjährigen Gutach-
tens befasst sich – aus gegebenem Anlass – mit der
Rolle des Staates in der Wirtschaft. An den Anfang
seiner Ausführungen stellt der Rat das Postulat der
Wettbewerbsneutralität: Auch wenn – wie in der
aktuellen schweren Rezession – umfangreiche
Stützungsmaßnahmen des Staates unabdingbar
seien, müsse darauf geachtet werden, dass der
Wettbewerb nicht verzerrt werde. Krisen müssten
auch als Chance für eine Beschleunigung des
Strukturwandels begriffen werden: „Rezessionen
sind Phasen mit ausgeprägten gesamtwirtschaft-
lichen Wohlfahrtsverlusten, eröffnen aber auch
die Chance für Restrukturierung“ (TZ 324). 

Die institutionellen Rahmenbedingungen erleich-
terten es dem deutschen Staat, in der Rolle des
Unparteiischen zu bleiben: Einerseits würden die
Folgen struktureller Umbrüche in Deutschland
durch die sozialen Sicherungssysteme abgemil-
dert. Zum anderen böte das Insolvenzrecht grund-
sätzlich die Möglichkeit, überlebensfähige Unter-
nehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Aller-
dings werde die bereits 1999 geschaffene Möglich-
keit, ein Insolvenzplanverfahren mit dem Ziel der

Sanierung einzuleiten, in Deutschland vergleichs-
weise selten genutzt: „So wurden von 1999 bis 2007
bei durchschnittlich 34 000 Unternehmensinsol-
venzen pro Jahr über den gesamten Zeitraum hin-
weg nur rund 1 500 Anträge für Insolvenzpläne ge-
stellt“ (TZ 326). Dieses Indiz und auch eine inter-
national vergleichende Studie legten nahe, dass an
der praktischen Umsetzung des Insolvenzrechts
nachgebessert werden könne.

Entschieden lehnt der Rat Hilfen zur Erhaltung
bestimmter Unternehmen oder Wirtschaftsberei-
che ab: Dazu habe der Staat weder die Entschei-
dungs- noch die Handlungskompetenz. Außer-
dem gebe es bei unternehmensspezifischen
Unterstützungsmaßnahmen eine Verzerrung zu-
gunsten von Großunternehmen. Angesichts der
größeren Anzahl auf dem Spiel stehender Ar-
beitsplätze schienen politische Rettungsversuche
zwar verständlich: „Jedoch kann die Öffentlich-
keit jene Arbeitsplätze, die durch den Eingriff bei
Konkurrenten wegfallen, kaum als dessen Konse-
quenz erkennen“ (TZ 328). Wie der Fall Opel ge-
zeigt habe, mangele es der Politik darüber hinaus
offensichtlich auch an der nötigen Professiona-
lität, um derartige Verhandlungen möglichst ef-
fektiv zu führen.

Im Grundsatz fällt das Urteil der Sachverständigen
über die Wirtschaftspolitik in der aktuellen Krise
dennoch recht positiv aus. Zum einen sei zu be-
rücksichtigen, dass viele Entscheidungen unter
großem Zeitdruck hätten gefällt werden müssen.
Bei der Einrichtung des Wirtschaftsfonds Deutsch-
land sei viel dafür getan worden, dass der Wettbe-
werb möglichst wenig verzerrt werde: „Letztend-
lich kann die besondere Krisensituation diese di-
rekte Form der Unterstützung von Unternehmen
rechtfertigen, denn in der Güterabwägung mit
dem möglichen Szenario einer weiteren Erosion
der Wirtschaftsstruktur sind [die] Nachteile [einer
direkten Unterstützung von Unternehmen] ver-
mutlich das geringere Übel“ (TZ 345). Allerdings
solle das Programm auf jeden Fall zum Jahresende
2010 befristet bleiben.

Wenig Verständnis zeigt das Gremium allerdings
für eindeutig wettbewerbsverzerrende Maßnah-
men und strukturkonservierende Rettungsversu-
che, namentlich zugunsten der Autoindustrie. So
habe die Abwrackprämie einseitig die Automobil-
hersteller begünstigt, anderen Branchen sowie
den Werkstätten und Gebrauchtwagenhändlern
dagegen Nachfrage entzogen. Eindeutiges Missfal-
len äußern die Sachverständigen für den Versuch
der Rettung von Opel: Hier seien einerseits die
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Verhandlungen wenig professionell geführt wor-
den. Andererseits sei der Eingriff als solcher ange-
sichts der schon lange bestehenden wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten bei Opel und der Überka-
pazitäten in der Autoindustrie nicht zu rechtferti-
gen. Nach den Kriterien des Deutschlandfonds –
wonach nur Unternehmen gefördert werden dür-
fen, die erst durch die Krise in ernste Schwierig-
keiten gekommen sind – hätte die Rettung von
Opel gar nicht erst angegangen werden dürfen.

Ausführlich befasst sich das Gutachten mit den
Möglichkeiten und Grenzen einer vertikalen na-
tionalen Industriepolitik, die etwa auf Leitmärkte
der Zukunft oder die Förderung von Industrien
mit breiter öffentlicher Bedeutung (zum Beispiel
die Energieversorgung) abzielt. Sowohl aus theo-
retischer Sicht (nicht bestimmbare Nettoeffekte,
Effizienzverluste wegen der Abschirmung vom
Wettbewerb) als auch aus praktischer Erfahrung
(industriepolitische Förderung in Japan und
Frankreich) lassen sich keine eindeutigen Argu-
mente für vertikale industriepolitische Strategien
ableiten. Auch die deutsche Energiepolitik könne
hier mit Negativbeispielen aufwarten. Dies betrifft
einerseits die Förderung des nationalen Steinkoh-
lebergbaus, die nach Ansicht des Sachverständi-
genrates weder mit der Sicherung der nationalen
Energieversorgung noch mit Wettbewerbsvortei-
len für die Produzenten von Bergbautechnologie
begründet werden kann: „Es ist daher nicht einzu-
sehen, dass in Deutschland ein kostenintensiver
subventionierter Übungsbergbau aufrechterhal-
ten wird“ (TZ 371). Aber auch die Förderung der
Solarenergie durch das Energie-Einspeise-Gesetz
wird massiv kritisiert: So hätten die überhöhten
Einspeisevergütungen dazu geführt, dass sich ver-
altete Technologien (traditionelle Photovoltaikan-
lagen statt neuer Dünnschichttechnologie) länger
am Markt gehalten hätten und nunmehr die asia-
tische Konkurrenz die Kostenführerschaft über-
nommen habe. Auch die geringen klimapoliti-
schen Wirkungen und die nur schwer bestimmba-
ren beschäftigungspolitischen Nettoeffekte könn-
ten die Förderung nicht rechtfertigen.

Innovationspolitik in der Breite
statt spezieller Industriepolitik

Das Gutachten befasst sich ausführlich mit der Ge-
staltung eines staatlichen Rahmens zur wettbe-
werbspolitisch weitgehend neutralen Förderung
von Innovationen als Gegenpol zur speziellen,
strukturbeeinflussenden Industriepolitik. In die-
sem Kontext wird vor allem die Bedeutung eines

funktionierenden Innovationssystems im Zu-
sammenwirken von Bildungsinstitutionen, Hoch-
schulforschung und Unternehmen herausgearbei-
tet. Die recht abstrakten Ausführungen zu diesem
Themenkreis münden in Forderungen nach ei-
nem transparenten Konzept mit konkreten Ziel-
vorgaben, der Betonung von Wettbewerb und Ei-
genverantwortlichkeit sowie regelmäßiger Evalua-
tion und Befristung von Förderaktivitäten. In der
praktischen Umsetzung in Deutschland sieht der
Sachverständigenrat Ansatzpunkte sowohl in der
Bildungspolitik (Schaffung eines ausreichenden
Angebots an Fachkräften), der Zuwanderungspo-
litik (Ermöglichung qualifizierter Zuwanderung),
der Hochschulpolitik (Stärkung der Eigenverant-
wortung), der Stärkung der internationalen Ver-
netzung sowie in der Kooperation zwischen Wirt-
schaft und Forschung. Flankierende Maßnahmen
des Innovationssystems stellen die finanzielle steu-
erliche Förderung (Steuergutschriften, Behand-
lung von Verlustvorträgen beim Mantelkauf) und
die Förderung technologieorientierter Unterneh-
mensgründungen dar. Letztlich müsse aber auch
für die Innovationspolitik gelten, dass sie immer
wieder selbst überprüft und redefiniert werden
müsse: Auch bei der Steuerung des Innovations-
systems handele es sich um einen Lern- und Ent-
deckungsprozess.

Bessere Entwicklung am Arbeitsmarkt
als erwartet

Das arbeitsmarktpolitische Kapitel des Gutach-
tens stellt einerseits die Weiterentwicklung der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente, andererseits
die Bildung und Qualifizierung in den Mittel-
punkt. Die weitgehend krisenresistente Entwick-
lung des deutschen Arbeitsmarktes im Jahr 2009
(Rückgang der Erwerbstätigen um lediglich 6 000
Personen, der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten um 18 000 Personen, Zunahme der
Zahl der Arbeitslosen um 164 000 Personen im
Jahresdurchschnitt) sei vor allem auf den Rück-
gang der Arbeitszeit pro Beschäftigten und die
Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld zurück-
zuführen: In einer Modellrechnung kalkuliert
der Rat einen theoretisch möglichen Rückgang
der Anzahl der Arbeitnehmer um rund 2,2 Milli-
onen Personen im Jahr 2009, wenn die Unter-
nehmen nicht die Arbeitszeit verkürzt und er-
hebliche Senkungen bei der Arbeitsproduktivität
in Kauf genommen hätten. 

Im Allgemeinen war der Arbeitsmarkt nach Ein-
schätzung des Rates in den Jahren 2006 bis 2008
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durch eine höhere Dynamik gekennzeichnet als in
früheren Jahren, was neben dem konjunkturellen
Aufschwung auch auf eine höhere Arbeitsmarkt-
flexibilität zurückgeführt werden könne. Dies ge-
be Anlass für vergleichsweise optimistische Zu-
kunftserwartungen: „Insgesamt kann bisher nicht
davon gesprochen werden, dass die Entwicklung
auf eine erhebliche Verfestigung des bisher zu ver-
zeichnenden Anstiegs der Arbeitslosigkeit hin-
weist“ (TZ 418).

Allerdings zeigt das Gutachten auch in der Ar-
beitsmarktpolitik eine Reihe von alten und neuen
Baustellen auf: Anlässlich der Verlängerung der
Anspruchsberechtigung beim Kurzarbeitergeld in
der aktuellen Krise diskutiert der Rat die Frage, ob
man nicht die Bezugsdauer des Arbeitslosengel-
des I von der konjunkturellen Situation abhängig
machen sollte. Die Anreizprobleme, die mit der
Verlängerung der Bezugsdauer einhergehen,
seien in Rezessionsphasen geringer als in Phasen
wieder anziehender und guter Konjunktur. Eine
solche „atmende“ Politik könne sich durchaus an
objektiven Kriterien, wie zum Beispiel dem Ver-
hältnis der Anzahl offener Stellen zu den Arbeits-
losen, orientieren. Darüber hinaus wird auch im
aktuellen Gutachten der Vorschlag eines nach
dem Entlassungsverhalten differenzierten Arbeit-
geberbeitrags zur Arbeitslosenversicherung aufge-
bracht. 

Hinsichtlich der auch vom Bundesverfassungsge-
richt angestoßenen Neuordnung der arbeits-
marktpolitischen Kompetenzen begrüßt der Sach-
verständigenrat das im Koalitionsvertrag skizzierte
Modell eines kooperativen Jobcenters. Dies biete
die Möglichkeit, die Vorteile beider Träger – der
Bundesagentur für Arbeit und der Kommunen –
gemeinsam zu nutzen.

Obwohl die Lohnpolitik 2009 eigentlich die durch
die Produktivitätsentwicklung gegebenen Spiel-
räume weit überschritten hat, wird sie nicht mit
der in diesen Fällen sonst üblichen Deutlichkeit
kritisiert. Zum einen sei die Berechnung des Pro-
duktivitätsfortschritts gegenwärtig besonders
schwierig, zum zweiten sei ein erheblicher Teil der
Tariflohnsteigerungen schon vor der Krise verein-
bart worden, und drittens seien die Löhne de facto
– wegen der Arbeitszeitverkürzungen – in vielen
Unternehmen gesunken. Darüber hinaus „erwie-
sen sich die Lohnerhöhungen als Stütze des priva-
ten Konsums in der schweren Rezession des Jahres
2009“ (TZ 433) – ein im Arbeitsmarktkapitel des
Sachverständigenrats-Gutachtens ungewöhnliches

Argument, das die Außergewöhnlichkeit der
gegenwärtigen Krise verdeutlicht.

Gleichwohl schreibt der Rat der Lohnpolitik für
die kommenden Jahre wieder die Orientierung
am Produktivitätsfortschritt ins Stammbuch und
fordert sie dazu auf, im Interesse der Beschäfti-
gungssteigerung die entstehenden Spielräume für
Lohnsteigerungen nicht voll auszuschöpfen. Der
Vorteil einer zurückhaltenden Lohnpolitik habe
sich deutlich in den Erfolgen am Arbeitsmarkt vor
der Krise gezeigt. Auch in der aktuellen Konjunk-
turlage dürfe – im Interesse der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit – der Grundsatz der pro-
duktivitätsorientierten Lohnpolitik nicht über
Bord geworfen werden.

Leitlinien für die Bildungspolitik

Einen ausführlichen Abschnitt widmet das dies-
jährige Gutachten der Bildungspolitik: Ausgangs-
punkte seiner Überlegungen sind das im interna-
tionalen Vergleich nur mittelmäßige Bildungsnive-
au deutscher Schüler und die Ungleichheit der
Verteilung von Bildungschancen. Dies zeigten die
Pisa-Tests. Außerdem liege die Abschlussquote im
Bereich von Universitäten und Hochschulen in-
klusive der Fachschulen und Berufsakademien in
Deutschland mit rund einem Drittel eines Jahr-
gangs deutlich unter der durchschnittlichen
OECD-Quote (48 Prozent). Zudem verlassen 8,4
Prozent eines Jahrgangs jährlich eine allgemein-
bildende Schule ohne Abschluss. Die Ungleichheit
der Bildungschancen äußere sich in den sehr
unterschiedlichen Bildungskarrieren von Kindern
aus Akademikerhaushalten und solchen Kindern,
deren Eltern keine Akademiker sind. Besondere
Nachteile hätten Kinder mit Migrationshinter-
grund. 

Seine Empfehlungen zur Bildungspolitik fasst der
Sachverständigenrat in folgenden Punkten zusam-
men: 

� Die – nach neueren Erkenntnissen für den spä-
teren Bildungserfolg eminent wichtige – frühkind-
liche Bildung solle durch ein erweitertes Betreu-
ungsangebot unterstützt werden. Insbesondere
solle das Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kin-
der nicht in einer frühkindlichen Bildungsein-
richtung betreuen lassen, nochmals auf den Prüf-
stand gestellt werden. Darüber hinaus solle ein
obligatorisches Vorschuljahr eingeführt werden.



Wirtschaftspolitik national

50 Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 122 (4/2009)

� Der unzureichenden Unterstützung von Kin-
dern in vielen Familien solle durch ein erweitertes
Angebot von Ganztagsschulen Rechnung getragen
werden. 

� Die bisher vierjährige Grundschulzeit solle ge-
nerell – wie zum Beispiel schon in Berlin – auf
sechs Jahre ausgedehnt, die Schulzeit in der Se-
kundarstufe 1 entsprechend verkürzt werden.

� Der Wettbewerb zwischen den Schulen sollte in-
tensiviert werden. Schulen in privater Trägerschaft
sollten die gleiche öffentliche Finanzierung erhal-
ten wie öffentliche Schulen. Der Qualitätskontrolle
sollten externe zentrale Prüfungen dienen.

� Der Spezialisierungsgrad der beruflichen Aus-
bildung solle zumindest in den ersten beiden Jah-
ren durch die Bildung breiterer Berufsgruppen
zurückgefahren werden. Darüber hinaus sollten
spezielle Angebote für kompetenzschwache Ju-
gendliche gemacht werden. Auch die Weiterbil-
dung von Arbeitnehmern im Sinne eines lebens-
langen Lernens solle stärker gefördert werden. 

� Im Hinblick auf die Hochschulen spricht sich
der Rat für die allgemeine Erhebung von Studien-
gebühren aus. Allerdings dürfe auch „kein Stu-

dienwunsch allein an der finanziellen Last auf-
grund von Studienbeiträgen und anderen Ausga-
ben für ein Studium scheiter[n]“ (TZ 464), was
durch Studienkredite auch gewährleistet werden
könne. Man könne auch darüber nachdenken,
Studienbeiträge und die zusätzlichen nicht-kon-
sumtiven Aufwendungen für ein Studium später
wie einen Verlustvortrag bei der Einkommensteu-
er zu berücksichtigen.

� Abschließend spricht sich der Sachverständi-
genrat für eine stärkere Durchlässigkeit zwischen
dualer Berufsbildung und Hochschulausbildung
sowie einen Ausbau der Dualen Hochschulen
(den früheren Berufsakademien) aus. 

Wie in jedem Jahr schließt das Arbeitsmarktkapitel
mit einem Minderheitsvotum des Ratsmitglieds Pe-
ter Bofinger, der keine Vorteile einer zurückhalten-
den Lohnpolitik erkennen kann und weitere Fle-
xibilisierungen der institutionellen Rahmenbedin-
gungen am Arbeitsmarkt ablehnt. Auch der von
der Ratsmehrheit abermals postulierten Ableh-
nung von allgemeinen Mindestlöhnen kann er
sich nicht anschließen. Studienbeiträge lehnt Bo-
finger mit dem Argument ab, dass diese eher vom
Studium abschreckten und dies dem Ziel der Er-
höhung der Studierendenzahlen widerspreche. �
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Der Innovationsabstand zu anderen Industrielän-
dern ist noch riesig, aber China ist eine ernst zu
nehmende Wirtschaftskraft in wichtigen technolo-
gischen Bereichen geworden. Hierzu gehören die
Informationstechnologie, die Elektrotechnik, die
Gen- und Biotechnologie, der Flugzeugbau, die
Raumfahrttechnik, die Nuklearwirtschaft, die Ma-
terialtechnologie, die Fahrzeugtechnologie und
die Energietechnik – um nur einige Beispiele zu
nennen.

Staatliche Unternehmen und Forschungsinstitute,
etablierte private Firmen, betriebliche Ausgrün-
dungen staatlicher Forschungsstellen, Start-Ups,
die von Dritten finanziert und im Management
unterstützt werden, sowie sonstige im High-Tech-
Sektor international übliche Unternehmensfor-
men haben Kompetenzen in diesen Bereichen
entwickelt. Weitere Innovationen, die am chinesi-
schen Markt und am Weltmarkt angeboten wer-
den, sind abzusehen. Somit dürfte sich auch im
Fall Chinas die in Industrienationen gehegte Hoff-
nung zerschlagen, Blaupausen für weniger indus-
trialisierte Volkswirtschaften entwickeln zu können
und diese Länder als verlängerte Werkbank zu
nutzen.

Der Begriff Innovation ist weit gefasst. Hierunter
fallen zum Beispiel die gentechnologischen Erfol-
ge Chinas bei der Züchtung und Verbreitung neu-
er Baumwoll- und Reissorten, aber auch Einzelfäl-
le wie die Entsendung eines Mitarbeiters eines fa-
miliengeführten Schuhbetriebs nach Italien, der
dort einen maroden Schuhbetrieb aufkaufte und
später Millionen in China hergestellter Schuhe
mit italienischem Label in der Europäischen
Union vermarktete.

Grundlagen für Chinas Wirtschaftsdynamik

Die meisten Beobachter haben Chinas Wirt-
schaftskraft erst nach Beginn seiner außenwirt-
schaftlichen Öffnung in den 1980er Jahren wahr-
genommen. Die Grundlagen für Chinas Dynamik,
für seinen Erfindungsgeist und für die Wirt-
schaftsgesinnung wurden jedoch wesentlich frü-
her gelegt. So gibt es seit Jahrhunderten hochspe-
zialisierte Handwerksbetriebe, die ihre Produkte
und Produktionsverfahren über Generationen
hinweg verfeinerten und auf diese Weise für ihre
Produktionstechnik, ihre Qualität und ihr Design
eine Art Monopolstellung errangen. Sie bemüh-
ten sich stets, ihre Marktposition durch ständige
Verbesserungen und – wegen fehlenden Patent-
schutzes – durch strikte Geheimhaltung zu bewah-
ren. Sie wussten um die wirtschaftliche Bedeutung
technologischen Wissens und wollten es deshalb
mit niemandem teilen. 

Chinas Händler verfügen zudem seit Jahrhunder-
ten über landesweite Handelsnetze, die sie rasch
und flexibel genutzt haben, um von regionalen
Unterschieden zu profitieren. Sie bauten indus-
trielle Produktionskapazitäten in den Küstenre-
gionen und entlang der großen Flüsse auf. Dort
entstanden zum Teil gewaltige Manufakturen,
manchmal in Kooperation mit dem Staat. In die-
sen Fällen stellten Landesbeamte und Provinzfürs -
ten Kapital zur Verfügung und boten „Schutz“ – ei-
ne Konstellation, die auch zurzeit nicht unge-
wöhnlich ist. Die Marktkräfte fanden aber nicht
die für ihre Entfaltung und die Steigerung der ge-
sellschaftlichen Wohlfahrt notwendigen stabilen
Rahmenbedingungen. Trotzdem prägten sie wich-
tige Elemente der Wirtschaftsgesinnung, die in
China heute verstärkt zur Geltung kommen. 

Stabile Rahmenbedingungen wurden erst nach
Gründung der Volksrepublik geschaffen, aller-

Von „Made in China“ zu „Made by China“
Prof. Dr. Wolfgang Klenner
Ruhr-Universität Bochum

China hat die Erhöhung seiner technologischen Kompetenz zum zentralen politischen Ziel erklärt. Dem entspricht die

Abkehr chinesischer Unternehmen von der Nachahmung fremder Produktionsprozesse hin zur Verwirklichung eigener

Ideen.



dings nicht für Marktkräfte, sondern für Pla-
nungsprozesse. An die Stelle selbstverantwortlich
wirtschaftender Unternehmer traten an die Spitze
von Betrieben Kader, die von der Politik und Wirt-
schaftsverwaltung definierte, an langfristigen und
gesamtwirtschaftlich orientierten Zielen ausge-
richtete Planvorgaben durchzusetzen hatten. Das
sowjetische „Innovations- und Imitationssystem“
wurde übernommen, in dessen Rahmen in staat-
lichen Forschungsstellen und Entwicklungsabtei-
lungen ausgewählter größerer staatlicher Betriebe
Innovationen entwickelt und auf staatliche Anord-
nung hin in bestimmten Betrieben durchgesetzt
wurden. Wenn sie sich als erfolgreich erwiesen,
wurden sie zur Imitation weiteren Betrieben über-
geben. 

Die Sowjetunion hatte auf diese Weise in einzel-
nen Bereichen technologische Spitzenleistungen
erbracht, die allerdings selten sowjetischen Konsu-
menten zugute kamen. China war dagegen in den
1950er Jahren zur Entwicklung eigener Innovatio-
nen kaum in der Lage. Das Land konzentrierte
sich auf den Aufbau von in der Sowjetunion entwi-
ckelten Großprojekten, vor allem im Bereich der
Schwerindustrie. Hierbei handelte es sich um für
China gewaltige Neuerungen: moderne Technolo-
gien, verbunden mit komplexen betrieblichen Ab-
läufen, vielfältigen Beschaffungs- und Absatz-
wegen sowie aufwendigen Serviceorganisationen.
Zudem bemühte sich China um die Beherrschung
des von der Sowjetunion zur Verfügung gestellten
Wissens über die Nukleartechnologie und den
Flugzeugbau. Damit einhergehend wurde eine
große Zahl von Fachleuten ausgebildet, die mit
modernen Technologien vertraut wurden und
bald vergleichbare Projekte aufbauen konnten. Sie
bildeten die personelle Grundlage, von der später
ausländische Firmen und chinesische Privatunter-
nehmen profitierten.

Abkehr vom sowjetischen Planungsmodell

Nach einem knappen Jahrzehnt wandte sich Chi-
na aus gesellschaftlichen und politischen Gründen
vom sowjetischen Planungsmodell ab. Das Land
vermutete, mithilfe des sowjetischen Planungssys-
tems Entwicklungserfolge erzielen zu können,
letztlich aber hinter der Sowjetunion zurückzu-
bleiben. Es folgten zwei turbulente Jahrzehnte mit
wechselnden wirtschaftspolitischen Konzepten.
Während der sogenannten Kulturrevolution ver-
suchte China, ein eigenständiges Wirtschafts- und
Entwicklungskonzept zu verwirklichen, das sich
deutlich von dem der Sowjetunion unterscheidet.

Manche Elemente sind zum Teil für die derzeitige
Entwicklung von Bedeutung.

Die Kulturrevolution war mit Chaos und persön-
lichen Demütigungen verbunden, entwicklungs-
politisch aber durch einige bemerkenswerte An-
sätze gekennzeichnet. China beendete das Pla-
nungssystem, in dessen Rahmen nur das Faktor-
aufkommen und der Güterbedarf zum Ausgleich
gebracht sowie aus Sicht der Gruppe um Mao Ze-
dong jegliche wirtschaftliche Dynamik auf betrieb-
licher Ebene erstickt wurde. Hierzu wurde ein gro-
ßer Teil der zentralisierten Wirtschaftsverwaltung
zerschlagen, und Betriebe – manchmal sogar die
einzelnen Werkhallen oder noch kleinere Organi-
sationseinheiten, die Produktionsgruppen – wur-
den zu Motoren für Innovation.

Auch die innerbetrieblichen Leitungsstrukturen
änderten sich. Vertikale hierarchische Strukturen,
die über die Leiter von Produktionsgruppen mit
den Werkhallenleitern und der Betriebsführung
verbunden waren, wurden abgeschafft. Stattdessen
wurden auf allen betrieblichen Ebenen unabhän-
gige Kommissionen gegründet, in denen Arbeiter,
Ingenieure und Buchhalter bei der Entwicklung
neuer Technologien und Produkte zusammenar-
beiten sollten. Moderne städtische Großbetriebe
entsandten ihre Techniker als Berater in weniger
moderne Betriebe, vor allem auf dem Land, um
dort gemeinsam mit der Belegschaft das technolo-
gische Niveau anzuheben.

Gleichzeitig sollte der ländliche Bereich industria-
lisiert werden. Hierfür gab die Regierung generel-
le industriepolitische Richtlinien vor und keine
konkreten Planvorgaben. Im Einzelnen sollten
von den zu mobilisierenden Bauern neben der
ländlichen Arbeit die sogenannten fünf kleinen
Industrien aus „eigener Kraft“ aufgebaut werden:
Betriebe zur Herstellung von landwirtschaftlichen
Geräten und Maschinen zur Verarbeitung land-
wirtschaftlicher Produkte, Düngerfabriken, Kohle-
bergwerke, Wasserreservoirs und Gülleanlagen
zur Energiegewinnung, Transportbetriebe. So
wurde ein Großteil der chinesischen Bevölkerung
neben der laufenden Produktion zur Entwicklung
eigenständiger Innovationen angehalten, wenn
auch häufig auf niedrigem technologischen Ni-
veau.

Das Resultat dieses neuen „Innovations- und Imi-
tationssystems“ waren Millionen erfindungsreicher
Kleinbetriebe mit Hunderten von Millionen Be-
schäftigten. Die Betriebe erwiesen sich unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten insgesamt aber als
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Fehlinvestitionen, weil die Investitionen ohne Be-
rücksichtigung der Kosten durchgeführt worden
waren. Die damalige Kooperation zwischen Inge-
nieuren und Arbeitern erinnert an japanische Be-
triebsführungssysteme, die wegen ihrer Erfolge
später im westlichen Ausland Beachtung fanden.
Der Unterschied war aber, dass man sich in China
nicht um Preise kümmerte. Das ganze Land wurde
zum Experimentierfeld für neue primitive Tech-
nologien. Das führte daher nicht, was im Allge-
meinen von Innovationsprozessen zu erwarten ist,
zu steigender, sondern im Gegenteil zu sinkender
Produktivität.

Erstes Interesse am Kapitalismus

Nach dem Tod Mao Zedongs im Jahr 1976 entfiel
die politische Rückendeckung für derartige Expe-
rimente, sodass sie eingestellt wurden. Gesucht
wurde nunmehr nach Konzepten, die China in die
Lage versetzen würden, ein von Produktivitätsstei-
gerungen getragenes wirtschaftliches Wachstum
zu verwirklichen, das dem Bedarf der Bevölkerung
– und nicht wie während der Planungsphase den
Vorstellungen der Kader und während der Kultur-
revolution den Wunschvorstellungen politischer
Aktivisten – entsprach. Zunächst versuchten Chi-
nas Politiker, durch einen Wiederaufbau der zent -
ralen Wirtschaftsverwaltung die Wirtschaft wieder
in den Griff zu bekommen und unproduktive Be-
triebe zu schließen oder mit größeren Betrieben
zusammenzulegen. Hierbei wurden Kostenerwä-
gungen angestellt, jedoch nicht auf der Basis von
Marktpreisen, sondern von Planpreisen. 

Unter Innovationsgesichtspunkten bedeutete die
Entmachtung der Aktivisten der Kulturrevolution
erst einmal das Ende weiterer Neuerungen, weil
das herkömmliche am Konzept der Sowjetunion
ausgerichtete Innovations- und Imitationssystem
nur rudimentär vorhanden war. Wenn überhaupt,
war man bei neuen Vorhaben lediglich in der La-
ge, bereits im Land existierende technische Lö-
sungen einzusetzen. Das veranlasste einen der da-
maligen Kritiker der chinesischen Wirtschaftspoli-
tik, Sun Yefang, Chinas Wirtschaftsaufbau als „Ver-
doppelung von Antiquitäten“ zu charakterisieren.

Die Dynamik marktwirtschaftlicher Systeme war
damals für einen sehr kleinen Teil der chinesi-
schen Wirtschaftsführung sicherlich attraktiv, zu-
mal in den westlichen Ländern über mehrere
Jahrzehnte hinweg ein relativ stetiges Wachstum
zu beobachten war. Der Kapitalismus wurde daher
nicht mehr, wie es dem marxistischen Denken ent-

sprach, mit fundamentalen Wirtschaftskrisen ver-
bunden. Zudem nahm China wahr, dass das Wirt-
schaftswachstum in Japan, Südkorea und Singapur
nicht nur den „Kapitalisten“ Vorteile brachte, son-
dern auch der Bevölkerung zugutekam. Das Land
befasste sich daher intensiver mit den Wirtschafts-
systemen marktwirtschaftlich orientierter Volks-
wirtschaften, zu denen auch die Soziale Marktwirt-
schaft der Bundesrepublik gehörte. Von ihr wand-
te man sich aber bald wieder ab. Der Grund war
nicht ein Zuviel von Marktelementen. Stattdessen
wirkten das damals große Gewicht des Staatssek-
tors und vor allem der sozial stark abgesicherte
Status der Arbeiter abschreckend.

So fiel der Blick bald auf diejenigen Volkswirt-
schaften, in denen Marktkräfte weniger stark sozi-
al abgefedert waren, wie Südkorea und Singapur.
Von Bedeutung war auch, dass sich diese Länder
vor allem mithilfe ausländischer Technologien
entwickelt hatten. Es handelte sich um eine Op-
tion, die für China nach den missglückten Versu-
chen der Entwicklung „aus eigener Kraft“ Aktua-
lität gewann. Südkorea wies diesbezüglich – zeit-
versetzt – Erfahrungen mit zwei unterschiedlichen
Konzepten auf. Zunächst hatte es sich am
„Growth-Cum-Debt-Modell“ orientiert: Der Staat
hatte Auslandskredite aufgenommen, hierfür mo-
derne Technologien importiert und sie ausge-
wählten Unternehmen, in der Regel den größeren
Betrieben, den sogenannten Chaebols, zur Verfü-
gung gestellt. So war es möglich, mehr und besse-
re Produkte zu produzieren, die Einkommen zu
erhöhen, zusätzliche Ersparnisse zu bilden und
mithilfe von zusätzlichen Exporten die für die
Rückzahlung der Schulden erforderlichen Devi-
sen zu erwirtschaften.

China zeigte zunächst Interesse an diesem Kon-
zept und begann im kleinen Rahmen, von auslän-
dischen Banken bereitwillig angebotene Kredite
zu akzeptieren und hierfür moderne Technolo-
gien einzukaufen. Bald wurde jedoch befürchtet,
dass die technologisch rückständigen und trägen
Staatsbetriebe, anders als die ehrgeizigen fami-
liengeführten koreanischen Chaebols, nicht wil-
lens oder zumindest nicht in der Lage sein wür-
den, die kreditfinanzierten neuen Technologien
wirtschaftlich zu nutzen. Befürchtet wurde, dass
sich China immer mehr verschuldete, ohne seine
Produktion und seine Exporte auszuweiten. Es
hätte dann sehr bald seine Kreditverpflichtungen
nicht mehr erfüllen können.
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Anwerbung ausländischer Investoren

Daher richtete man den Blick auf ein Konzept, das
Südkorea neuerdings sowie Singapur, Thailand
und Malaysia bereits seit mehreren Jahren verfolg-
ten: die Akzeptanz und Anwerbung ausländischer
Direktinvestitionen in Form von Joint Ventures
und hundertprozentigen ausländischen Töchtern.
Attraktiv an diesem Ansatz war, dass man neben
Auslandskapital moderne Technologien, Manage-
ment-Know-how und den Zugang zu Auslands-
märkten erhielt, verbunden mit der Entschlossen-
heit des ausländischen Investors, ein funktionsfä-
higes und profitables Projekt zu verwirklichen. Als
Gegenleistung verpflichtete sich China, die aus-
ländischen Unternehmen entsprechend ihrem
Kapitalanteil am Gewinn teilhaben zu lassen.
Wenn Projekte misslangen, bestanden, anders als
beim Growth-cum-debt-Prozess, keine Rückzah-
lungsverpflichtungen. 

Chinas Wirtschaftspolitiker waren von einem sol-
chen Ansatz angetan, nicht zuletzt, weil das Land
bei ausbleibenden Erfolgen nicht in die Schulden-
falle geriet. Zunächst wagte man nur kleine Schrit-
te. In ausgewählten, wirtschaftlich bisher noch
kaum erschlossenen Gebieten wurden von den
Nachbarregionen abgeschottete sogenannte
Sonderwirtschaftszonen ausgewiesen, in denen In-
vestoren Steuer- und Zollerleichterungen sowie
Zugang zum Weltmarkt bekamen. Zunächst inves-
tierten dort vor allem Hongkonger Geschäftsleute,
die unter Nutzung der Niedriglöhne einfache Pro-
dukte für den Weltmarkt herstellten. Nachdem
das Vertrauen in die neue Wirtschaftspolitik der
chinesischen Führung gestiegen und die Infra -
struktur verbessert worden war, wurden auch kapi-
talintensivere Produktionsbereiche in die Sonder-
wirtschaftszonen verlagert.

Als die wirtschaftlichen Erfolge der Sonderwirt-
schaftszonen unübersehbar wurden, begann man,
ausgewählte Industrieregionen in den Großstäd-
ten für ausländische Direktinvestitionen zu öff-
nen. Diese boten ausländischen Investoren Be-
schaffungsmöglichkeiten vor Ort und Zugang zum
chinesischen Binnenmarkt, wodurch sich China
einen weiteren Investorenkreis erschloss. Dieser
war bereit, hochmoderne kapitalintensive Anlagen
zu errichten, chinesische Zuliefererbetriebe bei
der technischen Modernisierung zu unterstützen
und Fachpersonal auszubilden. 

Ausländische Investitionsvorhaben mussten in je-
dem Einzelfall bewilligt werden. Hierzu hatten
Unternehmer detaillierte technische und kauf-

männische Unterlagen einzureichen. Sie wurden
von den Behörden unter anderem daraufhin über-
prüft, ob die eingebrachten Anlagen hinreichend
modernes Know-how verkörperten. In welchem
Umfang die eingereichten Blaupausen auch kon-
kurrierenden chinesischen Unternehmen zur Ver-
fügung gestellt wurden, ist schwer abzuschätzen.
Einige ausländische Investoren sind der Ansicht,
dass ihre technologischen Konzepte bereits in die
Hände chinesischer Unternehmen gelangten, be-
vor sie überhaupt den ersten Spatenstich getan
hatten. 

Das wäre für China ein sehr kostengünstiger Imi-
tationsprozess gewesen, der aber die Gefahr barg,
dass in Zukunft weitere Investoren vor einem En-
gagement in China abgeschreckt würden. Es gab
tatsächlich Phasen, in denen bezweifelt wurde, ob
China der richtige Investitionsstandort sei. Damit
der Erfolg der neuen Entwicklungsstrategie nicht
infrage gestellt wurde, bemühte sich China stets,
durch Verbesserungen der Investitionsbedingun-
gen und weitere Öffnung des riesigen Binnen-
marktes als Investitionsstandort attraktiv zu blei-
ben. Letztlich wurden daher von ausländischen
Unternehmen die Chancen eines China-Engage-
ments – hierzu gehörten Niedriglöhne, erfahrene
und zuverlässige Fachkräfte sowie der Zugang zum
Welt- und Binnenmarkt – größer eingeschätzt als
die Gefahr, ihre technologische Überlegenheit zu
verlieren. Heute gibt es im Ausland und in China
wohl kaum jemanden, der nicht den in Bezug auf
Auslandskapital von China gegangenen Weg als er-
folgreich bezeichnen würde. Der große Umfang
moderner, von Ausländern errichteter Produk-
tionsanlagen, Chinas hohe Exportquote, der hohe
Anteil in ausländischen Produktionsanlagen her-
gestellter Hightech-Produkte an den Exporten so-
wie die ständig wachsenden Devisenreserven sind
deutliche Erfolgsindikatoren.

Technologische Entwicklung 
in privaten Unternehmen

Das auf ausländischen Direktinvestitionen basie-
rende Wirtschaftskonzept ist wohl die entschei-
dende – im Ausland fast ausschließlich wahrge-
nommene – technologische Entwicklungsschiene
Chinas seit den 1980er Jahren. Daneben gibt es
zwei weitere in ihrer Bedeutung im Ausland falsch
eingeschätzte Schienen, auf denen China seinen
hochgesteckten technologischen Zielen näher
kommt. Sie gewinnen immer mehr Bedeutung,
verbinden sich miteinander und werden zusam-
men mit ausländischen Direktinvestitionen in Zu-
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kunft wohl zu einem deutlichen technologischen
Schub beitragen.

Die eine Schiene bilden die technologischen Ent-
wicklungen in den privaten chinesischen Unter-
nehmen. Privatunternehmen wurden seit den
1980er Jahren geduldet. Bei ihnen handelte es sich
zunächst überwiegend um Kleinstbetriebe, die ein-
fache Produkte für lokale Märkte erstellten. Bald
machten sich zahlreiche der während der Kultur-
revolution gegründeten Betriebe selbständig, die
häufig von ehemaligen Aktivisten auf legale oder il-
legale Weise in den Griff genommen und später in
ihr Eigentum überführt wurden. Die Aktivisten wa-
ren in der Regel nur wenig gebildet. Sie hatten
aber ihre Betriebe zusammen mit anderen Bauern
oder Arbeitern aufgebaut und geführt sowie, wenn
auch nicht im marktwirtschaftlichen Umfeld, wich-
tige unternehmerische Erfahrungen erworben. 

Millionen ehemaliger Kollektivbetriebe wurden
nunmehr auf eigene Rechnung geführt. Sie deck-
ten zunächst vorwiegend den Bedarf der lokalen
Bevölkerung, der wegen der vorherigen Mangel-
wirtschaft und damaligen lockeren Geldpolitik
außerordentlich groß war. Viele von ihnen wuch-
sen und begannen, benachbarte Regionen zu ver-
sorgen, wodurch der Wettbewerb zunahm. Es ent-
standen zahlreiche blühende Unternehmen. Eini-
ge Eigner zählen heute zu den chinesischen Milli-
ardären. In Provinzen wie Zhejiang, südlich von
Shanghai, ist ihr Anteil an der Gesamtzahl der Be-
triebe sehr groß, anders als in Guangdong, Fujian
oder Shanghai, wo man stärker auf ausländische
Direktinvestitionen setzte. 

Die erfolgreichen Unternehmen scheinen zufällig
die sich später als richtig erweisenden Entschei-
dungen getroffen zu haben. Die Entscheidungen
bezogen sich nicht nur auf die Produktionstech-
nologie, das Produktionssortiment, die Wahl der
Beschaffungs- und Absatzwege sowie die Art der
Kooperation mit ausländischen Partnern, sondern
auch auf die Pflege der komplexen Beziehungen
zur lokalen sowie zur übergeordneten Verwaltung
und Parteiorganisation. Diese Unternehmen sind
inzwischen hoch modern und hoch spezialisiert,
produzieren zum Beispiel elektrische Schaltun-
gen, Bauteile für Motoren sowie Messgeräte und
beliefern renommierte westliche Unternehmen.
Ihre formal wenig gebildeten Firmengründer ver-
fügen über hoch qualifiziertes technisches und
kaufmännisches Fachpersonal sowie eindrucksvol-
le Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, in
denen an neuen Produkten und Technologien ge-
arbeitet wird. Ihre Kinder schicken sie ins Ausland

an Eliteuniversitäten, wo sie Ingenieurwissenschaf-
ten oder Betriebswirtschaftslehre studieren, um
sich für die Nachfolge zu qualifizieren. 

Auch kleinere Unternehmen weisen eindrucksvol-
le Geschäftstätigkeiten auf. Hierzu gehören etwa
die Geschäfte einer Möbelfabrik aus Zhejiang, die
Holz aus Laos und Kambodscha importiert, und,
weil dort die Löhne relativ hoch sind, Tausende
Kilometer entfernt in Chinas Westprovinzen pro-
duziert und ihre Produkte an wohlhabende Kon-
sumenten in Shanghai und Peking, aber auch in
Italien und Frankreich verkauft. 

Verwundern mag, dass diese zweite Schiene in ei-
ner noch vor Kurzem planwirtschaftlich geführten
Wirtschaft so erfolgreich ist. China unterscheidet
sich damit von der Sowjetunion, in der Privat-
unternehmen bei technologischen Neuerungen
bisher nur eine begrenzte Rolle spielen. Ein
Grund könnte paradoxerweise in Chinas Kultur-
revolution liegen. In der Sowjetunion war der Pla-
nungsapparat stets allmächtig und ließ kaum wirt-
schaftliche „Basisinitiativen“ zu. In China dagegen
konnten Aktivisten wegen der Zerschlagung des
Planungsapparats bereits Führungserfahrungen
erwerben, lange bevor man sich zu marktwirt-
schaftlichen Reformen entschloss. Insofern könn-
te die Kulturrevolution im Gegensatz zur damals
verfolgten Absicht zum Aufbau eines von dynami-
schen Privatunternehmern getragenen modernen
China beigetragen haben.

Die Erfolge staatlicher Unternehmen

Die dritte Wachstums- und Innovationsschiene bil-
det Chinas Staatssektor, dessen Betriebe zuvor die
„fortschrittlichste“ Betriebsform repräsentierten.
Seit Beginn der Reformen galten Staatsbetriebe als
Hemmnis des wirtschaftlichen Fortschritts. Weil in
ihnen allerdings der größte Teil der Arbeiter und
Angestellten beschäftigt war, konnte aus sozial-
und regionalpolitischen Gründen nicht auf sie ver-
zichtet werden. Über viele Jahre hinweg wurden
ihnen Kredite zu Sonderkonditionen zugeteilt,
selbst dann, wenn abzusehen war, dass sie die Kre-
dite nie bedienen können würden, weil sie den
größten Teil zur Zahlung von Löhnen einsetzen
mussten.

Zunächst begannen nur wenige Betriebe, vom
Ausland nahezu unbemerkt, Fortschritte zu erzie-
len. Ihre Manager hatten das zur Verfügung ge-
stellte Kapital nicht allein zur Zahlung von Löh-
nen genutzt. Sie setzten auch Modernisierungen
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durch und passten das Produktionsprogramm
dem Marktbedarf an. Inzwischen zählen einige
von ihnen zu den weltgrößten Unternehmen, die
sich nicht nur am chinesischen, sondern auch am
Weltmarkt behaupten. Ein nicht unerheblicher
Teil des Staatssektors ist daher nicht mehr eine
volkswirtschaftliche Last, sondern hat seine Stär-
ken entwickelt und seine weltweite Konkurrenzfä-
higkeit unter Beweis gestellt.

Wie bei den Privatunternehmen ist es auch bei
den Staatsbetrieben schwer, generelle Erfolgsre-
zepte zu finden. Ihre Ausgangssituation war unter-
schiedlich. Betriebe aus der Schwerindustrie in
den Industriezentren des Nordostens stießen auf
größere Anpassungsschwierigkeiten als Betriebe
der Leichtindustrie. Die Erfolge lassen sich ver-
mutlich durch drei Ursachen erklären:

� Die Manager der Betriebe haben Marktnischen
erkannt, die Betriebe modernisiert und umstruk-
turiert. Unterstützt wurden sie durch ein Bündel
staatlicher Maßnahmen. Der Staat stellte über vie-
le Jahre Liquidität zur Verfügung, auch wenn kurz-
fristig keine Erfolge erkennbar waren. Gleichzeitig
„härtete“ er die betrieblichen Budgets, das heißt,
er reduzierte die jährlich zur Verfügung gestellten
Mittel. 

� Außerdem erhöhte der Staat den Wettbewerbs-
druck durch aktive Wettbewerbspolitik. Viele
Staatsbetriebe verfügten faktisch über ein regiona-
les Monopol, weil sich regionale Wirtschaftsver-
waltungen gegen Produkte anderer Regionen ab-
schotteten. Die zentrale Wirtschaftsführung er-
kannte, dass hieraus für Chinas Reformen und
Modernisierungsprozesse erhebliche Gefahren re-
sultieren, und setzte in vielen Branchen durch,
dass regionale Behinderungen abgebaut wurden
und Betrieben der gesamte chinesische Markt of-
fen stand. Auf diese Weise wurden der Wettbe-
werbs- und Innovationsdruck erhöht.

� Der dritte Grund lag in der spezifischen Wirt-
schaftsgesinnung der Bevölkerung. In den An-
fangsjahren der Reformen, als sogar ehemalige
Vorzeigebetriebe zu Transferzahlungsempfängern
wurden, begann sich im gesamten Land eine pes-
simistische Stimmung auszubreiten, die den Re-
formplan hätte nachhaltig beeinträchtigen kön-
nen. Bald aber begann ein wachsender Teil der
Bevölkerung, die positiven Auswirkungen der Re-
formen wahrzunehmen und in ihnen eine Chance
für sich zu sehen. Hierzu trug sicherlich die Be-
richterstattung der staatlich gelenkten Presse bei,

die ausführlich über Erfolge bei der Umstruktu-
rierung berichtete. 

Die positive Grundhaltung ist aber auch auf etwas
zurückzuführen, das man in China mit dem
Sprichwort „Hühner statt Eier“ beschreibt. Be-
dürftigen Personen, genauso wie Unternehmen
und Volkswirtschaften, solle man nicht Geschenke
machen, da sie diese nur konsumieren würden.
Die Beschenkten befänden sich dann bald wieder
in derselben miserablen Lage. Stattdessen sollte
man ihnen kreditfinanzierte Produktionsmittel
zur Verfügung stellen. Sie wären dann in der Lage,
ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, und
gezwungen, die erhaltenen Mittel wirtschaftlich
einzusetzen, um die Schulden zurückzuzahlen. Ei-
ne solche Haltung erklärt wohl, weshalb Arbeiter
und Angestellte maroder Staatsbetriebe keine Hil-
fe vom Staat forderten und bereit waren, einen
Teil der Finanzmittel zur Unternehmensmoderni-
sierung einzusetzen.

Die wirtschaftliche Lage der Staatsbetriebe ist
schwer abzuschätzen. Chinesischen Statistiken zu-
folge tragen sie insgesamt immer noch weniger
zum Wachstum bei als ausländische Firmen und
Privatunternehmen, erhalten aber den größten
Teil der gewährten Kredite. Daher stellt sich die
Frage, ob der staatliche Sektor letztlich nicht doch
noch zu den massiv subventionierten Problembe-
reichen gehört. Vermutlich kann dies nicht gene-
rell verneint werden. Allerdings müssen die statis-
tischen Angaben hinterfragt werden. Sicherlich ist
davon auszugehen, dass die Kreditnehmer die
Staatsbetriebe sind. Offen ist aber, ob diese Mittel
nur im Staatssektor investiert werden oder ob
Staatsbetriebe einen Teil weiterleiten. Denkbar
sind viele Möglichkeiten. So können sie Produk-
tionsbereiche in private Firmen auslagern und ih-
nen Finanzmittel zur Verfügung stellen oder sich
an privaten chinesischen oder von Ausländern ge-
führten Unternehmen beteiligen. All das ist nicht
unwahrscheinlich, weil die Grenzen zwischen
staatlichen und nicht staatlichen Betrieben immer
undeutlicher werden sowie die breite Diversifizie-
rung und Verflechtung von Unternehmensfor-
men seitens der Regierung unterstützt wird.

Das hat die Verflechtung der drei Entwicklungs-
schienen zur Folge. So kooperieren ausländische
Unternehmen mit staatlichen Betrieben. Inländi-
sche und ausländische Unternehmen schließen
sich zusammen. Staatliche Betriebe privatisieren
Teilbereiche ihrer Unternehmen. Private chinesi-
sche Firmen kooperieren mit staatlichen Unter-
nehmen und Forschungsstellen. Staatliche For-
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schungsinstitutionen gründen und finanzieren
von ehemaligen Mitarbeitern geführte private
Unternehmen. Staatlich und privat geführte Fir-
men kooperieren mit Firmen im Ausland, um dort
zu produzieren und sich ausländische Forschungs-
kapazitäten zu erschließen. Von diesen vielfältigen
Möglichkeiten sind Innovationsimpulse zu erwar-
ten, die China einen weiteren technologischen
Sprung ermöglichen könnten.

Zukünftige Wirtschaftsentwicklung:
Impulse und Probleme

Positive Impulse könnten auch aus einer Aufwer-
tung der chinesischen Währung Renminbi er-
wachsen. Betriebe wären gezwungen, ihre Produk-
tivität durch Innovationen und Imitationen zu er-
höhen, um am Weltmarkt konkurrenzfähig zu
bleiben. Derartige Effekte waren in der Vergan-
genheit in Japan, Südkorea und Singapur zu be-
obachten. Eine Aufwertung ist nicht nur zu erwar-
ten, weil sie wegen der zunehmenden Devisenre-
serven von vielen Handelspartnern gefordert
wird. Auch in China wird kritisiert, dass wegen des
niedrigen Außenwerts des Renminbi wertvolle
Ressourcen an das Ausland verschleudert würden.
Gefordert wird, die Kaufkraft der eigenen Bevöl-
kerung zu erhöhen, statt die Welt mit Billigpro-
dukten zu versorgen. Weitere Aufwertungsimpulse
werden sich vermutlich aus der derzeitigen be-
grenzten Regionalisierung des Renminbi ergeben.
So hat China, das seine Währung schrittweise libe-
ralisieren und internationalisieren will, akzeptiert,
dass sie für ausgewählte Geschäfte in den Nach-
barländern, unter anderem in Russland, Kasachs -
tan, der Mongolei, Vietnam, den Philippinen, Ma-
laysia, Laos und Kambodscha, Verwendung findet.
Dementsprechend wird die ausländische Nachfra-

ge nach Renminbi steigen, wodurch deren Außen-
wert zunimmt.

Änderungen im wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Umfeld dürften sich dagegen dämpfend
auswirken. Die derzeitige Wirtschaftsdynamik fin-
det in einer Art Goldgräberstimmung statt. Für
diejenigen, die nicht einseitig auf den Gelderwerb
ausgerichtet sind, wird sie als bedrückend emp-
funden. Unternehmen stehen in starker Konkur-
renz miteinander, können aber ihr Kapital mit
Glück und Geschick in wenigen Wirtschaftsperio-
den wieder erwirtschaften. Dazu tragen nicht al-
lein die niedrigen Löhne bei. Arbeitskräfte kön-
nen jederzeit entlassen werden, nur wenige Ar-
beitsschutz- und Arbeitszeitregelungen kommen
zur Anwendung, und Betriebe können jederzeit
neue Arbeitskräfte finden. Außerdem sind die Ei-
gentumsrechte häufig ungeklärt, was von findigen
Bau- und Immobilienunternehmen ausgenutzt
wird. Zudem stoßen Unternehmer bei problemati-
schen Projekten auf wenig Widerstand, weil es kei-
ne Bürgerbewegungen gibt. „Modern“ zu sein, ist
zur Verhaltensmaxime geworden, auch wenn Häu-
serkomplexe, Schnellstraßen und umweltbelasten-
de Vorhaben die Lebensqualität mindern. Die we-
nigen, die sich dennoch an Verwaltungsbeamte
und Parteikader wenden, stellen häufig fest, dass
diese mit den Bauunternehmen und Geschäftsleu-
ten, gegen die sie vorgehen möchten, eng ver-
flochten sind.

All das wird längerfristig nicht durchzuhalten
sein. Die Folge wird sein, dass innovative Unter-
nehmer ihre Vorhaben weniger leicht verwirk-
lichen können. Innovationsprozesse würden ten-
denziell gedämpft, letztlich aber vermutlich in ei-
ne der Gesamtwohlfahrt dienlichere Richtung ge-
lenkt werden. �
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Die G-20-Staaten haben beschlossen, die Verwirkli-
chung ihrer Einsichten bezüglich der Vermeidung
künftiger Krisen teilweise bis 2012 hinauszuschie-
ben. Bis dahin wird ein Vorgehen nach dem Motto
„Politics as usual“ wohl dafür sorgen, dass keine
mächtigen Interessen verletzt werden. Unbeque-
me Notwendigkeiten haben offenbar nur dann ei-
ne Chance auf Umsetzung, wenn in der Krise die
Leidtragenden aufbegehren, die Verursacher be-
troffen um sich blicken und die Gesellschaft Kon-
sequenzen fordert.

Doch solche Konsequenzen sind nicht erfolgt. Kei-
ne einzige „systemrelevante“ Bank ist aufgeteilt
worden, manche sind durch Fusion noch größer
geworden, der Zusammenschluss anderer – der
deutschen Landesbanken zum Beispiel – wird an-
gestrebt. Keine Signale wurden gesetzt, dass die
Banken die ihnen zur Verfügung gestellten öffent-
lichen Mittel und zinsgünstigen Zentralbankgel-
der in Kredite für Investitionen in Klimaschutz,
Umweltschutz, erneuerbare Energien, Kreislauf-
führung von Rohstoffen usw. lenken müssen. Kein
Versuch ist gemacht worden, das Finanzkapital
selbst an den Aufwendungen zu beteiligen, etwa
indem man die Immobilienkredite im Ausmaß des
Preissturzes ermäßigt oder indem man den über-
schuldeten Banken einen Passivtausch verordnet
hätte, durch den stille Einlagen und nachrangige
Obligationen in Eigenkapital umgewidmet wor-
den wären. So sind die Banken nun sicherer denn
je, dass der Staat sie nicht in Konkurs gehen lässt.
Schon ein Jahr nach dem Ausbruch der Krise ist
von der Betroffenheit nichts mehr zu merken –
und das in einer Situation, in der nicht nur die Fi-
nanzmärkte Anlass geben, einen weiteren Zu-
sammenbruch zu befürchten. 

Wenn die nächste Krise kommt, werden die öf-
fentlichen Kassen leer sein. Dann wird den Regie-
rungen nichts anderes übrig bleiben, als unver-
züglich die Regeln zu ändern. Dafür müssen ferti-
ge Pläne in den Schubladen liegen. Und mehr
noch: Die Öffentlichkeit und die politischen Ent-
scheidungsträger müssen sich auf die Situation
vorbereiten, indem sie begreifen, dass die Krisen-
ursachen in drei zusammenhängenden Fehlent-
wicklungen liegen:

� in der Deregulierung des Finanzwesens, die die
Übernutzung der Finanzmärkte bewirkt hat;

� im Vorrang des Kapitals vor Arbeit und Natur,
der die nachhaltige Entwicklung blockiert;

� in der Priorisierung des nationalen Eigeninte-
resses, die das weltwirtschaftliche Gleichgewicht
demoliert. 

Alle drei führen zu künftigen Krisen, weil sie die
Gemeingüter aufzehren, die die Lebens- und Pro-
duktionsgrundlagen der Menschheit bilden. Erst
wenn ihr Zusammenwirken verstanden wird, ist
auch die nächste Finanzkrise zu verhindern. 

So wie die Klimakrise durch Übernutzung der Ge-
meingüter fossile Ressourcen und Klimasystem
verursacht wurde, so wurde die Finanzkrise durch
Übernutzung des Gemeinguts Finanzmärkte ver-
ursacht:

Eine fossile Ressource wie das Erdöl gehört der
ganzen Menschheit, auch wenn sie im Besitz ein-
zelner Firmen oder Staaten ist. Sie als Gemeingut
zu behandeln, erfordert, dass in die kreislaufför-
mige Wiedergewinnung der Ressource oder in

Vereitelt die Finanzkrise die nachhaltige Entwicklung?
Prof. Dr. Gerhard Scherhorn
Professor emeritus für Konsumökonomik der Universität Hohenheim, Stuttgart,
und Senior Consultant des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie

Die Konferenz der G-20-Staaten in Pittsburgh vom 24. bis 25. September 2009 hat demonstriert, dass die führenden Poli-

tiker bestrebt sind, eine weitere Finanzkrise zu verhindern. Doch die erzielte Einigung reicht dafür nicht aus. Die Ursa-

chen der Krise liegen tiefer als von den Konferenzteilnehmern bedacht.
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den Ersatz durch erneuerbare Energien reinves-
tiert wird. Solange das nicht geschieht, werden die
Kosten, die nicht dem Verursacher in Rechnung
gestellt, sondern auf künftige Nutzer überwälzt
werden, das Klimasystem belasten und die Erdöl-
vorräte unwiederbringlich verringern.

Dasselbe passiert mit den Finanzmärkten. Ihre
Funktion besteht darin, der realen Wirtschaft die
Finanzierung von Investitionen und die Begren-
zung von Risiken so zu vermitteln, dass die Pro-
duktionsmittel Arbeit, Kapital und Natur optimal
eingesetzt werden. Spätestens seit der Jahrtau-
sendwende wurde diese Funktion in ihr Gegen-
teil verkehrt. Die Liberalisierung des Kapitalver-
kehrs hat dazu geführt, dass die Finanzmärkte
mit dubiosen und intransparenten Schuldver-
schreibungen überschwemmt wurden, sodass ih-
re gesamtwirtschaftliche Funktion außer Kraft ge-
setzt wurde. 

Die Übernutzung der Finanzmärkte wurde durch
ihre neoliberale Deregulierung nach der Devise
„Märkte regulieren sich am besten selbst“ ermög-
licht. In Wahrheit bewirkte die Deregulierung,
dass die Marktregeln von da an am Gewinnstreben
orientiert waren:

Die Berufung auf „den Markt“ appellierte zwar an
die Vorstellung vom Wettbewerb, der nach den
ökonomischen Lehrbüchern die Ressourcen in
diejenige Verwendung lenkt, die den Knappheiten
und Bedürfnissen am effektivsten und effizientes-
ten Rechnung trägt. Doch de facto wurde nicht
der marktwirtschaftliche, sondern der kapitalisti-
sche Wettbewerb durchgesetzt:1 Die Märkte wer-
den nicht durch einen die jeweiligen Anfangsge-
winne immer wieder verringernden Wettbewerb,
sondern durch Erzwingung hoher Kapitalrenditen
und Ausschüttungen gelenkt.

Die Politik – voran die Regierung unter Margaret
Thatcher im Vereinigten Königreich seit 1979 und
unter Ronald Reagan in den USA seit 1980 – wollte
so aus der Stagflation (gleichzeitiges Auftreten von
Stagnation und Inflation) der 1970er Jahre he -
rauskommen. Das Wachstum der Realwirtschaft
war nach dem Zweiten Weltkrieg von Wiederauf-
bau und Massenwohlstand angetrieben, bis die
entwickelten Industriegesellschaften ein Niveau
erreicht hatten, auf dem die Sozialprodukte mit
immer geringerer Rate wuchsen. Löhne und Kon-

sum hingegen orientierten sich weiter an den bis-
herigen hohen Steigerungsraten, sodass das Preis-
niveau stieg.

Die Stagflation sollte durch Schwächung der Ge-
werkschaften, Aufhebung von Mobilitäts- bzw.
Handelsbarrieren und Stimulierung des Finanz-
sektors überwunden werden. Man wollte an die
Stelle der gesunkenen Wachstumsraten der Real-
wirtschaft ein Wachstum der Finanzwirtschaft set-
zen, als wäre das Muster des Strukturwandels –
wachsende Märkte lösen stagnierende ab oder tre-
ten neben sie – auf das Verhältnis von Realwirt-
schaft und Finanzwirtschaft übertragbar. 

Anfangs schien das sogar zu gelingen: Im Ver ei -
nigten Königreich und in den USA stieg der Anteil
des Finanzsektors am Sozialprodukt von etwa fünf
Prozent auf 25 bis 30 Prozent – dies aber um den
Preis, dass sich in der Zeit zwischen 1983 und 2001
der Tagesumsatz auf den internationalen Finanz-
märkten von 2,3 Milliarden auf 130 Milliarden
Dollar erhöht hat, auf mehr als das 50-fache also.
Von diesen 130 Milliarden Dollar wurden weniger
als drei Milliarden gebraucht, um den internatio-
nalen Handel und die weltweiten Investitionen in
den produktiven Sektor abzuwickeln.2 Alles ande-
re waren reine Finanztransaktionen, Spekulatio-
nen mit dem Kauf von Unternehmen, Aktien, An-
leihen, Devisen und Derivaten – Wetten auf die
Zukunft also, die aber überwiegend auf Kredit ab-
geschlossen, das heißt durch die nahezu unkont -
rollierte Geldschöpfungsmacht der Banken finan-
ziert waren. Diese Aufblähung hat das Finanzkapi-
tal von der realen Produktion zu weit entfernt; die
Blase musste platzen. 

Instrumente der Deregulierung waren die Aufhe-
bung des Trennbankensystems im Vereinigten Kö-
nigreich 1986 und in den USA 1999, die Politik
des billigen Geldes in den USA seit 2001, niedrige
Kapitalunterlegungspflichten für Bankkredite,
Verschonung der Hedgefonds und Private Equity
Fonds von der Banken- und Börsenaufsicht, man-
gelnde Transparenz neuer Finanzprodukte, feh-
lende Aufsicht über Bankgeschäfte außerhalb der
Bilanz, geduldete Verschiebung von Gewinnen in
Steueroasen:3

Im Ursprung war die Deregulierung der Finanz-
märkte Teil einer breiten Revision von Marktre-

1 Vgl. David Harvey, Kleine Geschichte des Neoliberalismus, Zürich
2007; sowie Paul Krugman, Nach Bush, Frankfurt am Main 2008.

2 Vgl. David Harvey, a. a. O., Seite 199.
3 Vgl. Gerhard Scherhorn, Geld soll dienen, nicht herrschen, Wien
2009.
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geln, die noch aus der Vorkriegs- oder Kriegszeit
stammten und inzwischen als obsolet empfunden
wurden, weil sie die Globalisierung von Produk-
tion und Handel behinderten. Seit den 1970er
Jahren wurde eine Vielzahl von als einschränkend
empfundenen Regeln für Luftlinien, Lkw-Trans-
porte, Versorgungsunternehmen, Telekommuni-
kation sowie schließlich das Bank- und Börsenwe-
sen geändert. 

Die Revision im Ganzen war begründet, hat aber
im Einzelnen wenig bis keine Rücksicht auf das
Ziel einer nachhaltigen Entwicklung genommen,
das doch spätestens seit 1992 weltweite Geltung be-
anspruchen konnte. Die Lockerung einengender
Vorschriften wäre durchaus mit dem Grundsatz
vereinbar gewesen, zugleich die Praxis der Abwäl-
zung privater Kosten auf die Allgemeinheit zu-
rückzuführen. 

Die Deregulierung der Finanzmärkte hat darüber
hinaus die Maßstäbe des kaufmännischen Anstan-
des unterwandert, indem sie die Grenze zwischen
sauberen und unsauberen Finanzgeschäften ver-
wischte. Die dadurch verursachte Finanzkrise hat
die öffentlichen Mittel abgeschöpft, die dringend
an anderer Stelle gebraucht worden wären, um
den drohenden Klimawandel zu verhindern.

Den G-20 geht es darum, die besagte Grenze wie-
der deutlich zu markieren. Dieses Bekenntnis
zieht sich durch das „Leaders’ Statement“, in dem
die Beschlüsse und Absichten der Konferenz in
Pittsburgh niedergelegt sind:4 Man will „Schwä-
chen in Regulierung und Überwachung“ beseiti-
gen, um die Exzesse zu zügeln, die zur Finanzkrise
geführt haben. Wo „rücksichtsloses Verhalten und
fehlende Verantwortlichkeit“ am Werk waren, da
will man den Finanzinstitutionen nicht erlauben,
dieses Verhalten fortzusetzen (Präambel Ziffer 16,
Text Ziffer 10).

Im Zentrum der Reform soll die Verpflichtung der
Banken stehen, ihre Kredite mit höheren Eigen-
kapital-Anteilen zu unterlegen (Präambel Ziffer
17). Die G-20 wollen international akzeptierte Re-
geln bis Ende 2010 entwickeln und bis 2012 ein-
führen, um zu verhindern, dass künftig wieder
Käufe von Wertpapieren oder Unternehmen zu 50
bis 80 Prozent mit Krediten finanziert werden kön-
nen. Die Kapitalstandards sollen mit der Konjunk-
turlage steigen und fallen, mit einem Risiko-Index
und einer Verschuldungsquote für Finanztransak-
tionen innerhalb und außerhalb der Bilanz variie-

ren und durch strengere Liquiditätsanforderun-
gen ergänzt werden. Dies sind Elemente des „Basel
II Capital Framework“, wie es vom Basel Commit-
tee on Banking Supervision weiterentwickelt wird.
Die Details sollen international harmonisiert wer-
den, bis 2011 sollen alle größeren Finanzzentren
der G-20 das Regelwerk übernehmen (Text Ziffer
13) – im Prinzip jedenfalls, denn die Harmonisie-
rung der unterschiedlichen Bilanzierungsstan-
dards zwischen EU und USA wird wohl bis dahin
nicht abgeschlossen sein. 

Ferner soll es strenge internationale Regeln für
Manager-Einkommen und variable Vergütungen
geben, die vom neu eingerichteten Financial Sta-
bility Board entwickelt werden, der auch ihre Ein-
haltung überwachen soll. Bonuszahlungen sollen
nicht mehr über Jahre und erfolgsunabhängig ga -
rantiert werden können. Sie sollen nicht vor der
vollständigen Abwicklung der belohnten Geschäf-
te gezahlt werden. Sie sollen künftig statt in Bar-
geld eher in Beteiligungen am Unternehmen aus-
geschüttet werden, in der Höhe begrenzt und in
der Begründung transparent sein, und sie sollen
von unabhängigen Stellen überprüft und begrenzt
werden können. Der Financial Stability Board soll
bis März 2010 die Implementierung der neuen
Standards verfolgen und gegebenenfalls weitere
Maßnahmen vorschlagen (Text Ziffer 13).

Auch für die striktere Regelung und Überwa-
chung des Handels mit Derivaten und verbrieften
Wertpapieren, die Transaktionen von Hedgefonds
und die Praktiken der Rating-Agenturen soll der
Board Vorschläge ausarbeiten und den G-20 vor
ihrer nächsten Konferenz vorlegen (Text Ziffern
11 und 13). Er hat dafür allgemeine Anweisungen
bekommen, die weitgehend offen lassen, mit wel-
cher Schärfe der künftige Missbrauch verhindert
werden soll. Regeln für die Behandlung systemre-
levanter Unternehmen soll er bis Ende Oktober
2010 vorschlagen. 

All das weist in die richtige Richtung, lässt aber so
lange Zeit Spielraum für Einflussnahme und Auf-
weichung, dass das Ergebnis sehr offen erscheinen
muss:

Helmut Schmidt fordert in dem Zusammenhang zu-
mindest eine „nationale deutsche Gesetzgebung
zum Zwecke einer wirksamen Aufsicht über alle
Arten von Finanzinstituten und Wertpapieren“.5
Dieser Schritt muss in jedem Fall geschehen, weil

4 www.pittsburghsummit.gov 5 Helmut Schmidt, Die Zeit vom 26. November 2009, Seite 21.
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die nationale Regelung und Kontrolle auch für ei-
ne internationale Lösung notwendig sein wird – al-
so warum nicht vorbereitend schon jetzt?

� Das Argument, ein einzelnes Land könne sich
einen Alleingang nicht leisten, ist nicht stichhaltig.
Die nationale Gesetzgebung würde sich an den
von den G-20 formulierten Zielen orientieren,
auch wenn sie teilweise über sie hinausginge, und
könnte unter dem ausdrücklichen Vorbehalt ste-
hen, dass sie an eine spätere internationale Rege-
lung angepasst wird. Sie müsste deshalb solche Re-
gelungen aussparen, die wirklich nur im interna-
tionalen Gleichschritt eingeführt werden können. 

� Das nationale Vorgehen könnte die deutschen
Finanzmärkte vor Intransparenz und hohen Risi-
ken schützen und auf andere Länder anregend
wirken. National könnten viele Details erprobt
werden, die die G-20 noch nicht geklärt haben.
Reichen die bisher angedachten Regelungen aus,
um die Vermögensinflation, die in der Finanzkrise
zutage trat, zu bekämpfen? Ist es gerechtfertigt,
aus den Kapitalstandards für die Banken erstklassi-
ge Staatsanleihen auszunehmen, sodass für diese
kein Eigenkapital vorgehalten werden muss? Müs-
sen die Standards nicht auch mit der Größe der
Bank zunehmen, damit die systemrelevanten
Unternehmen eingehegt werden? Kann es bei der
Aufhebung des Trennbankensystems bleiben, und
wenn ja, welche Vorkehrungen können die Invest-
mentbanker daran hindern, auf beiden Seiten der
von ihnen vermittelten Geschäfte zu profitieren?
Wie ist zu erreichen, dass Finanz- und Nachhaltig-
keits-Ratings nicht das Recht der Meinungsfreiheit
für sich in Anspruch nehmen können, sondern
daran gemessen werden, wie nachprüfbar, zutref-
fend und unabhängig sie sind?

� Eine nationale Gesetzgebung wäre eine Grund-
lage für den Ausbau der nationalen Bank- und
Börsenaufsicht, die in jedem Fall erfolgen muss,
gerade auch wenn eine koordinierende interna-
tionale Aufsichtsbehörde eingerichtet wird. Der-
zeit haben weder die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht noch die Deutsche Bundes-
bank die Kapazität, die nationalen Banken, Fonds,
Agenturen und Finanzprodukte zu überwachen.
Allein eine Genehmigungs- und Überwachungs-
pflicht für neue Finanzprodukte, erst recht aber
die laufende Überprüfung der eingegangenen Ri-
siken und voraussichtlichen Wirkungen – zum Bei-
spiel bei den Firmenübernahmen der Private
Equity Fonds – stellt an sie zusätzliche Anforde-
rungen, an die man sich schrittweise herantasten
muss. 

� Und nicht zuletzt könnte die nationale Gesetz-
gebung Pionierarbeit leisten im Hinblick auf die
Aspekte, die im „Leaders’ Statement“ der G-20 zu
wenig berücksichtigt werden. Sie könnte Konse-
quenzen daraus ziehen, dass die Finanzkrise keine
unabhängige, isoliert zu betrachtende Erschei-
nung ist. Sie hängt mit den ökologischen Krisen
wie dem Klimawandel, der Rohstoffverknappung,
der Bodenerosion und Desertifikation, der Überfi-
schung der Weltmeere und dem Artenschwund zu-
sammen. Und sie ist Ausdruck einer sozialen
Schieflage, die sich sowohl in der Zunahme natio-
naler Einkommensdiskrepanzen auswirkt als auch
in weltwirtschaftlichen Ungleichgewichten.

Die Aufblähung des Finanzkapitals geht letztlich
darauf zurück, dass Politik, Wirtschaft und Wirt-
schaftswissenschaft auf den Vorrang des Kapitals
gesetzt haben:

Das Wachstum des Sozialprodukts hat in den ers -
ten Nachkriegsjahrzehnten dem Wiederaufbau
und der Steigerung des allgemeinen Wohlstands
gedient. In den entwickelten Industrieländern war
in den 1970er Jahren beides erreicht, sie hätten
sich damit begnügen und in einen anderen Gang
schalten können. Denn damals wurde bereits er-
kannt, dass die Lebens- und Produktionsgrundla-
gen nicht erhalten werden, wenn das Kapital wei-
ter Vorrang hat, also das Expansionsprivileg behält
und deshalb Wirtschaftswachstum erzwingt. Das
Privileg besteht darin, dass Kapital sich exponen-
tiell vermehren darf, während Arbeit und Natur
gleich bleiben, das heißt sich zyklisch erneuern. 

Mit dem Begriff „Kapital“ kann heute, wohlge-
merkt, nicht mehr nur der Besitz großer Vermö-
genswerte gemeint sein, die ein leistungsloses
Zins- und Dividendeneinkommen abwerfen; er
schließt inzwischen auch die Positionen derjeni-
gen Anwälte, Ärzte, Künstler, Manager, Politiker,
Sportler, Wissenschaftler usw. ein, denen ihre be-
sondere Leistung oder Bekanntheit ein Spitzen-
einkommen verschafft. Zu denen, die am Expan-
sionsprivileg materiell interessiert sind, gehören
heute auch viele, die in einem Beschäftigungsver-
hältnis stehen und nach früheren Maßstäben eher
der „Arbeit“ als dem „Kapital“ zugerechnet wür-
den. So schimmert der alte Gegensatz zwischen
Reich und Arm wieder durch die Begriffe Kapital
und Arbeit hindurch.

In dieser Interpretation bedeutet das Expansions-
privileg, dass die Kapitalvermehrung – die Rendite
– zulasten der Arbeit gehen darf, wenn der Anteil
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der Lohneinkommen sinkt, weil Arbeitsplätze ab-
gebaut, Löhne gesenkt, krank machende Arbeits-
bedingungen nicht verbessert werden; und dass
sie zulasten der Natur gehen darf, wenn Reinvesti-
tionen in naturgegebene Ressourcen (Gesund-
heit, Ökosysteme, Klima, Rohstoffvorräte) unter-
bleiben, sodass diese aufgezehrt werden. So ist der
Vorrang – der „Primat“ – des Kapitals gleichbe-
deutend mit Bereicherung durch Umverteilung
nach oben sowie mit Substanzverzehr.

Den Blick dafür hat die rasche Folge ökologischer
Krisen geöffnet, vom Waldsterben über Ölkrisen
und Artenschwund bis zur Klimakrise. Im Jahr
1962 erschien das Buch „Der stumme Frühling“,
1972 „Die Grenzen des Wachstums“, 1992 der
Brundtland-Report, und seit der Konferenz von
Rio beansprucht das Konzept von der nachhalti-
gen Entwicklung den Charakter eines weltum-
spannenden Ziels. Es fordert die Umkehr von der
Maximierung des Gewinns zulasten der Gemein-
güter hin zur Reinvestition in deren Erhaltung
und Kultivierung.

Dem stellte der Neoliberalismus unbeirrt den Pri-
mat des Kapitals entgegen: Das Unternehmen ge-
hört den Kapitaleigentümern, das Management ist
ausschließlich auf die Erhaltung und Mehrung ih-
res Vermögens verpflichtet. Entlohnung der Ar-
beit und Restitution der Natur sind Kosten, und
Kosten dürfen zulasten der Gemeingüter redu-
ziert werden. Das wurde in den Jahren der Dere-
gulierung zementiert – etwa durch die Schwä-
chung der Gewerkschaften, Aufhebung von Fi-
nanzmarktkontrollen und Erleichterung der Mo-
bilität. In der Konsequenz wuchs das Finanzkapital
überproportional in einem dreifachen Sinn: Es lo-
ckerte seine Bindung an die reale Produktion, um
sich selbst vervielfachen zu können; es zwang die
Realwirtschaft, ihre Gewinne durch vermehrte Ab-
wälzung von Kosten auf das Natur- und Sozialkapi-
tal zu steigern; und es konzentrierte einen immer
höheren Anteil des Volkseinkommens bei den ho-
hen Einkommen und großen Vermögen. 

Die Wirtschaft wurde zwar vor einem totalen Zu-
sammenbruch wie 1929 bewahrt, doch die für die
Rettung des Finanzkapitals aufgewendeten Mittel
fehlen bei der Erhaltung von Arbeit und Natur, am
schmerzlichsten bei der Abwendung der Klimakri-
se. Und die Wirtschaft wird weiter von der Maxi-
mierung der Kapitalrendite getrieben. Seit den
1970er Jahren steigt die Kapitalquote und steigt
der Anteil der obersten zehn Prozent, noch mehr
aber des obersten ein Prozent am Volkseinkom-
men – sie werden reicher, während die unteren

Anteile ärmer werden. Nach dem dritten Armuts-
und Reichtumsbericht der Bundesregierung sind
die Einkommen des obersten Zehntels von 2003
bis 2006 real um 4,2 Prozent gestiegen, die des
untersten Zehntels jedoch um zwölf Prozent ge-
sunken. 

Die Standortkonkurrenz macht die Staaten zu Vehi-
keln der Kapitalexpansion, die Währungskonkur-
renz führt zu globalen Ungleichgewichten. Auch sie
gehören zu den Ursachen der Finanzkrise:

Die Deregulierung der Finanzmärkte war mehr als
ein partielles Versagen bei der Neuordnung des
globalen Wettbewerbs. Sie entsprang dem Vorrang
der Ansprüche des Kapitals an das Sozialprodukt,
der die Ansprüche von Natur und Arbeit be-
schneidet. Dass die Deregulierung die Schere zwi-
schen den Einkommen der obersten Schicht sowie
denen der mittleren und unteren so weit geöffnet
hat, deutet darauf hin, dass die von den G-20 ver-
kündete Absicht, starkes, nachhaltiges und ausge-
glichenes globales Wachstum zu schaffen (Präam-
bel Ziffer 13), sich in ihr Gegenteil verkehrt, wenn
dieses Wachstum einseitig der Kapitalexpansion
dient. Nachhaltige Entwicklung ist nur mit einem
Wirtschaftswachstum vereinbar, das ohne Kosten-
abwälzung auf die Allgemeinheit erzielt wird. Es
darf weder zulasten der naturge gebenen Lebens-
und Produktionsgrundlagen gehen, des Naturka-
pitals, noch zulasten der gesellschaftlich gegebe-
nen Lebens- und Produktionsgrundlagen, des So-
zialkapitals. Dazu tragen zum Beispiel auch eine
Gleichheit der Bildungschancen und eine als ge-
recht empfundene Partizipation am Einkommens-
erwerb bei.

Die G-20 präzisieren ihre Absicht: Sie wollen zum
Zweck nachhaltigen Wachstums zum Beispiel
Messmethoden entwickeln, mit denen nicht nur
den „ökologischen Dimensionen der wirtschaft-
lichen Entwicklung“, sondern auch den „sozialen
Dimensionen“ besser Rechnung getragen werden
kann (Text Ziffer 5). Doch wollen sie nichts dage-
gen unternehmen, dass das Finanzkapital seine
Renditen zunehmend mithilfe des Staates erzielt.
Wo die Möglichkeiten der privaten Wirtschaft aus-
gereizt sind, da werden öffentliche Gelder abge-
schöpft.

So wie das Finanzkapital in der Finanzkrise ge-
schont wurde, wie die Millionen-Boni für Invest-
mentbanker bereits wieder sprudeln dürfen, wie
die seit Langem vorgeschlagene Steuer auf Fi-
nanztransaktionen im „Leaders’ Statement“ der
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G-20 nicht auftaucht und ein Austrocknen der
„Steueroasen“ nur allgemein erwähnt wird (Text
Ziffer 15), so ist in dem Dokument keine Rede
davon, dem Prinzip der Besteuerung nach der
Leistungsfähigkeit wieder mehr Geltung zu ver-
schaffen. Seit den 1970er Jahren sind die Steuern
auf Kapitalerträge und höchste Einkommen ge-
sunken; der Anteil der veranlagten Einkommen-
steuer am Steueraufkommen ist seit 1960 von 31
Prozent auf heute zwei Prozent gefallen. Das
oberste Hundertstel der Einkommen wurde 2005
im Durchschnitt mit 35 Prozent besteuert zuzüg-
lich eines geringen Prozentsatzes an Sozialversi-
cherungen. Ein alleinstehender Geringverdiener
dagegen zahlte einschließlich Sozialabgaben 47
Prozent. Würden die reicheren zehn Prozent wie-
der so besteuert wie 1960, hätte die öffentliche
Hand in Deutschland 110 Milliarden Euro mehr
Einnahmen pro Jahr.6 Dem steht gegenüber, dass
für 2009 die Neuverschuldung auf 126 Milliarden
Euro geschätzt wird.

Die Schonung der Reicheren wird damit gerecht-
fertigt, dass das Kapital ein scheues Reh sei, das
man nicht vergraulen dürfe, weil es sonst zu ande-
ren Standorten fliehe. Dass die Regierenden in ei-
nem so lukrativen Standort wie Deutschland ernst-
lich darauf hereingefallen sein könnten, ist allzu
unwahrscheinlich; dass sie zu den Einbläsern des
Standortarguments einen zu einseitigen Kontakt
haben, klingt schon plausibler. Vor allem zeugt es
von mangelndem Realitätssinn, denn seit die Völ-
ker dieser Welt ihre Probleme nur noch gemein-
sam lösen können, wird als erstes der Standort-
wettbewerb zwischen den Staaten kontraproduktiv
und dürfte nicht mehr akzeptiert werden, weder
als Richtschnur noch als Entschuldigung.

Eine besondere Form des Wettbewerbs zwischen
Staaten ist die Konkurrenz zwischen „härteren“
und „weicheren“ Währungen, die sich in der he -
rausgehobenen Rolle des Leitwährungslandes zu-
spitzt. Die USA haben seit der Neuordnung des
Weltwährungssystems 1944 auf diese Rolle bestan-
den, obwohl sich schon damals abzeichnete, dass
es angemessener wäre, eine Weltwährung sowie ei-
ne sie betreuende und überwachende „Clearing
Union“ einzuführen. Für ein Leitwährungsland ist
die Versuchung groß, mehr von der eigenen Wäh-
rung in Umlauf zu bringen, als es für die eigenen
Transaktionen braucht, sich in der eigenen Wäh-

rung zu verschulden, die weltweiten Ersparnisse
an sich zu ziehen (weil sie in Direktinvestitionen
und Dollar-Reserven angelegt werden) und mit
dem Geld der anderen den eigenen Überkonsum
zu finanzieren. Seit der Einführung flexibler
Wechselkurse 1973 und vor allem seit der ab 2001
von der US-Notenbank betriebenen Politik des bil-
ligen Geldes sind die USA dieser Versuchung in
solchem Umfang erlegen, dass ein gravierendes
globales Ungleichgewicht entstanden ist, in dem
„die ärmeren Länder die reicheren finanzieren“.7

Auch von diesem Ungleichgewicht ist bei den G-20
nicht die Rede, obwohl es zur Finanzkrise wesent-
lich beigetragen hat: Ohne das billige Geld der
amerikanischen Zentralbank wäre die Immobi-
lienblase nicht so groß geworden, dass sie platzen
musste. Doch Überschuldung und Importüber-
schuss der USA sind das dritte der drei Probleme,
die gelöst werden müssen, wenn es nicht zu erneu-
ten Finanzkrisen kommen soll. Ebenso wie in ei-
nem Importüberschuss kann sich die Verfolgung
der nationalen Interessen in einem gravierenden
Exportüberschuss auswirken, der andere Länder
am Aufbau eigener Industrien hindert und im ei-
genen Land die Nachfrage schwächt. 

Die Lösung liegt in einer Reform des Weltwäh-
rungssystems, die über die nationalen Währungen
eine globale stülpt, der die Funktion der Leit- und
Reservewährung übertragen wird.8 Sie könnte
vom Weltwährungsfonds verwaltet werden, der da-
für einst geschaffen wurde. Er würde dafür sorgen,
dass nationale Export- und Importüberschüsse zu-
rückgeführt sowie dennoch auftretende Defizite
aus einem gemeinsamen Reservefonds ausge-
glichen werden. 

Künftige – und schwerere – Finanzkrisen könnten
vermieden werden. Die Beschlüsse der G-20 sind
hoffentlich ein Anfang auf dem Weg, die Finanz-
märkte strikter zu regulieren, die Kapitalexpan-
sion auf nachhaltige Entwicklung zu begrenzen so-
wie internationale Ungleichgewichte durch Ein-
führung einer Weltwährung einzudämmen. Aber
hat die Weltgemeinschaft verstanden, dass allen
drei Forderungen der Imperativ zugrundeliegt,
kein Wachstum mehr zu dulden, das durch die Ab-
wälzung von Kosten auf die Gemeingüter er-
schlichen wird? �

6 Vgl. Gero Jenner, Das Pyramidenspiel, Wien 2008, Seite 29.

7 Harald Schumann/Christiane Grefe, Der globale Countdown, Köln
2008, Seite 131.
8 Vgl. Joseph Stiglitz, Die Chancen der Globalisierung, München
2006.
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Die zentrale Frage der ökonomischen Forschung
ist, wie man durch die Organisation des Wirtschaf-
tens das Problem der Knappheit lösen kann. Märk-
te, Unternehmen und der Staat lassen sich als ide-
altypische Organisationsweisen der Wirtschaft ver-
stehen; es sind spezifische Regelsysteme, die An-
reize schaffen und – mal besser und mal schlech-
ter – die Knappheit lindern. Anders als im Ordoli-
beralismus Deutschlands wurde im neoklassischen
Mainstream der zweiten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts die Frage nach der Organisation der
Wirtschaft entweder nicht oder so gestellt, dass die
Antworten unbrauchbar waren. Idealtypische
Märkte können in der neoklassischen Welt das
Knappheitsproblem weitestgehend lösen.

Wenn aber der Marktmechanismus so leistungsfä-
hig ist, warum gibt es dann Unternehmen? Konse-
quent wäre doch, alle Transaktionen über Märkte
zu organisieren. Die große wissenschaftliche Leis-
tung von Ronald Coase besteht darin, auf dieses Er-
klärungsvakuum aufmerksam gemacht und darauf
hingewiesen zu haben, dass man die Frage nach
der Organisationsweise der Wirtschaft nicht sinn-
voll stellen kann, wenn man ihre spezifischen Kos-
ten nicht versteht.1 Die neoklassische Theorie be-
schreibt eine Welt ohne Reibung, doch gerade die
Reibung ist der zentrale Erklärungsfaktor. Coase
nennt diese Reibung Transaktionskosten: Kosten,
die durch die Organisation des Wirtschaftens ent-
stehen. Wenn man verstehen möchte, welche Or-
ganisationsform der Wirtschaft in Abhängigkeit
von der jeweiligen Situation einer anderen Orga-

nisationsform überlegen ist, muss man die jeweils
spezifischen Transaktionskosten identifizieren,
quantifizieren und miteinander vergleichen. Diese
Überlegung ist der Ausgangspunkt der „neuen Ins -
titutionenökonomik“.

Elinor Ostrom und Oliver Williamson haben diesen
Ausgangspunkt gemein, jedoch entwickelten sie
ihre Forschungen in jeweils eigene Richtungen.
Beide stehen stellvertretend für eine Entwicklung,
die als vertragstheoretische Wende bezeichnet
werden kann. Das Hauptaugenmerk liegt dabei
nicht mehr auf den technologischen Bedingun-
gen der Produktion, sondern auf den Verträgen
und Regeln, die zur Realisierung möglicher Han-
delsgewinne Anwendung finden können.

Der Markt als effiziente Organisationsform 
für den Tausch privater Güter

Im Jahr 1968 veröffentlichte Garrett Hardin einen
wegweisenden Artikel, in dem er darauf hinwies,
dass bei sogenannten Allmende-Gütern die dezent -
rale Entscheidung über ihre Bereitstellung bzw.
Nutzung dazu führt, dass sie zu wenig bereitge-
stellt bzw. zu stark genutzt werden.2 Ein Blick in
die Tageszeitungen scheint ihm recht zu geben:
Derzeit werden zum Beispiel die Bestände an
Thunfisch oder Kabeljau so übernutzt, dass diese
Arten kurz vor der Ausrottung stehen, und zahlrei-
che Umweltprobleme weisen Elemente der „Tra-
gödie der Allmende“, also der Gemeindewiese, auf.
Wie Jared Diamond auf anschauliche Weise nachge-

Warum sind Institutionen wichtig? –
Zu den Ökonomie-Nobelpreisträgern 2009
Prof. Dr. Martin Kolmar
Institut für Finanzwissenschaft und Finanzrecht, Universität St. Gallen

Bedeutende Wissenschaft geht oft einfachen Fragen nach, deren Beantwortung das Verständnis der Wirklichkeit funda-

mental bereichert. Ronald Coase, der für seine Arbeiten im Jahr 1991 den Wirtschafts-Nobelpreis erhielt, stellte eine sol-

che Frage: Was ist der Unterschied zwischen dem Markt und den Unternehmen? Die diesjährigen Träger des Preises, Eli-

nor Ostrom und Oliver Williamson, haben auch solche einfachen Fragen nach der Rolle von Institutionen gestellt, und sie

stehen nicht nur in dieser Hinsicht in der Tradition von Coase.

1 Vgl. Ronald Coase, The Nature of the Firm, in: Economica 4, 1937,
Seiten 386–405; sowie derselbe, The Problem of Social Cost, in:
Journal of Law and Economics 3, 1960, Seiten 1–44.
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zeichnet hat, gibt es in der Menschheitsgeschichte
zahlreiche Beispiele für den Zusammenbruch gan-
zer Kulturen, die auf ein nicht gelöstes Allmende-
Problem zurückgeführt werden können.3

Allmende-Güter sind nach der gängigen Lehr-
buchdefinition Güter, die rivalisierend im Konsum
sind, von deren Nutzung aber Dritte nicht ausge-
schlossen werden können. Ein Beispiel ist Sauer-
stoff, der entweder von der einen oder der ande-
ren Person eingeatmet werden kann. Allerdings ist
es nicht oder nur unter extremem Aufwand mög-
lich, eine Person vom Einatmen des Sauerstoffs ab-
zuhalten. Ähnliche Probleme tauchen bei wan-
dernden Fischpopulationen auf. Im Gegensatz da-
zu gilt bei privaten Gütern ebenfalls die Rivalität
im Konsum, es ist aber Ausschließbarkeit gegeben.
Beispiele hierfür sind Konsumgüter wie Äpfel
oder Autos. 

Die Eigenschaft der Ausschließbarkeit hat wichtige
Bedeutung für die Institutionen, die an der Pro-
duktion und der Verteilung von Gütern beteiligt
sind. Zum Beispiel basieren Märkte auf der Garan-
tie des Privateigentums, das die Möglichkeit des
Ausschlusses voraussetzt. Die Überzeugung, dass
Märkte eine effiziente Institution sind, um private
Güter zu produzieren und zu verteilen, ist Teil der
ökonomischen Grundüberzeugung und hat seit
Adam Smiths Metapher von der unsichtbaren Hand
des Marktes verschiedene Untermauerungen ge-
funden. So erklärt die allgemeine Gleichgewichts-
theorie, die in der zweiten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts über weite Strecken prägend für das
ökonomische Denken war, die Funktionsweise des
Preismechanismus und die damit einhergehende
Effizienz des Marktergebnisses.4 Und Friedrich Au-
gust von Hayek hat immer wieder auf die Eigen-
schaft des Marktes verwiesen, lokal vorhandene In-
formationen so zu bündeln, dass die Leistungsfä-
higkeit des Gesamtsystems die Leistungsfähigkeit
eines zentral geplanten Systems um ein Vielfaches
übersteigt.5

Übernutzung und Unterangebot

Auf einem Markt ist es möglich, potenzielle Han-
delsgewinne auszuschöpfen, weil jeder Marktteil-
nehmer das Eigentum aller anderen respektieren
muss. Will er das Gut eines anderen Individuums

besitzen, muss er ihm einen für beide Seiten vor-
teilhaften Tausch vorschlagen. Wenn alle Tausch-
partner alle relevanten Informationen haben und
die miteinander geschlossenen Verträge auch
durchsetzbar sind, ist zu erwarten, dass die mög-
lichen Handelsgewinne ausgeschöpft werden und
dass sich die Marktteilnehmer auf das Angebot sol-
cher Güter spezialisieren, von denen sie sich die
größten Vorteile versprechen. Ein solcher idealer
Markt ist also in der Lage, zwei zentrale Probleme
zu lösen: erstens das Problem, bestehende Güter-
mengen effizient auf die Individuen zu verteilen,
und zweitens das Problem, jedem Individuum die
richtigen Anreize zur Investition und Produktion
zu geben. Diese letzte Eigenschaft resultiert da raus,
dass durch die Institution des Privateigentums je-
des Individuum sicher sein kann, dass es die Erträ-
ge seiner Investitionen wird realisieren können.

Diese Eigenschaften gelten auch, wenn die Markt-
teilnehmer nur unvollständig informiert sind, zwi-
schen ihnen aber hinreichend großer Wettbewerb
existiert. Wettbewerb ist ein Regulativ zu den po-
tenziellen Vorteilen für Einzelne, die durch Macht-
positionen aufgrund eines Informationsvor-
sprungs resultieren können.

Wenn ein Ausschluss von der Nutzung aber nicht
möglich ist, kann ein Markt nicht funktionieren, da
die Güter auch ohne Gegenleistung von Dritten
konsumiert werden können. Dies ist insbesondere
für Investitionsentscheidungen ein Problem, da die
Investoren nicht sicher sein können, dass sie die Er-
träge ihrer Investitionen auch genießen können.
Die Nutzung der Allmende ist ein Beispiel für ein
solches Anreizproblem auf Ebene der Investitio-
nen: Könnte man die Gemeindewiese nur in einer
Periode zur Fütterung des Viehs nutzen, wäre es ef-
fizient, sie vollständig abzuweiden; welche Kühe
wie viel Gras fressen, ist für die Effizienz unerheb-
lich. Ein Problem entsteht erst aus der Tatsache,
dass die Weide auch in der nächsten Periode zur
Fütterung genutzt werden soll. Somit stellt ein Ver-
zicht der Nutzung heute eine Investition in die
möglichen Erträge der Wiese morgen dar. Die Kos-
ten eines Verzichts auf Nutzung in Form von
schlechter ernährtem Vieh oder Zufütterung wer-
den damit vollständig vom einzelnen Nutzer getra-
gen, die Erträge fallen aber allen Nutzern zu, so-
dass es einen Anreiz zur Übernutzung gibt.

Genau genommen ist eine Gemeindewiese ein
schlechtes Beispiel für ein Allmende-Gut, weil in
vielen Fällen eine Parzellierung der Wiese und die
Einführung von Privateigentum möglich sind, die
Allmende also in diesen Fällen zu einem privaten

3 Vgl. Jared Diamond, Collapse, London 2005.
4 Siehe etwa Gérard Debreu, Theory of Value, New York 1959.
5 Vgl. Friedrich August von Hayek, Wirtschaftstheorie und Wissen,
Tübingen 2007.
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Gut wird. Nach der gängigen ökonomischen Leh-
re würde daher die Lösung des Problems in der
Schaffung von Privateigentum liegen. Da aber Pri-
vateigentum und funktionierende Märkte nur not-
wendige, aber nicht hinreichende Bedingungen
für eine effiziente Steuerung sind, ist die Erfor-
schung alternativer Steuerungsmechanismen von
zentraler Bedeutung, um die Vor- und Nachteile
alternativer Organisationsweisen des Wirtschaf-
tens besser zu verstehen. Darüber hinaus ist klar,
dass es zahlreiche und gesellschaftlich wichtige
Beispiele für „echte“ Allmende-Güter gibt, sodass
das gewonnene Wissen in diesen Bereichen an-
wendbar sein kann. Der Begriff Gemeinschaftsgut
soll hier verwendet werden, wenn ein rivalisieren-
des Gut gemeint ist, das nicht Privateigentum ist
und nicht durch den Marktmechanismus verteilt
wird. Die unzureichende Bereitstellung eines riva-
lisierenden Guts in einer Situation ohne Institu-
tionen – seien es Märkte oder andere – wird All-
mende-Problem genannt.

Regeln für die Bewirtschaftung
von Gemeinschaftsgütern

Das Allmende-Problem gibt nur einen theoreti-
schen Referenzpunkt an, der aufzeigt, welche
„Rückfallposition“ eine Gesellschaft hat, wenn sie
keine Institutionen entwickelt, die das stets poten-
ziell existierende Anreizproblem lösen. Institutio-
nen und kooperatives Verhalten existieren daher
gedanklich immer vor dem Hintergrund von
nichtkooperativem Verhalten. Kooperation, wie
Jack Hirshleifer es formulierte, entsteht stets im
Schatten des Konflikts.6 An diesem Punkt stellt
sich die zentrale Frage nach den Institutionen, die
einer Gesellschaft zur Verfügung stehen, um das
Allmende-Problem zu lösen. Dabei ist zum einen
wichtig zu verstehen, welche Mechanismen prinzi-
piell zur Verfügung stehen. Zum anderen sind die
Anwendungsbedingungen dieser Mechanismen
entscheidend bei der Beantwortung der eher wirt-
schaftspolitisch-normativen Frage, wie man mit
Allmende-Problemen umgehen sollte.

Elinor Ostroms Forschung beginnt, wenn man so
will, an diesem Punkt.7 Dabei fällt ihr multidiszi-
plinärer Forschungsansatz auf, in dem sie experi-
mentelle Methoden mit Fallstudien verknüpft. Un-
ter Ökonomen schien klar zu sein, dass Gemein-
schaftseigentum an Gütern kein überzeugender

Weg ist, Anreizprobleme zu lösen, da die indivi-
duellen und die gesellschaftlichen Anreize zu weit
auseinanderfallen. Gemeinschaftseigentum erzeu-
ge selbst eine Form des Allmende-Problems. Wenn
dies aber so ist, bleibt nur noch die Bereitstellung
der Gemeinschaftsgüter durch den Staat. Aller-
dings gibt es in der Realität zahllose Beispiele des
gelungenen dezentralen Umgangs mit dem All-
mende-Problem, und häufig ist es gerade eine
Form des Gemeinschaftseigentums, die ein nach-
haltiges Bewirtschaften ermöglicht. 

Eine der zentralen Leistungen Elinor Ostroms be-
steht darin, durch viele Studien diese unterschied-
lichen Mechanismen erfasst und strukturiert zu
haben, sodass sie in ihrer Systematik verstehbar
werden. So konnte gezeigt werden, dass neben der
individuellen Bereitschaft, freiwillig an der Lösung
von Allmende-Problemen mitzuwirken, Institutio-
nen in einem engeren Sinn eine wichtige, wenn
auch komplexe Rolle spielen. Sie betrifft sowohl
die individuelle Motivation als auch die äußeren
Anreize. Hierbei erwies sich die vertragstheoreti-
sche Wende in der Institutionenökonomik als
fruchtbar, da sie erlaubte, den Fokus auf die mit
dem Gemeinschaftseigentum einhergehenden
formellen und informellen Regeln zu legen, de-
nen Mitglieder einer Gruppe unterliegen. Die Ar-
beit von Ostrom zeigt auf, dass drei Klassen von Re-
geln existieren, die bei einer Bewirtschaftung von
Gemeinschaftsgütern zur Anwendung kommen:

� „Boundary Rules“ geben an, welcher Personen-
kreis in die Gruppe der das Gemeinschaftsgut nut-
zenden Personen aufgenommen wird. Dabei stellt
sich heraus, dass sich die unterschiedlichen Bewirt-
schaftungsmodelle unterscheiden nach Wohnsitz
oder Mitgliedschaft, persönlichen Attributen wie
Alter, ethnische Zugehörigkeit, Kaste, Ausbildung
sowie dem Verhältnis zwischen Person und Res-
source (Gewohnheitsrecht durch langfristige Nut-
zung, Nutzung spezieller Technologien wie dem
Netztyp beim Fischen sowie temporärer Rechte
durch ein anerkanntes Zuordnungsverfahren).

� „Position Rules“ geben an, welche speziellen Po-
sitionen zur Überwachung der Bewirtschaftungsre-
geln geschaffen und wie sie ausgefüllt werden. Da-
bei ist Überwachung nötig, wenn die Ressource
wertvoll genug ist, gut angeeignet werden kann
und hinreichende Größeneffekte der Überwa-
chung existieren. Allerdings scheint in vielen Fäl-
len die Funktion der Überwachung eher symbo-
lisch zu sein und der Erfolg nicht auf der Aus -
übung von Zwangsgewalt zu basieren. Darüber hi -
naus werden häufig Sanktionsregeln geschaffen,
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die von Strafzahlungen über einen teilweisen Ver-
lust der Nutzungsrechte bis hin zu Haftstrafen rei-
chen.

� „Choice Rules“ legen fest, was eine spezifische
Person in einem bestimmten Umweltzustand tun
darf, tun kann bzw. nicht tun darf. Die Regeln be-
stehen fast immer aus zwei Komponenten: einer
Zuweisungsregel (gegeben zum Beispiel durch ei-
nen Prozentsatz der Gesamtmenge der Ressource,
einer Menge der Ressource oder einem zeitlichen
bzw. räumlichen Nutzungsrecht) sowie einer Spe-
zifikation eines persönlichen Attributs wie der
Landgröße, der vergangenen Nutzung, der Lage
des Landes oder dem Bedarf der Person, die die
Nutzung bestimmen.

In der Realität findet sich eine auf den ersten Blick
überwältigende Vielfalt an Kombinationen dieser
Regeltypen bei der Bewirtschaftung von Gemein-
schaftsgütern. Zwischen den beiden extremen Or-
ganisationsformen der Wirtschaft – Privateigen-
tum in Kombination mit dem Marktmechanismus
und zentralisierte Regulierung durch staatliche
Entscheidungsträger – existiert ein dritter Weg der
Lösung von Anreizproblemen: das Selbstmanage-
ment innerhalb der Gruppe von Betroffenen, das
nicht auf Privateigentum, sondern auf Gemein-
schaftseigentum mit spezifischen Regeln basiert. 

Diese Organisationsform wurde lange Zeit von
Vertretern des ökonomischen Mainstream nicht in
Betracht gezogen und spielte auch für die Politik-
beratung – insbesondere in der Entwicklungspoli-
tik – keine Rolle. Ein solches Denken in dezentra-
len Strukturen hat seine geistigen Wurzeln in den
Arbeiten zur politischen Ökonomie von James
Buchanan sowie den Arbeiten von Hayeks über die
Relevanz lokalen Wissens. Eine wesentliche Leis-
tung Ostroms ist, die Tatsache ins Bewusstsein ge-
rückt zu haben, dass dieser dritte Weg in der Praxis
vielfach erfolgreich beschritten wird.

Voraussetzungen von 
Kooperation und Selbstmanagement

Fraglich ist, ob diese Ergebnisse darauf beruhen,
dass in den gängigen ökonomischen Theorien we-
sentliche Variablen fehlen, die dafür verantwort-
lich sind, dass die Realität nicht erklärt werden
kann, oder ob die untersuchten Gesellschaften
noch nicht die Überlegenheit der von Ökonomen
vorgeschlagenen neuen Organisationsformen ver-
standen haben. Die Leistungsfähigkeit der auf
dem Weg der kulturellen Evolution entstandenen

Lösungsmodelle sollte keinesfalls unterschätzt
werden, sodass auf den ersten Blick der Rechtferti-
gungsdruck auf den einfachen Modellen des
Mainstream lastet. Man sollte sich aber die Ant-
wort auf diese provokative Frage auch nicht zu ein-
fach machen, wenn es darum geht, aus der Analy-
se Ostroms Schlussfolgerungen für derzeitige bzw.
zukünftige Allmende-Probleme zu ziehen. 

Erstens zeigen die Arbeiten zwar, dass Systeme des
Gemeinschaftseigentums mit Selbstmanagement
funktionieren, nicht aber, dass sie teilweise besser
funktionieren als mit dem Marktmechanismus ge-
paartes Privateigentum. Wenn es sich beim Ge-
meinschaftsgut um ein privates Gut handelt, lohnt
sich ein Rückgriff auf von Hayek, der betont hat,
dass in solchen Fällen gerade Märkte das Problem
des nur lokal verfügbaren Wissens in den Griff be-
kommen. Zweitens legt eine Analyse der Bestim-
mungsfaktoren von Kooperation einige Grund-
pfeiler für das erfolgreiche dezentrale Manage-
ment frei: Kooperation wird erleichtert, wenn die
Vertragspartner wiederholt miteinander interagie-
ren und genügend weit in die Zukunft reichende
Interessen haben, wenn die Gruppe relativ klein
und wenn sie bezüglich ihrer Mitglieder stabil ist.
Darüber hinaus legt die sozialpsychologische For-
schung nahe, dass die Identifikation der Gruppen-
mitglieder miteinander und mit der gemeinsamen
Sache die Bereitschaft zur Kooperation erhöht.

Für viele der von Ostrom untersuchten Beispiele
treffen diese Bedingungen zu, und es ist weitge-
hend unstrittig, dass sie auch in kleinräumigen
und traditionellen Strukturen, wie der lokalen Be-
wirtschaftung von Wäldern, Bewässerungssyste-
men oder Fischgründen, funktionieren. Dies hat
wichtige Folgen für die Entwicklungspolitik, den
Umgang mit dem Subsidiaritätsprinzip und den
föderalen Aufbau von Staaten. Bei den Problemen
wie der Überfischung der Meere oder dem vom
Menschen verursachten Klimawandel sind diese
Bedingungen aber nicht erfüllt, sodass unklar ist,
inwieweit das Wissen auf diese Bereiche übertrag-
bar ist. Leider handelt es sich in diesen Bereichen
um echte Allmende-Güter, bei denen der Markt
nicht funktionieren kann, sodass wir uns bei ihrer
Lösung mit nur sehr dürftigem Kartenmaterial auf
den Weg machen müssen.

Was ist der Staat? – 
Eine differenzierte Betrachtung

Die Arbeiten von Ostrom stellen auch das Verständ-
nis vom Staat auf die Probe. Wird nach dem Staat
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gerufen, handelt es sich dabei oft um ein nebulö-
ses Wesen, das sich gerade aufgrund seiner man-
gelnden Fassbarkeit hervorragend für Projektio-
nen eignet. So wird in der Wohlfahrtsökonomik
mit der Fiktion eines wohlwollenden Planers gear-
beitet, eine Annahme, die gerade in der politi-
schen Ökonomie kritisiert wird. Im Sinne der ver-
tragstheoretischen Wende kann der Staat als ein
Regelsystem aufgefasst werden, das bestimmte Auf-
gabenbereiche schafft, die von den Individuen
ausgefüllt werden, sei es als Präsident, Minister, Be-
amter oder staatlicher Angestellter. Um den Be-
griff des Staates besser zu verstehen, ist es nützlich,
mit Oliver Williamson zwischen vier unterschied-
lichen institutionellen Ebenen der Analyse gesell-
schaftlicher Prozesse zu unterscheiden:8

� Gesellschaftliche Einbettung (Ebene 1): Auf
dieser Ebene finden sich informelle Institutionen
wie Bräuche, Traditionen, Normen und Moral. Sie
wurden üblicherweise von Ökonomen nicht ins
Zentrum der Analyse gerückt, sondern bilden den
Hintergrund, vor dem eine Gestaltung von Institu-
tionen erfolgt.

� Institutionelle Umwelt (Ebene 2): Auf dieser
Ebene sind die formalen Regeln angesiedelt, zum
Beispiel die Verfassung und die untergeordneten
Gesetze einer Gesellschaft. Hier wird etwa auch
der föderale Aufbau eines Staates vorgegeben.

� Governance-Strukturen (Ebene 3): Hier sind
die auf der Ebene der institutionellen Umwelt vor-
gesehenen Institutionen angesiedelt. Sie können
politisch (zum Beispiel das Parlament, Ministe-
rien, Gerichte) oder ökonomisch (zum Beispiel
Aktiengesellschaften, Stiftungen) sein.

� Ressourcenallokation (Ebene 4): Die überge-
ordneten Ebenen bilden den Hintergrund, vor
dem die ökonomischen Entscheidungen der In-
dividuen ablaufen. Hierzu zählen die individuel-
len Nachfrage- und Angebotsentscheidungen,
die durch die institutionelle Umwelt gesteuert
werden.

Im Sinne dieser Struktur folgt, dass die Ebene 3
bei der Bereitstellung von Gemeinschaftsgütern
eine Form von Staatlichkeit darstellt, da innerhalb
oder außerhalb eines Staatswesens eine institutio-
nelle Umwelt zusammen mit Governance-Struktu-
ren geschaffen wird, der sich Individuen freiwillig

unterwerfen. Fraglich ist, an welcher Stelle Syste-
me des Selbstmanagements in die obige Struktur
eingeordnet werden. Wenn sie innerhalb eines
Staatswesens mit einem gefestigten Rechts- und
Rechtsdurchsetzungssystem (Ebene 2) stattfinden,
können sie auf die gegebenen Spielregeln zurück-
greifen und sind damit als Governance-Strukturen
auf Ebene 3 interpretierbar. Sie lassen sich aber
auch selbst als Schaffung einer institutionellen
Umwelt (Ebene 2) verstehen, denn der Staat ist
ebenfalls ein Selbstmanagement einer Gruppe
durch die Schaffung von Regeln. Allerdings tritt
in dieser Sichtweise stärker als in der ersten Inter-
pretation hervor, dass solche Regelsysteme selbst-
durchsetzend sein müssen, da sie nicht auf die
Zwangsgewalt eines vorgelagerten Staates zurück-
greifen können. Die Schaffung einer individuel-
len Motivation, die selbstgeschaffenen Regeln ein-
zuhalten, tritt dabei ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit.

Unterschiede zwischen 
Markt und Unternehmen

Diese Überlegungen bauen eine Brücke zu den
Arbeiten Oliver Williamsons.9 Sein wesentliches Ver-
dienst liegt in den Beiträgen zur Klärung der Fra-
ge, warum es Unternehmen gibt bzw. was der
Unterschied zwischen der Organisationsform
Markt und der Organisationsform Unternehmen
ist. Seine Arbeiten haben wesentliche Impulse ge-
geben sowohl für das volkswirtschaftliche Denken
über Institutionen und die richtige Regulierungs-
und Wettbewerbspolitik als auch für das betriebs-
wirtschaftliche Denken über die richtige Integra-
tionstiefe von Unternehmen.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist eine simple
Beobachtung: Untersucht man das Verhalten von
Unternehmen innerhalb einer Wertschöpfungs-
kette, lassen sich mindestens drei Organisations-
weisen unterscheiden: Manche Unternehmen
kaufen Vorprodukte auf sogenannten Spot-Märk-
ten spontan bei Bedarf ein, andere Unternehmen
schließen langfristige Verträge über die Lieferung
von Vorprodukten, und wiederum andere Unter-
nehmen stellen die Vorprodukte selbst her. Darü-
ber hinaus ist das Steuerungsmodell dieser
Schnittstellen nicht ein für alle mal vorgegeben,
sondern verändert sich über die Zeit, wie die In-
und Outsourcing-Wellen zeigen. Damit stellt sich

8 Vgl. Oliver Williamson, The New Institutional Economics: Taking
Stock, Looking Ahead, in: Journal of Economic Literature 38, 2000,
Seiten 595–613.
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amsons: Oliver Williamson, Markets and Hierarchies. Analysis of
Antitrust Implications, New York 1975, sowie derselbe, The Econo-
mic Institutions of Capitalism, New York 1985.



die Frage, ob die spezifische Organisation der
Schnittstelle zwischen Vorprodukt und Endpro-
dukt für das Wirtschaftsergebnis eine Rolle spielt.

Williamson hat eine provozierende Frage gestellt,
die als Williamson-Puzzle in die Literatur einge-
gangen ist: Angenommen, zwei voneinander un-
abhängige Unternehmen produzieren Güter mit
einem bestimmten Gewinn. Warum kann man die
beiden Unternehmen nicht zu einem zusammen-
schließen und alles unverändert lassen, außer in
Bereichen, in denen die dezentralen Aktivitäten
offensichtlich ineffizient sind? Auf diese Weise
müss te sich ein mindestens ebenso großer Gewinn
wie bei getrennten Unternehmen ergeben. Zu En-
de gedacht sollte man die gesamte Ökonomie als
ein großes Unternehmen organisieren. Damit hät-
te man aber eine Form der Zentralverwaltungs-
wirtschaft geschaffen.

Williamsons Antworten führten mit zur vertrags-
theoretischen Wende in der ökonomischen For-
schung. Unternehmen sind spezifische vertragli-
che Strukturen auf Ebene 3, die „eingehängt“ sind
in die Kultur (Ebene 1) und die allgemeinen Ge-
setze (Ebene 2) eines Landes. Unternehmen
zeichnen sich dabei durch die Elemente hierar-
chische Organisation, geringe Anreize für die Mit-
arbeiter und – als Kompensation – relativ starke di-
rekte Kontrolle aus. Märkte funktionieren umge-
kehrt ohne hierarchische Organisation und Kont -
rolle, aber mit starken Anreizen. Dabei bilden die-
se vertraglichen Strukturen jeweils nur die End-
punkte eines Kontinuums möglicher Organisa-
tionsformen.

Transaktionskosten aufgrund
unvollständiger Verträge

Die Transaktionskosten auf dem Markt und von
Unternehmen werden in diesem Ansatz durch die
Unmöglichkeit erklärt, Transaktionen vollständig
durch Verträge abzusichern: Wenn es möglich wä-
re, eine beliebig komplizierte Transaktion durch
einen Vertrag zu strukturieren, wäre der Unter-
schied zwischen Markt und Unternehmen hinfäl-
lig. Williamson hat zahlreiche Ursachen für die Un-
vollständigkeit von Verträgen herausgearbeitet
und gezeigt, wie sich diese Unvollständigkeit auf
die jeweiligen Transaktionskosten auswirkt. Seine
berühmteste Überlegung ist: Mit dem Beginn ei-
ner Geschäftsbeziehung findet eine fundamentale
Transformation statt; vor Beginn existiert eine Si-
tuation des gegenseitigen Wettbewerbs, die durch
das Zustandekommen der Geschäftsbeziehung in

die Situation eines gegenseitigen Monopols ver-
wandelt wird. Dies ist ohne Relevanz, solange sich
beide Seiten entweder vor Beginn in einem voll-
ständigen Vertrag binden können oder sich im
Laufe der Geschäftsbeziehung keine gegenseiti-
gen Abhängigkeiten bilden. Solche Abhängigkei-
ten entstehen aber, wenn die Vertragspartner In-
vestitionen tätigen müssen, deren Wert innerhalb
der Geschäftsbeziehung größer ist als außerhalb.
Aus solchen beziehungsspezifischen Investitionen
entsteht ein Potenzial für Ausbeutung, das soge-
nannte Hold-up-Problem, das dazu führen kann,
dass profitable Projekte nicht zustande kommen.
Markt und Unternehmen wirken unterschiedlich
auf dieses Problem. Transaktionskosten entstehen
in dieser Theorie aufgrund vertraglicher Unvoll-
ständigkeiten.

Zur Veranschaulichung diene ein einfaches Bei-
spiel: Ein Zulieferer Z ist Hersteller von Beschlä-
gen für Möbel. Er kann durch eine Investition von
100 000 Euro seine Produktionsanlagen so verän-
dern, dass er speziell für einen Möbelhersteller M
Beschläge anfertigen kann. Tut er dies, und passt
auch der Hersteller seine Produktion so an, dass
er die Beschläge einbauen kann, steigt der erwar-
tete Umsatz des Möbelherstellers um 400 000 Eu-
ro im Vergleich zum Einbau von Standardbeschlä-
gen. Die Kosten der Anpassung bei M seien eben-
falls 100 000 Euro. Allerdings kann Z die spezi-
fisch hergestellten Beschläge nur an M verkaufen,
und M kann aufgrund der Umrüstung nur Be-
schläge von Z verwenden. Die Investition ist be-
ziehungsspezifisch. Z und M haben einen Anreiz,
miteinander in eine Geschäftsbeziehung einzutre-
ten, da Handelsgewinne von 400 000 Euro minus
100 000 Euro minus 100 000 Euro gleich 200 000
Euro existieren. 

Wenn sie vor Beginn der Geschäftsbeziehung ei-
nen Vertrag über die Aufteilung der Handelsge-
winne schließen können, ist davon auszugehen,
dass ein effizienter Vertrag geschlossen wird. Ist
dies nicht möglich, so entsteht ein potenzielles
Problem, da sich nach den Investitionen Z und M
in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis
befinden: Z kann versuchen, M auszubeuten, da es
für M kostspielig ist, seine Produktionsanlagen
wieder so umzurüsten, dass auch andere Beschläge
verwendbar sind, und M kann versuchen Z auszu-
beuten, da dieser die Beschläge nur an M verkau-
fen kann und ebenfalls eine kostspielige Umrüs-
tung tätigen müsste, um wieder flexibel zu sein.
Die Organisationsformen Markt und Unterneh-
men beeinflussen den Grad der jeweiligen Abhän-
gigkeit, da sich der Drohpunkt einer Beendigung
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der Geschäftsbeziehung verändert: Auf einem
Markt beendet man die Zusammenarbeit zwischen
M und Z, in einem integrierten Unternehmen
kündigt man dem jeweiligen Manager.

Fließender Übergang vom
Wettbewerb zur Zentralverwaltung

Mit der Theorie von Williamson lässt sich besser
verstehen, unter welchen Voraussetzungen die
drei idealtypischen Organisationsformen für eine
Transaktion jeweils möglichst effizient sind:

� Schnittstelle Markt, Zukauf auf Spot-Märkten:
Unternehmen haben keinen Anlass zur Integra-
tion, falls die Vorleistung keine Beziehungsspezi-
fität aufweist und die Anzahl von Anbietern und
Nachfragern hinreichend groß ist, um eine Situa-
tion vollständigen Wettbewerbs zu erzeugen. Dies
ist in der Regel bei standardisierten Produktionen
zu erwarten. In dem Fall genügt es, den Bedarf
kurzfristig auf Märkten zu decken, und es gibt kei-
nen Anreiz, eine solche Beziehung zu verändern.

� Schnittstelle Markt, langfristige Verträge: Eine
Geschäftsbeziehung kann zwischen juristisch selb-
ständigen Unternehmen mithilfe langfristiger Ver-
träge erfolgen, wenn die notwendigen Investitio-
nen einen gewissen Grad an Beziehungsspezifität
aufweisen, dem aber durch langfristige Verträge
Rechnung getragen werden kann, weil in ihnen al-
le relevanten Elemente glaubwürdig vertraglich
geregelt werden können.

� Schnittstelle Unternehmen: Wenn beziehungs-
spezifische Investitionen auf unvollständige Ver-
träge stoßen, tritt das Hold-up-Problem auf, sodass
Bedingungen existieren können, unter denen ei-
ne Integration beider Stufen der Wertschöpfung
in einem Unternehmen Vorteile gegenüber dem
Markt bieten.

Der Übergang zwischen völlig atomistischen Märk-
ten und einer völlig zentralverwalteten Wirtschaft
ist also fließend, und klassische volkswirtschaftli-
che Diskussionen über Markt- versus Staatswirt-
schaft bekommen eine neue, weniger ideologische

Perspektive. Aber auch die praktische Relevanz ist
zum Beispiel für die Frage nach In- oder Outsour-
cing klar. Diese Sichtweise auf das Organisations-
problem macht die Theorien Williamsons sowohl
für die volkswirtschaftliche als auch für die be-
triebswirtschaftliche Forschung höchst relevant,
und sie baut eine Brücke zwischen den beiden Dis-
ziplinen.

Institutionen in Wirtschaftstheorie 
und Wirtschaftspolitik

Eine wichtige Lehre aus den Arbeiten Williamsons
ist, dass ein Markt und damit Privateigentum nur
dann das volkswirtschaftliche Anreizproblem zu-
friedenstellend lösen kann, wenn entweder Wett-
bewerb existiert oder in Verträgen alle anreizrele-
vanten Elemente glaubwürdig festgelegt werden
können. Ist dies nicht möglich, und entstehen bei-
spielsweise aufgrund beziehungsspezifischer In-
vestitionen Abhängigkeiten, so muss der Investor
die Kosten der Investition tragen, ein Teil der Er-
träge fällt aber dem anderen Vertragspartner zu.
Dies ist exakt das Problem, das dem Allmende-
 Problem zugrunde liegt. Die möglichen Ursachen
für das Auftreten des Problems sind unterschied-
lich, aber die von Ostrom und Williamson entwickel-
ten Theorien über organisatorische Lösungsmo-
delle basieren aufgrund der identischen Problem-
struktur auf den gleichen theoretischen Baustei-
nen, wie zum Beispiel individuelle Motivation, Re-
putation und Glaubwürdigkeit. 

Die Arbeiten beider Wissenschaftler haben einen
wichtigen Beitrag dazu geleistet, das Problem der
Anreizsteuerung durch Institutionen aus der rich-
tigen Perspektive wahrzunehmen. Darüber hinaus
liefern sie wichtige Einsichten in die Rolle von Ins -
titutionen zur Lösung dieses Problems. Dennoch
bleibt viel ungeklärt: Wichtige Fragen werden der-
zeit etwa bezüglich der kulturellen und motivatio-
nalen Einbettung (Ebene 1) gestellt, und anders
als früher verstehen Ökonomen immer besser,
dass es keine allgemeingültige Theorie guter Insti-
tutionen gibt. Details sind wichtig. Das macht die
Übertragung der Erkenntnisse in die wirtschafts-
politische Beratung kompliziert. �
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Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen? –
Eine Analyse gesellschaftlicher Wertemuster

Seit einiger Zeit ist zu beobachten, dass in Deutschland die Idee des bedingungslosen Grundein-
kommens als Alternative zur gängigen Sozialstaatspraxis kontrovers diskutiert wird. Unzählige Po-
lemiken dagegen, viele Apologien dafür und manche abwägenden Überlegungen sind bereits ge-
druckt oder vorgetragen worden, von Wirtschafts- und Politikeliten ebenso wie von engagierten
Bürgern. Die Idee offenbarte sich dabei kurzerhand als spannungsreiches Instrumentarium, das
unterschiedliche gesellschaftliche Werteorientierungen zum Vorschein bringt. Denn wer seine Mei-
nung zum Grundeinkommen kundtut, verrät meist mehr über sich und seine eigenen normativen
Hintergründe, als bei der bloßen Einschätzung einer politischen Perspektive zu er-
warten wäre.

Anstatt in den Chor der Jubilierenden und Schimpfenden einzustimmen, hat sich
unter Federführung Michael Opielkas ein Forscherteam formiert, das in einer em-
pirischen Analyse die Zusammenhänge sozialer Werteorientierungen mit der Idee
des Grundeinkommens genauer untersuchen wollte. Die Ergebnisse dieses Pro-
jekts liegen inzwischen in Buchform vor – und bieten allerhand interessante Funde.

Opielka, Professor für Sozialpolitik an der Fachhochschule Jena, stellt mit seinen
Kollegen einleitend fest, dass „die Idee des Grundeinkommens in konträren politi-
schen und sozialen Gruppen Zustimmung findet“, wobei dieses „transzendierende
Moment“ die Frage aufwirft, inwieweit das Grundeinkommen an strukturelle ge-
sellschaftliche Wertemuster anknüpft – etwa an verschiedene Gerechtigkeitside-
ale. Die Hauptintention der Autoren wird hier bereits deutlich. Es sollen jene Fak-
toren erklärt werden, die viele Stellungnahmen zum Grundeinkommen
beeinflussen: soziale Wert- und Moralvorstellungen.

Für die Studie wurden zahlreiche Interviews geführt, deren Ergebnisse hier zusammengefasst sind.
Nach einer anfänglichen Übersicht, die Werte als Gegenstand der soziologischen Theorie und em-
pirischen Sozialforschung behandelt, sowie einer Auslotung verschiedener Gerechtigkeitskonzepte
(Leistungs-, Verteilungs-, Bedarfs- und Teilhabegerechtigkeit) in ihrem Verhältnis zum Grundein-
kommen, geht es bereits an die Rekapitulation der Gespräche. Sowohl einzelnen Personen als auch
Fokusgruppen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und soziale Arbeit wurden Fragen zum Grund-
einkommen gestellt, die mit der Methode der Deutungsmusteranalyse ausgewertet wurden. Die qua-
litativen Aussagen sind weder repräsentativ noch lassen sie Rückschlüsse auf die tatsächliche Prak-
tikabilität eines Grundeinkommens zu, „gleichwohl dürfte der Erkenntniswert erheblich sein“. Denn
zu den unterschiedenen Themen „Menschenbild“, „operative Gerechtigkeit“ und „politischer Vollzug“
zeigen sich nicht selten gegensätzliche oder ambivalente normative Bezüge, die das Grundeinkom-
men zu entlarven vermag.

Die Realisierung eines Grundeinkommens, das zeigt die Studie nachdrücklich, scheint weniger direkt
von politischen und ökonomischen als von normativen Gründen abzuhängen, die es zu kennen gilt.
Durch diesen überaus heterogenen Normen-Dschungel, speziell in Gerechtigkeitsfragen, navigiert die
Publikation jedoch sicher und aufschlussreich, womit sie nicht nur zur Grundeinkommensdebatte,
sondern zum gesamten Diskurs um die Zukunft der Wohlfahrtsstaaten einen konstruktiven, wert-
vollen Beitrag leistet. �

Philip Kovće

Zu einem Buch von Michael Opielka et al.

� Michael Opielka/Matthias
Müller/Tim Bendixen/Jesco
Kreft, Grundeinkommen und
Werteorientierungen. Eine em-
pirische Analyse, VS Verlag,
Wiesbaden 2009, 166 Seiten.
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Einer seiner letzten öf-
fentlichen Auftritte war
sein Vortrag zur „Ludwig-
Erhard-Lecture“, gehal-
ten zwei Tage nach der
Wahl zum Bundestag und
nur wenige Wochen vor
seinem Tod. Wir sagen
das nicht mit Stolz, denn
es ist nicht unser Ver-
dienst, dass Otto Graf
Lambsdorff auch im Gebot

seiner selbst auferlegten Pflichterfüllung so war,
wie er eben war. Wir sagen es mit Bewunderung
für die Energie eines Mannes, der sein Wort hält –
und sei es sitzend vor dem Mikrofon: Es gilt die ge-
gebene Zusage. Zu seinem Auftritt ließ Lambsdorff
sich von einem Helfer bis vor den Vortragssaal des
Bonner Universitätsclubs fahren. Er erschien, vor-
bereitet und pünktlich wie eh und je, denn: „Ich
hatte zugesagt.“

So war er und so wird er nicht nur den Mitgliedern
der Ludwig-Erhard-Stiftung in Erinnerung blei-
ben. Sie haben ihn als klugen Ratgeber für das
Wohl der Stiftung und für die Pflege der Erinne-
rung an Ludwig Erhard, den Gründer und Spiritus
Rector der Stiftung, im beratenden Gespräch er-
lebt. Erlebt, nicht in schriftlichen Voten nachgele-
sen: Es hat, soweit erinnerlich, keine Jahresver-
sammlung und keine Preisverleihung gegeben, an
der Otto Graf Lambsdorff nicht teilgenommen hätte,
wenn es ihm mit Blick auf den Terminkalender ei-
nes amtshohen Politikers irgend möglich war. Zu-
rückhaltend bei der Wortmeldung, aber immer
hilfreich für den Fortgang der Beratungen und
die Wertbeständigkeit von gelegentlich ohne Vor-
bereitungen zu fassende Beschlüsse: Das preußi-
sche „ich dien’“ galt ihm überall, wo er sich zum
Engagement bereit erklärt hatte.

Dass Karrieren nicht immer ruhig verlaufen und
dass Beweglichkeit eine Pflicht sein kann, hat
Lambsdorff schon als Kind in seiner Familie als He -
rausforderung erlebt. Otto Friedrich Wilhelm von der
Wenge Graf Lambsdorff wurde 1926 in Aachen gebo-
ren. Die Familie des Vaters entstammte westfäli-

schem Adel. Der junge Lambsdorff verbrachte die
Schulzeit in Berlin und auf der Ritterakademie in
Brandenburg. Dann kam die Einberufung an die
Front. Als Kriegsversehrter kehrte Lambsdorff 1946
aus der Gefangenschaft zurück. Die durch eine
Verwundung notwendig gewordene Oberschenkel -
amputation erlebte und erlitt er bis zu seinem Tod
als Herausforderung, an der die Öffentlichkeit
tunlichst nicht mehr teilzuhaben hatte als durch
den Anblick eines mit durchaus energischer Gra-
zie gehandhabten friderizianisch anmutenden
Gehstocks.

Mit einem solchen Handikap konnte der diszipli-
niert lebende Graf zurechtkommen. Fast niederge-
worfen hätte ihn allerdings der – im Verfahren nicht
bestätigte – Vorwurf der Bestechlichkeit im Zu-
sammenhang mit der Flick-Parteispenden-Affäre
der frühen 1980er Jahre. Ihm dies vorzuwerfen, hat
Lambsdorff damals tief gekränkt. Ganz verwunden
hat er es über viele Jahre nicht, vielleicht zur Gänze
nie. Als er im Jahr 1984 angeklagt wurde, legte er
sein Ministeramt nieder. Am Ende des Verfahrens
wurde die Anklage „Bestechlichkeit“ fallen gelassen.
Lambsdorff wurde wegen Steuerhinterziehung – be-
gangen nicht zu seinen Gunsten, sondern zuguns -
ten der FDP – zu einer Geldstrafe verurteilt. Das En-
de des Verfahrens war nicht das Ende seiner Karrie-
re: Ein Jahr nach der Urteilsverkündung wählte die
FDP ihn zu ihrem Bundesvorsitzenden. Hatte sie je
einen besseren? Antworten auf solche Fragen sind
auch zeitbedingt. Aber dass die Frage – wenn auch
letztlich unter dem Vorzeichen der objektiven Un-
beantwortbarkeit – gestellt wird, ist doch schon als
Indiz nicht ohne Bedeutung. Wo „der Graf“ war und
wirkte, da hat er Maßstäbe hinterlassen.

Wir in der Ludwig-Erhard-Stiftung werden das An-
denken an Otto Graf Lambsdorff hochhalten. Und
nicht nur wir. Auch diejenigen, die uns in Amt und
Mitgliedschaft folgen werden, haben allen Grund,
dem „Marktgrafen“ neben Ludwig Erhard, dem Stif-
tungsgründer und „Vater der Sozialen Marktwirt-
schaft“, einen Ehrenplatz in den Annalen der Stif-
tung zu reservieren. �

Hans D. Barbier

Otto Graf Lambsdorff
* 20. Dezember 1926      † 5. Dezember 2009
„Ich hatte zugesagt.“
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